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Der Stettiner Hafen im Spiegel der Zeitwende.
V on Reichsverkehrsminister a. D. Dr. Dr. K ro h n e G e s c h ä f ts fü h re r  der Stettiner Hafengesellschaft m .b .H .

ausgelösten Scheinkonjunktur erreichte der Seeum* 
schlag in Stettin nur 74—79% des Friedens Verkehrs; 
während Stettins W ettbewerber an der Nordsee, 
Hamburg, mit 104—106 o/o des Friedens Verkehrs um 
rd. 30% günstiger als Stettin abschnitt. Ganz zu 
schweigen davon, daß Stettin im Jahre 1932 mit 
53% seines Friedensverkehrs einen Tiefstand er* 
reichte, dem kein anderer deutscher Hafen gefolgt ist. 
Deutlicher kann die starke Disharmonie des untere 
schiedlichen W irtschaftszustandes zwischen Ost* und 
W estraum in der verflossenen Zeit kaum zum Aus* 
druck gebracht werden:

Ein Rechenschaftsbericht darf sich nicht auf ein 
kalendermäßig begrenztes Jahr beschränken, wenn es 
gilt, Einflüsse festzustellen und zu würdigen, die 
ausschließlich Folgeerscheinungen des Sieges der 
nationalen Revolution sind. Das verflossene Jahr ist 
lediglich die zwangsläufige Fortsetzung eines Um* 
schwunges, der für den Stettiner Hafen bereits mit 
Ablauf des Jahres 1933 unter Beweis gestellt wer* 
den konnte, als erstmalig der Verkehrszerfall der 
vorangegangenen Jahre nicht nur zum Stillstand kam, 
sondern im Zahlenergebnis des Güterumschlages über 
See sogar ein Plus zu verzeichnen war. Dabei handelt 
es sich weder um ein zusätzliches Geschenk für den 
Stettiner Hafen auf Kosten anderer deutscher Häfen, 
noch um eine Belebung der Außenhandelsentwick* 
lung via Stettin. Denn trotz dieses Umschwunges 
zum Besseren stand Stettin nicht etwa günstiger als 
z. B. Ham burg da, sondern mit 71% des Stettiner 
Friedensverkehrs war H am burg mit 75% des Vor* 
kriegsverkehrs im Jahre 1933 noch nicht eingeholt. 
Dieser Gesundungsprozeß vollzog sich bei schrump* 
fendem Außenhandel, indem es gelang, Stettin in 
höherem M aße in die Transporte einzuschalten, die 
durch eine Belebung des deutschen Binnenmarktes im 
Ost*Westverkehr und umgekehrt anfielen.
Einen Einblick in diesen, mit dem Jahre 1933 ein* 
geleiteten Tendenzumschwung gibt die folgende 
Uebersicht, die auch gleichzeitig den ungewöhnlichen 
Tiefstand der Verkehrslage des Stettiner Hafens in 
der vorangegangenen Zeit und damit die besondere 
Notlage des Ostraumes erkennen läßt. Selbst in 
pen Jahren wirtschaftlicher Rückwirkungen der ameri* 
kanischen Prosperity auf Europa und der dadurch

Die Entwicklung des Güterumschlages über See in Hamburg, 
Bremen und Stettin in den Jahren  1928 bis 1933 im Ver
gleich zur Vorkriegszeit (1913), Eingang und Ausgang zu
sammen genommen. 1913 -= 100 Proz. (M engenangabe 
in t  zu 1000 kg): 

im
Jahre Hamburg % Bremen % Stettin %
1913 25 458 000 100 7 167 000 100 6 246 000 100
1928 26 452 000 104 6 394 000 89 4 597 000 74
1929 26 976 000 106 6 837 000 95 4 919 000 79
1930 24 641000 97 6 200 000 86 4 888 000 78
1931 23 828 000 90 5 405 000 75 3 767 000 60
1932 19 446 000 78 4 894 000 68 3 338 000 53
1933 19 0S2 000 75 4 838 000 67 4 463 000 71
Die vorstehende Uebersicht wird in ihrer Verständlic* 
keit noch vereinfacht, wenn man unter Fortlassung 
der absoluten Verkehrsziffern die verhältnismäßige 
Entwicklung der letzten Nachkriegsjahre, zu 1913 
graphisch dargestellt, betrachtet.
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Die Entwicklung des Güterumschlages uberSee in 
Hamburg, Bremen und Stettin

in den Jahren 1928-1933 im prozentualen Vergleich zurVorkriegszeit(1913) 
Eingang u. Ausgang zusammengenommen. (Dabeiist der FriedensumsHilag v. 19l3-100%ge$ etztj
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Das Jahr 1934 hat im Hinblick auf das summen* 
mäßige Endergebnis des W arenumschlages im Stet* 
tiner Hafen das gehalten, was sein Vorgänger ver* 
sprach. Nach der vorläufig abschließenden Endziffer 
sind im Stettiner W irtschaftsgebiet — also nicht bei 
der Kaiverwaltung allein — über 5,5 M ill. t umge* 
schlagen worden *), d. s. prozentual ausgedrückt zwar 
nur rd. 89 v. H . des Friedensverkehrs. Dies Ergebnis 
m uß aber bei den Anstrengungen, die im vergan* 
genen Jahre ganz allgemein zur Belebung der Ost* 
Wirtschaft gemacht wurden, als zufriedenstellend ge* 
nannt werden. Dabei ist allerdings wiederum ein* 
schränkend zu sagen, daß das Anwachsen dieser 
Verkehrsziffer in ihrer letzten Ursache auf das men* 
genmäßige Vorherrschen von nur 2 Güterarten be* 
ruht, die alte Standardwaren für Stettin sind.
In dem einen Falle handelt es sich um Getreide, für 
das Stettin von jeher bevorzugt der deutsche Ausfuhr*

*) Ein Bericht hierüber findet sich in der Ausgabe des 
O.-H. vom 1. Januar, S. 23 ff.

Vor dem Stapellaut.

platz ist, und im anderen Falle sind es eingehende 
Kohlen, für den Verbrauch im Raume östlich der 
Elbe bestimmt. Also in einem Raume, der als ur* 
sprüngliches und  natürliches Hinterland des Stettiner 
Hafens anzusprechen ist, zu dessen Erschließung, 
namentlich im Verkehr mit Berlin, bereits vor dem 
Kriege der Großschiffahrtsweg Stettin—Berlin aus* 
gebaut wurde, der nach seiner diesjährigen Verbesse* 
rung durch die Inbetriebnahme des Hebewerkes von 
Niederfinow in erhöhte W irksamkeit, namentlich in 
der Versorgung Berlins, das nur 135 km von Stettin 
entfernt ist, treten konnte.
Allerdings kann man bei dieser Verkehrsbelebung 
von einer Zunahme von Ueberseegütern im eigent* 
liehen Sinne des W ortes nicht reden. Sowohl bei 
den Getreideverladungen, wie auch bei den Kohlen* 
eingängen handelt es sich auch im Jahre 1934 nicht 
um eine Güterbewegung als Ausdruck eines inten* 
siven Außenhandels, sondern um einen gesteigerten 
Umschlag, der die Folge einer innerdeutschen Markt* 
Versorgung ist.
Sind dies die entscheidenden Faktoren, die die Ver* 
kehrsbelebung im Stettiner Hafen zahlenmäßig be* 
gründen, so ist, wie eingangs angedeutet wurde, die 
neue verkehrspolitische Zielsetzung des jungen na* 
tionalsozialistischen Deutschlands die Voraussetzung 
für diesen Umschwung. Allein mit der W ortprägung 
„Ostraum politik“ bricht sich eine neue Wirtschaftsge* 
sinnung Bahn, die mit alten Vorstellungen einer öst* 
liehen M inderwertigkeit im deutschen Volksganzen 
aufräumt.
Ostelbien hat als deutsches Zukunftsland eine Wie* 
dergeburt erfahren, die sich von Jahrhunderte und so* 
gar Jahrtausende alten Grenzstreitigkeiten und Or* 
denskämpfen dadurch unterscheidet, daß nicht das 
Schwert der Vergeltung, sondern der Friedenswille 
unseres Führers ordnend eingriff und damit auch der 
W irtschaft praktische Handhaben gab, aktiv an der
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Linderung der O stnot mitzuarbeiten. N ur durch das 
kluge und entschlossene Zugreifen des Führers ist 
der Verständigungsweg mit dem östlichen Nachbarn 
aufgetan und der Erkenntnis Geltung verschafft w op  
den, daß, im großen gesehen, die Ostländer mit 
Deutschland gemeinsame Hochziele haben, deren Ver* 
kennung und Verdunkelung durch rein politische 
M omente sich an der gesamten Ostwirtschaft rächen 
würden.
Im Hinblick auf das Verkehrsergebnis des Stettiner 
Hafens im verflossenen Jahre kann also nur fest* 
gestellt werden, daß die vermehrten Ruhrkohlen* 
transporte über Stettin letzten Endes die praktische 
Auswirkung solcher neuen zielbewußten Verkehrs* 
politik sind, ebenso wie der in jüngerer Zeit sich über 
die Oder abwickelnde Kohlenexport.
D a der Verkehr das Rückgrat jeder wirtschaftlichen 
Betätigung ist, hat die erste praktische Hilfe für die 
W iederbelebung der Ostwirtschaft durch technische 
Vervollkommnung und eine daraus sich ergebende 
stärkere Inanspruchnahme des östlichen Verkehrs* 
apparates einzusetzen. Der Stettiner Hafen — nur ein 
Teilstück dieses organisch zusammengehörenden Ver* 
kehrsnetzes — konnte zu seinem Teil, abgesehen von 
seiner hafenbaulich begründeten technischen Eignung, 
die ihm zufallende Aufgabe um so leichter lösen, als 
die Empfangs* und Versandstellen dieser W arenart 
in einem Raume liegen, der von keinem anderen 
Hafen aus kilometrisch näher erreicht wird. Damit 
ist auch dem Grundgesetz des Verkehrs, der sich ur* 
sprünglich und volkswirtschaftlich am vorteilhaftesten 
über die kürzeste Entfernung abwickelt, neue Geltung 
verschafft worden.
Rein betrieblich gesehen, spiegelt sich dieser Tendenz* 
Umschwung in erhöhter Einschaltung des Stettiner 
Hafens in die Arbeitsschlacht wieder. Ohne von den 
wirtschaftsbelebenden Einflüssen einer mengen* 
mäßigen Zunahme für die gesamte Strecke der 
W arenbewegung zwischen Produktion^ und letzter 
Verbrauchsverteilung zu reden, hat allein die Hafen* 
Verwaltung, in deren Regie n i c h t  die gesamte, mit 
5,5 Mill. t für Stettin anfallende Umschlagsmenge 
liegt, seit dem nationalen Umbruch eine Vermehrung 
der Belegschaft um 47 Proz. vornehmen können. 
Es wurden im Außenbetrieb und in der Verwaltung 
beschäftigt:

1932 1033 Arbeitskameraden,
1933 1112
1934 1482

Der Bau eines rund 40000 t fassenden Getreide* 
Speichers, seit 20 Jahren schon geplant und im 
Zeichen einer neuen Ostraum politik im verflossenen 
Jahre in Angriff genommen, bestreitet mit rd. 420 000 
Tagewerken einen wichtigen Abschnitt in der ost* 
deutschen Arbeitsschlacht. Die wirtschaftliche Grund* 
läge für diesen Getreidespeicher ist durch die Tat* 
sache gegeben, daß Stettin seine vorkriegsmäßige Be* 
deutung als größter deutscher Getreideausfuhrplatz 
über alle W irren der Nachkriegszeit, dank seiner 
Lage zum agrarischen Osten, behauptet hat. Es wurde 
über See Getreide eingehend und ausgehend umge*
schlagen:

1913 452 000 t
1931 385 000 t
1932 336 000 t
1933 585 000 t
1934 578 000 t

Hierbei handelt es sich im Eingang um Mengen des
nahen Küstenverkehrs, die in Stettin gesammelt wer* 
den, und im Ausgang um Transporte, die in über* 
wiegender Zahl westwärts gerichtet sind und über die 
Rheinhäfen in den westdeutschen Konsum gelangen.
Handelt es sich beim Getreide und bei der Kohle um 
einen fast ausschließlich innerdeutschen Verkehr, so 
hat Stettin nichts unversucht gelassen, um seine Wett* 
bewerbskraft auch als zwischenstaatlicher Verkehrs* 
träger zu stärken. In Zusammenarbeit mit den Nord* 
Seehäfen, die allein schon zur Erzielung einer harmo* 
nischen, das gesamte deutsche Interesse wahrnehmen* 
den Hafentarifpolitik notwendig ist, wurde in der 
vergangenen Zeit ein neu durchgesehener Hafenab* 
gabentarif herausgebracht, der zwei Grundforderun* 
gen der jüngsten Zeit gerecht zu werden versucht:

1. Stärkung des Exportes durch seine tarifliche Ver* 
billigung gegenüber der Einfuhrware und

2. Verbilligung des Durchfuhrgutes durch Einfüh* 
rung einer W ettbewerbsklasse mit dem Um* 
schlagssatz von 7 Pfg./lOO kg.

Deutschlands Häfen sind bei der geographischen 
Lage unseres Vaterlandes mit starken W ettbewerbern 
auf den Flügeln zu solchen M aßnahmen gezwungen, 
sofern der Seehafen seine Funktion, auch M ittler 
zwischen dritten Nationen zu sein, behaupten will.

Ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Jahr liegt 
hinter dem Stettiner Hafen. Erfolgreich um so mehr 
zu nennen, als es gelungen ist, in Anpassung an die 
sozialen Forderungen der Zeit und bei stärkster Be* 
teiligung an der Arbeitsschlacht fast zuschußfrei von 
öffentlichen Betriebsmitteln zu bleiben. Solche Er* 
folgswirtschaft verdankt Stettin zweifellos seiner 
günstigen, tief in den Ostraum einschneidenden Lage, 
aber nicht zuletzt jener neuen W irtschaftsgesinnung, 
die erkannt hat, daß Deutschlands wirtschaftliche Ge* 
sundung ihre stärkste Kraftquelle im Osten findet, 
und die darum allein einer früheren Vernachlässigung 
und Unterschätzung allen östlichen Geschehens eine 
zielbewußte, neues Leben verheißende Ostraumpolitik 
entgegenstellt.

Dampfer im Dock der Oderwerke.
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Die Stettiner Schiffbauindustrie.
Ein Seehafen von der Größe Stettins ist ohne eine leistungs
fähige, allen Ansprüchen für Schiffsneubauten und die Aus
führung von Reparaturen genügende Schiffbauindustrie nicht 
denkbar. So hat sich denn auch das Schiffbaugewerbe in 
Stettin schon vor Jahrhunderten lebhaft entwickelt. E s 
entstanden größere utnd kleinere W erkstätten, die den Bau 
von II o 1 z s c h i f f e n von dein kleinsten Booten bis zu 
großen Segelschiffen betrieben. Begünstigt wurde diese 
frühe Blüte des Schiffbaugewerbes besonders dadurch, daß 
sich in der Nähe Stettins ausgedehnte W aldgebiete befan
den und das hier anfallende Holz bequem auf der Oder und 
ihren Nebengewässern nach Stettin geschafft werden konnte. 
Schwierigere Forderungen wurden an die W erften gestellt, 
als man begann, mehr und mehr zum E i s e n s c h i f f b ' a u )  
überzugehen. Dein notwendigen Erfordernissen der Zeit 
konnte sich auch der Stettiner Schiffbau nicht entziehen. 
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wandten sich die in 
Stettin vorhandenen bedeutenderen W erftunternehmen in 
immer ausschließlicherer Weise dem Eisenschiffbau zu.
Die Hindernisse, die sich dem Aufblühen der Stettiner W erf
ten in früheren Zeiten oft engegengestellt haben, waren 
nicht gering und mannigfacher Art. So spielte vor allen 
Dingen die Frage der Transporte und Frachten der zum 
Schiffbau notwendigen Materialien immer eine große Rolle 
Die W ettbewerber der Stettiner Schiffbauindustrie an Elbe 
und W eser konnten W erftbaumaterial zu bedeutend niedri- 
deren Frachtsätzen aus dem Ruhrgebiet bekommen, als 
etwa die Stettiner Industrie aus Oberschlesien, von Bezügen 
aus dem W esten ganz zu schweigen. Schiffbauausnahme- 
tarife suchten hier helfend einzugreifen. Auch die Tiefe des 
Fahrwassers Stettin—Swinemünde wirkte in der Zeit vor 
dem Kriege oftmals hindernd auf die Erteilung von Auf
trägen eiin; namentlich konnte man früher Abschlüsse für 
den Bau der größten Ozeanpassagierdampf er nur schwer nach 
Stettin bekommen. Es ist ein tragisches Geschick, daß heute, 
wo angesichts der inzwischen durchweg auf 9 m vertieften 
und begradigten Seewasserstraße Stettin—Swinemünde Schiffe 
auch sehr großer Abmessungen ohne weiteres in Stettin 
gebaut werden könnten, diejenige Werft, die den «Ruf 
Stettins als Schiffbaustadt in erster Linie in alle W eit g e 
tragen hat, der Stettiner Vulcan, der Entwicklung der Nach
kriegszeit zum Opfer gefallen ist.

Meiies OstpreulöenschifT im Bau auf den Stettiner Oderwerken.

Der Stettiner Schiffbau hat schon v o r  d e m  K r i e g e  allen 
Anforderungen, die an ihn gestellt wurden, gerecht werden 
können. Es wurden Fahrzeuge aller Art einschließlich ihrer 
Maschinen und Hilfsmaschinen restlos in den W erkstätten 
der Stettiner W erften gebaut und fertiggestellt. Neben 
Frachtdam pfern norm aler Bauart bis zu den größten Dimen
sionen erstreckte sich die Tätigkeit der Unternehmungen 
auch auf große Passagierdampfer, unter denen „K ronprin
zessin Cäcilie“ und „T irpitz“ besonders bekannt geworden 
sind, sodann auf Kriegsschiffe aller Art, Kreuzer, Schlacht
schiffe, Torpedobote, Minensuch- und Patrouillenboote, fe r
ner auch auf Spezialbaiuten, wie Fährschiffe für den Verkehr 
zwischen Saßnitz und Trelleborg, wie Eisbrecher — speziell 
für die Eisbrecherverwaltung der damaligen Korporation der 
Kaufmannschaft in Stettin —, auf Baggerbauten aller Systeme 
uncl Abmessungen, Feuerschiffe, Schwimmkräne, Leichter, 
Spüler usw.
N a c h  d e m  K r i e g e  wies Stettin neben einigen kleine
ren Betrieben 4 große W erften auf, den Stettiner Vulcan, 
die Stettiner Oderwerke, die Nüske-W erft und die Ostsee- 
W erft. Bei Kriegsende wurde die Lage für die W erften zu
nächst eine schwierige. Durch den Fortfall von Aufträgen 
für die Kriegsmarine mußten Umstellungen größten 
Stils vorgenommen werden. Insbesondere wurden die Vul- 
werke von den veränderten VerhäLtnissen schwer betroffen. 
Sie, wie auch die anderen Werften, verstanden es aber, sich 
vollkommen umzustellen, und konnten daher auch den An
forderungen, die nach Auslieferung des größten Teils der 
deutschen Handelsflotte durch das W iederaufbauprogram m an 
sie gestellt wurden, vollauf gerecht werden. Es . ergab 
sich sogar unter d e r  Aera des sogenannten Schiffser- 
neuerungsfonds eine Zeit stärkster Beschäftigung für die 
Stettiner Werften. Es wurden vornehmlich Frachtdampfer 
besten und modernsten Typs erbaut, daneben aber hatte 
namentlich der Vulcan auch in größerem  Umfange Ge
legenheit, sich auf seinem Spezialgebiet, dem  Passagier1- 
schiffsbau für atlantische Fahrt, zu betätigen.
Nach Beendigung dieser Periode wurde aber die Lage der 
W erften nach und nach eine immer ungünstigere. Im be
sonderen lag dies daran, daß bei größtem  ausländischen W ett
bewerb, schlechtem Frachtm arkt und immer mehr schrumpfen
dem W elthandel die Reedereien immer weniger Ueberschüsse 
erzielen konnten, die sie in Neubauten von Dampfern hätten 
anlegen können. Diese Entwicklung führte ebenso wie an 
anderen deutschen Seeplätzen, die ebenfalls von jeher T räger 
einer bedeutenden Schiffbauindustrie waren, zum Erliegen 
auch von solchen Unternehmungen, deren gesunde Grund
lage vordem über allen Zweifeln erhaben schien. Stettin 
hat vor alalem den Verlust seiner größten Werft, der 
V u l c a n  w e r k e ,  zu beklagen. Nähere Ausführungen hier
über können an dieser Stelle unterbleiben, da. in einer der 
nächsten Ausgaben des „O stsee-H andel“ die Entw ick
lung des im Jahre 1851 gegründeten Unternehmens und 
die Gründe, die schließlich im Jahre 1928 zu seinem E r 
liegen geführt haben, ausführlich behandelt werden. Welchen 
Verlust aber nicht nur für die Stettiner Schiffbauindustrie, 
sondern für die Gesamtheit der Stettiner Industrie 
und besonders der Stettiner* Industriebeschäftigung 
der Ausfall der Vulcan werke bedeutet, kann man er
messen, wenn man sich vor Augen hält, daß die Vulcan- 
werke zur Zeit ihrer Höchstbeschäftigung ca. 11 000 Arbeiter 
und Angestellte beschäftigt haben. Auch die Nüske-W erft 
und die Ostsee-W erft waren den sich fortgesetzt verschlech
ternden Verhältnissen in der Schiffahrt und ihren Rückwir
kungen auf die W erftindustrie nicht gewachsen und mußten
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in d en  daruf folgenden Jahren ihre Pforten schließen). 
Heute ist also die einst so stolze und vielgestaltige Stettiner 
Schiffbauindustrie auf ein einziges Unternehmen, die 
S t e t t i n e r  O d e r w e r k e ,  reduziert. Dieses W erk hat 
allerdings, obwohl auch für seine Beschäftigung jahrelang 
die größten Schwierigkeiten Vorlagen, seine Leistungsfähig
keit in vollem  Umfang erhalten und weiter steigern können. 
Die Stettiner Oderwerke, Aktien-Gesellschaft für Schiff- und 
Maschinenbau in Stettin, reichen in ihren Anfängen bis auf 
das Jahr 1837 zurück, können also bald auf eine 100 jährige 
Entwicklung zurückblicken. 1854 verein igte sich die Stetti
ner E isen g ieß erei, wie damals das Unternehmen firm ierte, 
mit der Stettiner Maschinenbauanstalt und Schiffsbauwerfft 
Aktien-Gesellschaft, vorm als Möller & Holberg. Seit dieser  
Zeit wird auch der Eisenschiffbau betrieben. 1897 über
nahmen die neugegründeten Oder werke, Maschinenf abrik 
und. Schiffbau-Aktien-Gesellschaft die bisherigen Anlagen, 
traten aber bereits 1901 in Liquidation; es wurde dann im  
Jahre 1903 die heute bestehende Aktien-Gesellschaft gegründet.

Die W erft besitzt s ä m t l i c h e  z u m  B e t r i e b e  e i n e r  
S c h i f f s w e r f t  u n d  M a s c h i n e n f a b r i k  n ö t i g e n  
B a u l i c h k e i t e n  u n d  M a s c h i n e n b a u a n l a g e n . .  
Neben 6 Schwimmdocks von 40—60 m Länge, in denen 
Schiffe bis zu 5 000 Brutto-Register-Tonnen gedockt werden 
können, besitzt sie 6 teilweise mit Eisenbetonunterbau ver
sehene Hellinge, auf denen Schiffe mit einer Tragfähigkeit 
bis zu 7 500 Tonnen gebaut werden können. Zur A uf
rüstung gehört ferner ein 60-Tonnen-Schwimmkran. Einen 
guten Ruf als Spezialfirma besitzen die Oderwerke in dem 
Bau von mittelgroßen Passagier- und Frachtdampfern, so
wie von Eisbrechern und Baggern aller Art und Größen. 
Besonders ist noch hervorzuheben, daß die Oderwerke soiwohl 
nach dem elektrischen als auch dem autogenen Schweißver
fahren arbeiten und die neuesten Erfahrungen auf diesem 

% Gebiet für ihren Betrieb nutzbar machen. Im ganzen konn
ten bisher von den Stettiner Oderwerken e t w a  7 9 0  F a h r 
z e u g e  den Fluten übergeben werden.

Auch diese Werft hat, wie bereits erwähnt, schwierige^ 
Zeiten hinter sich. Ende 1931 — Anfang 1932 betrug die 
Zahl der Arbeiter der Werft nur noch 250 und hatte damit 
ihren tiefsten Stand erreicht. Der Umschwung in der Be
schäftigung des Unternehmens ist durch den Neubau eines 
Eisbrechers für die Eisbrecherverwaltung der Industrie- und 
Handelskammer eingetreten, dem sich weitere bedeutende 
Neubauaufträge anschlossen. Wenn auch heute die W erft 
noch keineswegs ihrer Kapazität entsprechend ausgenutzt 
wird und die Vorkriegsbelegschaft noch nicht erreicht ist, 
so hat doch die wirtschaftliche Belebung, die allgemein als 
Folge der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutsch
land festgestellt werden muß. auch die Stettiner W erft
industrie günstig beeinflußt. Am 1. 4. 1.933 konnten bereits 
rd. 700 Arbeiter und Angestellte beschäftigt werden; bis 
2ur Jahresw ende 1934/35 ist die Gesamtzahl der Beleg
schaft weiter auf rd. 1130 Arbeiter und Angestellte g e 
diegen. Wenn man auch Vergleiche mit früheren Blüte- 
Perioden der Stettiner Schiffbauindustrie heute nicht an- 
stellen darf, so ist doch in den letzten beiden Jahren eine 
wieder au ’stei^eade Entwicklung in  e kennba-, und es besteht 
nach Lage der Dinge die begründete Hoffnung, daß diese 
auch weiter anhalten wird.
Noch einige W orte über die Neubauten der Stettiner Oder- 
werke in den letzten Jahren: Der neue E i s b r e c h e t '  
wurde bereits erwähnt; er ist entsprechend den Erfahrungen, 

man mit den großen finnischen und russischen Eis- 
brechern in den letzten Jahren gemacht hat, weit kräf- 
**Ker als die übrigen Schiffe der Stettiner Eisbrecherflottc}

gebaut. Das Schiff ist der sogenannten finnischen Form  an 
gepaßt und weist Flachkielbauart mit ausfallendem Vorsteven 
und Kreuzerheck auf. Der Eisbrecher, der den Namen 
„Stettin“ erhalten hat, ist der größte deutsche Eisbrecher und, 
schiffbautechnisch gesehen, als eine hervorragende Leistung 
der Stettiner Werftindusitrie anzusehen, die allerorten Beach
tung gefunden hat. Zur Zeit sind die Oderwerke in der H aupt
sache mit der Fertigstellung des neuen Ostpreußenschiffes 
,.Tannenberg“ sowie eines modernen Frachtdam pfers für 
die führende Stettiner • Reederei Rud. Christ. Gribel beschäf
tigt. Das neue O s t p r e u ß e n s c h i f f  ist größer als seine 
beiden — ebenfalls in Stettin gebauten — Vorgänger 
„ Preußen“ und „Hansestadt D anzig“ . E r weist eine Länge 
von 125 Metern auf, kann ca. 2000 Passagiere aufnehmen 
und eine Geschwindigkeit von 16 Seemeilen erzielen. Be
sondere Beachtung verdient der Neubau eines F r a c h t 
d a m p f e r s  für die Reederei Rud. Christ. Gribel, weil 
es sich um ein für die Ost- und Nordseefahrt verhältnis
mäßig großes Frachtschiff von 3140 Tonnen handelt, das 
die beträchtliche Geschwindigkeit von 11 Knoten erzielen 
kann. Für die Unterbringung der Besatzung werden neu
zeitliche, bequeme Einrichtungen geschaffen, so daß dem 
Neubau auch vom sozialen Gesichtspunkt besondere Bedeu
tung zukommt. Der neue Frachtdam pfer soll in der Fahrt 
nach' den holländischen Rheinhäfen und belgischen Häfen ein
gesetzt werden und ist durch große Ladeluken für die hier 
anfallenden Eisentransporte besonders eingerichtet. Es ist 
hervorzuheben, daß es sich hier im Gegensatz zu den vor
hergehend geschilderten Schiffsbauten um den Bauauftrag 
eines p r i v a t e n  Auftraggebers handelt, der durch das 
neue Schiff die Leistungsfähigkeit seiner Flotte in beachtens
werter Weise erhöht.

In den Oderwerken besitzt der Seehafen Stettin also eine 
W erft, die zu größter Leistungsfähigkeit und auf das m o
dernste ausgebaut ist und auch den erforderlichen Stamm 
qualifizierter Facharbeiter aufweist, um allen Anforderungen 
bezüglich der Ausführung von Ueberholungen und R eparatu
ren, wie sie in einem Seehafen von der Größe Stettins mit 
Regelmäßigkeit anfallen, sowie des Neubaues von neuzeit
lich eingerichteten See- und Binnenfahrzeugen aller Art 
entsprechen zu können. \ S.

Stettiner Oderwerke:
Frachtdampfer für die Reederei Rud. Christ. Gribel im Bau.
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Die skandinavischen Länder und ihre wirtschaftlichen 
Beziehungen zu Deutschland.
Von Professor D r. Z a d o w , Berlin. I«
Allgemeine Betrachtungen.
Seitdem die Oslo-Konvention in mehr formaler Hinsicht 
eine Art gemeinsamer Linie der Länder Nordeuropas in 
wirtschafts- und handelspolitischer Beziehung mit sich ge
bracht hat, haben sich die Erörterungen über eine w irtschaft
liche Zusammenarbeit im nordeuropäischen W irtschaftsraum 
fortgesetzt. W eite W irtschaftskreise in Nordeuropa haben 
den dringenden Wunsch, die W irtschaftsbeziehungen unter
einander auszubauen und zu festigen. Dieses Bestreben ver
stärkte sich, nachdem besonders im Jah re  1933 offenbar g e
worden war, daß die einzelnen skandinavischen Länder, in
dem  sie bei den Verhandlungen mit England isoliert auf- 
traten, nicht die wirtschaftlichen Vorteile erzielt hatten, die 
im Falle eines geschlossenen Auftretens sicher in großem  
Maße zu erreichen gewesen wären.
Der „Skandinavismus“ erhielt seine tatsächliche schicksalhafte 
Prägung zuerst im W eltkriege, der die nordischen Staaten 
zu einer Neutralitätsgemeinschaft vereinte, und zum zweiten 
Male in den Stürmen der W eltkrise, die sie veranlaßte, ihr 
W irtschaftsschicksal mit dem des Pfund Sterling zu verbin
den *). Der Grund für D ä n e m a r k s  Anschluß lag natürlich 
in seiner handelspolitischen Verbundenheit mit England, für 
N o r w e g e n  in seiner Verstrickung in das Ueberseeschiff- 
fahrtsgeschäft und für S c h w e d e n  in Schwierigkeiten 
während der Kreugerkrise. Auf dem W ege über England 
hofften die nordischen Staaten den Anschluß an die W elt
wirtschaft wieder zu gewinnen. Skandinavien ging ins F ahr
wasser Englands und im Jahre  1932 — anläßlich der skandi
navischen Valutakonferenz in Kopenhagen — schien sich hier 
ein W irtschaftsbund größten Ausmaßes vorzubereiten. In 
der Folge setzten sich dann aber gegen diese Konstruktionen 
doch wieder die wirtschaftlichen Gegebenheiten durch.
Die erste repräsentative Dokumentation des Skandinavismus 
war das Zusammentreffen der Außenminister Dänemarks, 
Schwedens, Norwegens und Finnlands am 6. und 7. Septem 
ber 1934 in Stockholm.
Es läßt sich nicht verkennen, daß die tatsächlichen Voraus
setzungen für eine derartige Zusammenarbeit infolge der 
W irtschaftsstruktur der einzelnen Länder große Schwierig
keiten in sich bergen und zahlreiche Hindernisse überwun
den werden müssen, ehe an eine wirtschaftliche Zusammen
arbeit zu denken wäre, die den Interessen aller Beteiligten 
auch nur einigermaßen gerecht werden würde. H a n d e l s 
p o l i t i s c h  liegen die Voraussetzungen vielleicht noch am 
günstigsten, da  die Struktur der Außenhandelsbeziehungen 
durch die einseitige Ausrichtung auf England als Abnehmer 
und Deutschland als Lieferant gekennzeichnet ist. Anders 
liegen die Verhältnisse hinsichtlich der Möglichkeiten einer 
Intensivierung des W a r e n a u s t a u s c h e s  d e r  N o r d 
l ä n d e r  u n t e r e i n a n d e r .  Die Länder, denen trotz g e 
wisser kulturpolitischer Differenzen mit Schweden, Finnland 
sich grundsätzlich anzuschließen geneigt scheint, sind in 
keiner besonders günstigen Position. Mit Ausnahme von 
Finnland ist ihr Außenhandel durchweg p a s s i v .  So über
stieg S c h w e d e n s  Einfuhr die Ausfuhr (in Prozent des 
Gesamtexportwerts) 1913 um 5 Proz., 1931 um mehr als 25 
Proz., 1932 gleichfalls um 25 Proz., 1933 infolge äußerster 
Anstrengungen nur noch um etwa 0,8 Proz. D ä n e m a r k s

*) Vergleiche hierzu die aufschlußreichen Ausführungen über 
,,Deutschland und der Skandinavismus“ im Handelsteil der 
Weser-Zeitung (6. 10. 1934).

Einfuhr überstieg die Ausfuhr 1913 um 18 Proz., 1931 um
10 Proz., 1932 um etwas mehr als 0,5 Proz., 1933 um 5 Proz. 
N o r w e g e n s  Einfuhr überstieg die Ausfuhr 1913 um 45 
Proz., 1931 um 80 Proz., 1932 um 25 Proz., 1*933 um 20 Prosz, 
F i n n l a n d  importierte 1913 zwar auch W aren im W erte 
von 20 Proz. des Gesamtexports mehr als es ausführen 
konnte, erzielte aber in der Nachkriegszeit bald erhebliche 
Ueberschüsse, die in den letzten drei Jahren zwischen 20 
und 25 Proz. seiner Gesamtausfuhr lagen. Darin liegt verm ut
lich auch der eigentliche Grund für die Zurückhaltung Finn
lands gegenüber der von den skandinavischen Staaten er
örterten Herbeiführung formeller wirtschaftspolitischer Bin
dungen. Finnland zögert begreiflicherweise, seine günstige 
Sonderstellung im nordischen W irtschaftsraum zugunsten eines 
Experim ents aufzugeben, das nur durch die Nöte der an 
deren Partner bedingt ist.
Bei dem  Problem des nordischen Großwirtschaftsraumes 
ist die entscheidende F rage: Bieten die Handelsbeziehungen 
dieser Staaten eine Möglichkeit zum interskandinavischen 
A u s g l e i c h  zwischen A g r a r p r o d u k t e n  b e z w .  R o h 
s t o f f e n  einerseits und F e r t i g w a r e n  andererseits ? 
Schon ein flüchtiger Blick auf die Handelsausweise zeigt, daß 
das nicht der Fall ist; denn die allen diesen Ländern ge* 
meinsame agrarische Basis läßt eine allzu wesentliche Auswir
kung der Beziehungen nicht zu. Im industriellen Sektor 
stehen sich die Interessen bei den mengenmäßig ins Gewicht 
fallenden W arengruppen verhältnismäßig diametral gegen
über, so daß eine Intensivierung der 'Beziehungen nur 
von der Seite einiger spezieller Erzeugnisse in den einzelnen 
nordischen Staaten näher zu kommen wäre. Aber auch hier 
hat sich in letzter Zeit mancherlei wesentlich verschoben, 
wie z. B. der Ausbau der dänischen Papierindustrie, der be
reits wieder die Möglichkeit Schwedens und Finnlands ver
ringert. Welches Problem für diese Staaten die U nterbrin
gung ihrer Vieh- und Milchprodukte bedeutet, ist genügend 
in den letzten Jahreji erörtert worden.

Wenn trotz oder gerade wegen der Schwierigkeiten der 
ideelle Wunsch nordeuropäischer Annährung nicht nur e r
halten geblieben ist, sondern immer weitere Kreise fanzieht, 
dann muß dieser Tatbestand besonders hoch veranschlagt 
werden, obwohl er zur Zeit eher Motiven entspricht, die nicht 
mehr allein im W irtschaftlichen ihre Begründung finden.
Bei der Frage nach dem Raum, der die n a t ü r l i c h e  
E r g ä n z u n g  zu diesem mit gleichartigen Gütern allzu reich 
gesegneten nordischen W irtschaftsraum bildet, ist folgendes 
festzustellen: Die Bindung an E n g l a n d  und der im Eifer 
der neuen Freundschaft herbeigeführte Um- und Aufschwung 
hat schon wieder nachgelassen und in Dänem ark und N or
wegen zu Enttäuschungen geführt. Auf England lastet von 
zwei Seiten her ein handelspolitischer Druck: einmal dadurch, 
daß die Kronländer. und Dominions vom Mutterlande ver
stärkte Unterstützung durch Erhöhung der Agrarpradukten- 
einfuhr fordern, die nur auf Kosten der europäischen und vor 
allem der skandinavischen Länder erfolgen kann. A nderer
seits fordert der englische Landwirtschaftsminister die F o rt
setzung einer protektionistischen Handelspolitik zugunsten 
der A grarprodukte des Mutterlandes. England kann daher 
seine Konzessionspolitik gegenüber den Ostseeländern nicht 
weiter fortsetzen und ist vielleicht sogar gezwungen, die be
stehenden Zoll- und Kontingentprüfungen im Ostseeraum 
langsam abzubauen. Jedenfalls ergibt sich aus diesen E n t
wickelungstendenzen, daß eine engere Bindung handelspo-
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li tisch er Art der skandinavischen Länder an England kaum zu 
erwarten ist.

E s bleibt also — es war ini Grunde niemals zweifelhaft und 
nur durch augenblickliche Erwägungen überschattet — der 
m i t t e l e u r o p ä i s c h e  R a u m ,  e s  b l e i b t  D e u t s c h 
l a n d ,  das eine Reihe von Chancen für sich hat, die im 
vorigen Jahre  vor allem unter Mitwirkung des Reichsnähr
standes angebahnte engere handelspolitische Verbindung zu 
den skandinavischen Ländern auszubauen. W enn auch die 
Voraussetzungen für eine W iederbelebung des deutsch-skandi
navischen W arenaustausches nicht in dem gleichen Maße 
gegeben sind, wie in den Jahren freien Zahlungsverkehrs 
unter der W irkung der Meistbegünstigung, so haben doch 
die Verhandlungen mit Polen, Ungarn, Dänem ark und Finn
land gezeigt, daß Deutschland zu Einfuhrkonzessionen ge
neigt ist, soweit es unter den gegebenen Umständen im In 
teresse des Ausbaus der heimischen Produktion noch ver
tretbar ist*).

Deutschlands Handelsbilanz mit den skandinavischen Län
dern ist seit mehr als 40 Jahren aktiv. W enn auch kein 
Land heute gern eine passive Handelsbilanz registriert, so 
beweist doch gerade diese Tatsache der jahrzehntelangen 
deutschen Aktivität gegenüber Skandinavien, daß das der 
naturgegebene Zustand ist, daß er es sein kann und bleiben 
muß, weil sich in ihm und seiner Dauer die Tatsache der 
engen und zwangsläufigen Verbundenheit durch unsichtbare 
Exporte der skandinavischen Länder nach Deutschland aus
drückt I Auch in dem immer stärker werdenden Besucher
strom aus Deutschland dokumentiert sich die echte, freund
schaftliche Verbundenheit. Deutschland begrüßt den Skan- 
dinavismus in der sicheren Ueberzeugung, daß er die Kräfte 
des Nordens nur sinnvoll gliedern will, damit sie sich einst 
im wiederhergestellten europäischen Kräftespiel voll entfalten 
können: ,,Die Beziehungen zwischen Deutschland und den 
Völkern nördlich der Ostsee sind ein Musterbeispiel dafür, 
daß W irtschaft nicht eine Aeußerung des menschlichen Le
hens ist, die losgelöst von allem übrigen nach eigenen ihr 
innewohnenden Gesetzen — gewissermaßen im luftleeren 
Raum — sich ab wickelt, sondern daß sie nur ein zwar 
wesentlicher Teil des ganzen völkischen Lebens ist, der sich 
Sowohl im inneren Ablauf als auch im Verhältnis zu anderen 
Völkern den Lebensgesetzen der Gesamtheit einfügt und 
einfügen muß.

Dänemark.

In der Nachkriegszeit hatte Dänemark sich auf die P ro 
duktion und den Export weniger hervorragender 1 a n d - 
w i r t s c h a f t l i c h e r  Erzeugnisse spezialisiert. Allein die 
Zahl der geschlachteten S c h w e i n e  hatte sich von 1922 
bis 1932 von 2,2 Millionen auf 7,5 Millionen erhöht. B u t t e r

*) Reichhaltiges Material über dife Möglichkeiten der Aus
gestaltung des deutsch-skandinavischen Handelsverkehrs en t
halten die trefflichen Ausführungen von Dr. John B r e c h :  
^Wirtschaftliche Renaissance im Ostseeraum („W irtschafts - 
dienst“, Hamburg 22, 1934).

und E i e r  hatten eine ähnliche Entwickelung. Seitdem aber 
Deutschland durch steigende Zölle und Abänderung der 
Handelsverträge den dänischen Butter-, Eier- und Viehexport 
stark eingeengt und seitdem Chamberlain auch in England 
Zölle eingeführt hat, begann die Krise in der dänischen 
Landwirtschaft, die schnell auf alle anderen Zweige des 
W irtschaftslebens Übergriff.
Die K r i s e n g e s e t z g e b u n g  d e r  R e g i e r u n g  wurde 
durch das Aufgeben des Goldstandards in England aus- 
gelöst. Durch Errichtung des Devisenkontors wurde der 
Außenhandel sofort überwacht, die Einfuhr beschränkt und 
ein immer engerer Anschluß an die englische Handelspolitik 
gesucht. Das ganze Jahr 1932 war gekennzeichnet durch 
die H ärte der Krise, die auch den industriellen Produktions
apparat mehr und mehr einschrumpfen ließ.
In der L a.n d w i r t s c h a f t haben sich die Verhältnisse 
verhältnismäßig langsam stabilisiert. Die Viehhaltung war zu 
groß, da  man auf einen großen Viehexport nach Deutsch
land und Fleisch- und Bacon-Export nach England einge
stellt war. Da diese M ärkte für lange Zeit ganz oder zum 
Teil verloren gingen, ließ die Regierung Hunderttausende von 
Kühen und Schweinen aufkaufen und vernichten — die e r
forderlichen Mittel wurden aus besonderen Schlachtabgaben 
bereitgestellt. Die Bauern befolgten den R at zur E inschrän
kung ihres Viehbestandes so genau, daß es im vorigen 
Sommer zeitweilig schwierig war, die reduzierte England
quote von 70 000 Schweinen je W oche — etwa die H älfte 
der früheren Leistungen — zu beschaffen. D a die Krone im 
Januar 1933 um weitere 10o/o gegenüber dem Pfund ge
senkt wurde, um einer neuseeländischen Entw ertung von 
25o/o entgegenzuwirken und da gleichzeitig der englische 
Landwirtschaftsminister Elliot höhere Bacon-Preise bewilligt 
hat, erhalten die dänischen Bauern trotz geringerer Liefe
rungen einen höheren Betrag für ihre W aren als früher. 
W ährend die Krone im Inland ihren W ert kaum verändert 
hat, erleichtert der niedrige Kurs den Export. Die beträcht
liche Verminderung der Rinderhaltung hat die Verbesserung 
der Rasse erleichtert und die Butter verbessert.
Die K r i s e n g e s e t z g e b u n g  vom Januar und Dezember
1933 stabilisierte die Getreidepreise und führte — zum ersten 
Male seit zwei Menschenaltern — E i n f u h r z ö l l e  ein, 
die die Differenz zwischen dem W eltm erktpreis und 'e inem  
als wünschenswert erstrebten Preis ausgleichen, also bei 
einer Preissteigerung automatisch wegfallen sollten. Gleich
zeitig wurden Maßnahmen getroffen, damit der Brotpreis sich 
nicht erhöht und der Butterpreis nicht unter 2,15 Kr. pro 
Kilo sinkt. In der Folge sind die Preise für Butter, E ier und 
Fleisch in die Höhe geschnellt und nur der Umstand, daß 
auch die Preise für Korn und Futterm ittel gestiegen sind, 
ist ungünstig für diejenigen Landwirte, die Korn kaufen 
müssen, und das sind die meisten Kleinbauern.
Die dänische Einfuhrregelung war ursprünglich als eine nur 
vorübergehende Maßnahme zum unmittelbaren Schutz der 
bedrohten W ährung gedacht. Nach und nach hat sich aber 
dieser Begriff in der dänischen I n d u s t r i e  weiter en t
wickelt und der autarkische Gedanke, daß Einfuhr von 
W aren schädlich sei und möglichst alles im Lande selbst

Reicfyebetriebeappeü 21.^anuarl935
•worBwis oon bte 845 Ul>r. /  Ör. fprid)t übtt olle deutföen ©cndcr.
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produziert werden solle, ist stärker geworden. Die R egie
rungsparteien betrachten diese Frage hauptsächlich unter dem 
Gesichtspunkt der A r b e i t s b e s c h a f f u n g ,  die konserva
tive Partei als S c h u t z  f ü r  d i e  I n d u s t r i e .  Die frei- 
händlerisch eingestellte mächtige Landwirtschaftspartei be
teiligt sich nur widerstrebend in der Erwartung, daß die 
Einfuhrregelung wenigstens eine Möglichkeit bieten würde, 
mit anderen Ländern zu Verhandlungen über den Absatz der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu gelangen.
Die bestehende Industrie hat naturgem äß aus dieser Sachlage 
großen Nutzen gezogen. Selbst die grundsätzliche E instel
lung der Regierung gegen Erweiterungen und Neuerrichtun
gen von Fabriken hat nicht hindern können, daß die Kapazi
tät der dänischen Industrie sich vergrößert und erweitert hat. 
Insbesondere hat sich die S c h u h w a r e n i n d u s t r i e ,  
die E m a i l l e -  u n d  B l e c h w a r e n i n d u s t r i e ,  die 
G u m m i i n d u s t r i e ,  sowie auch die T e x t i l -  und T r i - 
k o t a g e n i n d u s t r i e  stark ausgedehnt. Die n e u  errich
teten Fabriken sind mit den besten Maschinen ausgerüstet 
und nach den neuesten Methoden geleitet. Sie produzieren 
hauptsächlich M o t o r e n ,  H e l g e n ,  Z e m e n t ,  I s o l a 
t o r e n ,  F e d e r n ,  W e b  w a r e n .  Wenn hier auch beson
ders das Streben nach nationaler Selbstversorgung zum Aus
druck kommt, so bestehen doch für einzelne Industrien Mög
lichkeiten des Exports. Im Gegensatz hierzu werden anderen 
Industriezweigen im zukünftigen Ablauf der internationalen 
Beziehungen aus organisatorischen und mehr noch aus quali
tativen Gründen Enttäuschungen nicht erspart bleiben.
Daß mit einer solchen Entwickelung eine starke V e r l a 
g e r u n g  d e r  i n n e r e n  W i r t s c h a f t  verbunden ist, ist 
klar ersichtlich. Der Einfuhrhandel leidet außerordentlich 
unter der starken Drosselung der Einfuhr. Man hat daher er
kannt, daß eine zu starke Erweiterung der industriellen An
lagen große Gefahren mit sich bringt, da mit jeder neuen 
Einschränkung des Außenhandels die Möglichkeit zur B e
schaffung der zur Eigenfabrikation nötigen Rohstoffe geringer 
wird. Seit Monaten sind daher schon Erwägungen über 
Zweckm äßigkeit und Unzweckmäßigkeit neu zu errichtender 
Industrien im Gange, wobei handelspolitische Erw ägungen 
im V ordergründe stehen. Die Parteien sind noch uneinig und 
die W irtschaftsgruppen verfolgen entgegengesetzte Ziele. O b
jekte des Kampfes sind W ährung und Preise. Mehr und 
mehr wird die Ausfuhr dänischen Specks und dänischer Eier 
beschränkt. In England und Schottland bauen die Farm er 
Schweineställe, und die V erträge von Ottawa tun ein übriges. 
Dänem ark steht vor der Frage, ob  Produktionseinschränkung 
zum Ausgleich für die verringerte Ausfuhr nach England das 
einzige Mittel zur Aufrechterhaltung des für die Landwirt
schaft notwendigen Preisniveaus ist oder ob nicht auch eine 
andere Einstellung zu anderen Ländern größere Bedeutung 
als bisher gewinnen kann.
Die Lösung liegt vor allem im Ausgleich von landwirtschaft
licher Produktion und Absatzmöglichkeit unter neuer B ear
beitung vernachlässigter M ärkte und in der gleichzeitigen 
O e f f n u n g  d e s  B i n n e n m a r k t s  für industrielle W aren 
derjenigen Staaten, die insgesamt anstelle des ausfallenden 
großenglischen M arktes dänische A grarprodukte aufzunehmen 
gewillt sind.
Noch immer behält der d e u t s c h e  M arkt seine überaus 
große Bedeutung als Absatzm arkt für dänische Produkte. 
Zwischen den W irtschaften der beiden sich gut ergänzenden 
Länder bestehen seit langer Zeit rege Verknüpfungen. Schon 
am 17. Juni 1818 wurde der erste Handelsvertrag zwischen 
Dänemark und Preußen geschlossen, dem später noch die 
anderen deutschen Länder beitraten. Seit jener Zeit wandern 
deutsche Fertigw arenexporte nach Dänemark, während d ä
nische A grarprodukte von Deutschland aufgenommen werden.

In der Nachkriegszeit war der deutsch-dänische Handel zu
nächst für beide Teile weiter durchaus günstig. Der H öhe
punkt lag im Jahr 1930, das bei einer Einfuhr von 
300 Millionen und einer Ausfuhr von 486 Millionen RM. mit 
einem Aktivsaldo von rund 186 Millionen RM. für Deutsch
land abschloß. Durch den Beitritt Dänemarks zum Sterling
block und durch die gleichzeitige Annäherung Dänemarks 
an England lockerte sich das handelspolitische Gefüge in den 
letzten Jahren so, daß der deutsche Aktivsaldo schließlich im 
Jahre  1933 bei einer Einfuhr von 126 Millionen und einer 
Ausfuhr von 167 Millionen RM. auf 41 Millionen RM. sank. 
Bemerkenswert ist, daß der prozentuale Anteil Dänem arks 
an der deutschen Gesamteinfuhr seit einer Reihe von Jahren 
unverändert geblieben ist, während der dänische Anteil an 
der deutschen Ausfuhr von einem Höchststand von 4,2'o/o im 
Jahre 1930 auf 2,9o/o im Jahre  1933 gesunken ist.

Diese Entwickelung des beiderseitigen W arenaustausches ist 
von der deutsch-dänischen W irtschaftsvereinigung im einzelnen 
genau untersucht worden, wobei sich ergab, daß Deutsch
land die Führung in den letzten Jahren  an England abtreten 
mußte. Dänemark hatte am 24. April 1933 einen neuen 
Handelsvertrag mit England geschlossen, dessen Auswir
kungen für Deutschland sehr ungünstig waren, da Dänemark 
sich verpflichten mußte, wesentlich erhöhte Kontingente be
stimmter englischer Erzeugnisse (u. a. Kohle) während der 
Dauer des dreijährigen Vertrages aufzunehmen. Im Jahre
1933 gelang es dadurch England, nicht nur erstmalig Deutsch
land von der Spitze der Lieferländer zu verdrängen, sondern 
gleichzeitig den Export aus Deutschland um 24o/0 zu über
treffen. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß E ng
land im Jahre  1929 dreimal so viel dänische Erzeugnisse 
kaufte als Deutschland und daß Dänemark bereits das 
fünffache von dem nach England exportieren konnte, was es 
in Deutschland absetzte. Als dann aber die Neuordnung des 
handelspolitischen Systems Englands zu einer Einengung der 
Einfuhr nach England führte, entstand eine große Erbitterung 
in Dänemark, die England dann durch gewisse Milderungen 
seiner Politik wieder zu beseitigen versuchte.

Auf Grund der festgefügten deutschen Agrarwirtschaft konnte 
das d e u t s c h - d ä n i s c h e  A b k o m m e n  v o m  8. M ä r z  
1 9 3  4 geschlossen werden. Der dänischen Landwirtschaft 
wurde hierdurch eine gewisse Sicherung für einen Teil ihrer 
Ausfuhr gewährleistet, indem Deutschland einen der däni
schen Ausfuhr des Jahres 1933 entsprechenden Anteil seiner 
H auptexportprodukte zur Einfuhr zuließ. Das liegt durch
aus auf der Linie einer Politik der Gegenseitigkeit, zumal 
Dänemark n ich t'nu r ein guter Abnehmer der deutschen In 
dustrie ist, sondern in beträchtlichem Maße auch deutsche 
A grarprodukte aufnimmt. Im Jahre  1933 kaufte Dänemark 
als Großabnehm er der deutschen Landwirtschaft für über 
12 Millionen RM. deutsches Getreide. Von der deutschen 
Gesamtausfuhr in Roggen wurden 1933 von Dänemark 50%, 
von der W eizenausfuhr 25% aufgenommen.

Aus den vor einigen Wochen erfolgreich beendeten V or
arbeiten für einen neuen deutsch-dänischen Handelsvertrag 
lassen sich bereits wesentliche Erleichterungen für die am t
lichen Verhandlungen voraussehen. W eitere günstige Mo
mente treten hinzu: Aus der starken Zunahme der dänischen 
Ausfuhr nach Deutschland in den letzten Monaten hat sich 
eine W andlung der lange gegen die deutsche W areneinfuhr 
nach Dänemark gerichteten Stimmung ergeben. Mehr und 
mehr nimmt die Erkenntnis zu, daß die Aufrechterhaltung der 
gesteigerten landwirtschaftlichen Ausfuhr nach Deutschland 
nicht erw artet werden kann, wenn nicht aus Deutschland 
eine entsprechende Menge von Industrieprodukten eingeführt 
wird. Es sei daran erinnert, daß die Einfuhr von Kon- *
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f e k t i o n s w a r e n  aus Deutschland von 19,2 Millionen Kr. 
im Jahre  1931 auf 3,5 Mill. Kr. im Jahre  1933 zurück
gegangen ist; ä ie  Einfuhr von S c h u h w a r e n  von 9 auf
0,5 Mill. Kr., von Z e i t u n g s p a p i e r  von 2,3 Mill. auf
34 000 Kr., von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  M a s c h i n e n  
von 1,6 Mill. Kr. auf 216 000 Kr.
Daß mehr Einfuhrbewilligungen für deutsche W aren not
wendig sind, wurde in neuester Zeit hinsichtlich der verän
derten Lage im deutsch-dänischen W arenaustausch von dä
nischen Importeuren der Regierung gegenüber immer dring

licher betont. Die ersten Erfolge solcher Bemühungen, die 
zugleich von einer W andlung in der H andhabung des Ein- 
fuhrbewilligungsverfahrens zeugen, haben sich bereits in einer 
Sonderzuteilung von Devisen an dänische Im porteure g e 
zeigt. Daß die Erkenntnis der Notwendigkeit des vergrö
ßerten W arenbezuges aus Deutschland sich in weitesten 
Kreisen Dänemarks durchsetzt, ist ein günstiges Vorzeichen 
für die kommenden deutsch-dänischen Hand eisvertrag sver- 
handlungen.

(II. Teil folgt in der nächsten Nummer.)

Der Inventurverkauf 1935.
Von Dr. Curt H o f f m a n n ,  Stettin.
Der Inventurverkauf ist seinem W esen nach ein Räumungs
verkauf, durch den nach Beendigung der W interhauptver- 
kaufszeit die vorhandenen Restbestände von Saisonwaren be
schleunigt abgestoßen werden sollen. E r ist nichts anderes, 
als der dem Sommer-Saisonverkauf entsprechende Winter- 
Saisonverkauf. Seine Bezeichnung als Inventurverkauf kommt 
daher, daß er immer kurze Zeit nach der Fertigstellung der 
Jahresinventur veranstaltet wurde.
Im Laufe der Jahre hat sich aber der Charakter dieses* 
Sonder Veranstaltung so geändert, daß anläßlich der im 
Jahre 1932 erfolgten Neuregelung des Ausverkaufswesens, 
durch die der Ausdruck „Ausverkauf“ schärfer umrissen 
wurde, die Verwendung der Bezeichnung „Ausverkauf“ für 
diese Verkaufs Veranstaltung am Ende der W intersaison un
tersagt wurde. Wenn auch in der Oeffentlichkeit kaum 
irrige Vorstellungen über den Charakter dieses sogenannten 
Inventur-,,Ausverkaufs“ bestanden haben dürften, so glaubte 
der Gesetzgeber bei der neuen Definition des Ausverkaufsbe
griffs an dem Inventurverkauf nicht vorübergehen und seinen 
eigentlichen Charakter schon in dem Namen mehr zum 
Ausdruck bringen zu sollen.
Die gesetzliche Regelung der Inventur Verkäufe ist erfolgt 
in dem  Gesetz gegen den unlauteren W ettbewerb in der 
Fassung der Verordnung zum Schutze der W irtschaft vom 
9- März 1932. Neuerdings sind durch den Erlaß des Reichs- 
wirtschaftsministers vom 5. Dezember 1934 einheitliche Richt
linien für das ganze Reichsgebiet aufgestellt worden, ähn
lich denen, die für den Saison-Schlußverkauf 1934 bereits 
durchgeführt waren. Die Sonderstellung, die der Inven
turverkauf unter den Ausverkäufen bisher eingenommen hat, 
wird jedoch durch diesen E rlaß nicht berührt. Die Vor
schriften der §§ 7a, 7b und 8 des W ettbewerbgesetzes, die 
Bestimmungen über die Anmeldepflicht und das Verbot des 
v or- und Nachschiebens von Waren, finden auf diese Sonder- 
veranstaltung nach wie vor keine Anwendung. Die V er
ordnung des Regierungspräsidenten vom 27. April 1932, die 
•Bestimmungen über den Beginn und die Dauer des Inventur - 
verkaufs enthält, ist auf Grund des oben erwähnten E r 
lasses des Reichswirtschaftsministers abgeändert worden. 
D e r  I n v e n t u r  v e r k a u f  b e g i n n t  i m  K a m m e r b e -  
Z l r k ,  e b e n s o  w i e  i m  g a n z e n  R e i c h s g e b i e t  a m  
2 8 - J  a n u a r  1 9 3 5 .

Durch diese Späterlegung ist dem im mittelständischen E in
zelhandel seit langem bestehenden Wunsch, den Inventur
verkauf vom Monat Januar in den Februar zu verlegen, en t
sprochen worden. Die Vereinheitlichung des Term ins ist in 
jeder Beziehung zu begrüßen, insbesondere auch mit Rück
sicht auf die Vorlieferanten des Einzelhandels. E rst der 
einheitliche Termin gibt den Vor lief eranten die Möglichkeit, 
einheitlich für diese Veranstaltung zu disponieren. U nter
schiedliche Termine zwingen die Vorlief eranten außerdem, 
unnötig lange, bereits von dem  Zeitpunkt an, zu dem nur 
in einem Bezirk, den sie beliefern, der Inventurverkauf ein
setzt, die Preise herabzusetzen und sich auf den Bedarf des 
Inventurverkaufs einzustellen. Ferner ist festgestellt worden, 
daß uneinheitliche Termine der Inventurverkäufe die be
zirklichen Konkurrenzverhältnisse verschieben und damit den 
ruhigen W irtschaftsablauf beeinträchtigen. M aßgebend für 
diesen Wunsch der Einzelhandelskreise war ferner der Ge
danke, daß durch die Späterlegung des Inventur Verkaufs das 
W eihnachtsgeschäft günstig beeinflußt werde. Man ging dabei 
von der Ueberlegung aus, daß Einkäufe die zu Weihnachten 
mit Rücksicht auf den nahe bevorstehenden Inventurverkauf 
nicht mehr erledigt wurden, wieder dem W eihnachtsgeschäft 
zugute kommen, wenn der Inventurverkauf mehr an den 
Schluß der W intersaison gelegt wird. Die Erfahrungen, die 
im Jahre 1934 mit einem späteren Termin bereits gemacht 
worden sind, waren so günstig, daß der Reichswirtschaftä- 
minister den späteren Termin allgemein festgesetzt hat.
Die Dauer des Inventurverkaufs ist auf 12 W erktage festge
setzt worden, während die Verkäufe in früheren Jahren im 
allgemeinen 14 W erktage dauerten. Diese zeitliche B e
schränkung wird aber dem Einzelhandel keine Nachteile 
bringen.
Der Verkauf ist als „Inventurverkauf“ zu bezeichnen. Uner- 
lieblich ist es, ob die Schreibweise Trennungsstriche aufweist 
oder nicht.
Ankündigungen und Mitteilungen jeglicher Art, die auf den 
Inventurverkauf bezugnehmen, dürfen grundsätzlich nicht 
früher als 24 Stunden vor dem Beginn der Veranstaltung e r 
folgen. Sie müssen so abgefaßt sein, daß aus ihnen der 
Zeitpunkt des Beginns der Veranstaltung deutlich erkennbar 
ist. In Zeitungen, die wöchentlich, jedoch weniger als sieben
mal in der Woche und nicht gerade am 27. Januar erscheinen,
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dürfen Ankündigungen und Anzeigen von Inventurverkäu
fen bereits in der vor dem 27. Januar erscheinenden letzten 
Ausgabe enthalten sein. Reklameunternehmen dürfen mit 
der Verteilung von Druckschriften und Plakaten, die sich 
auf den Inventurverkauf beziehen, bereits am Sonnabend, 
dem  26. Januar ab 16 Uhr beginnen. Ebenso ist es zu
lässig, Ankündigungen und Mitteilungen, die durch Schau
stellung von W aren in Schaufenstern, Schaukästen und dergl. 
erfolgen, bereits am Sonnabend, dem 26. Januar abends nach 
Ladenschluß der Besichtigung durch das Publikum freizu
geben. Ankündigungen und Mitteilungen außerhalb der. Schau
fenster und außerhalb des Geschäftslökals dürfen bereits am 
Sonnabend, dem 26. Januar ab 16 Uhr angebracht werden. 
Durch diese Bestimmungen über die Ankündigung des In 
venturverkaufs ist eine einheitliche Regelung in die Reklame 
für den Inventurverkauf gebracht worden. E s war ein 
großer Uebelstand, daß bisher die Inventurverkäufe veran
staltenden Unternehmen mit der Reklam e für diese Sonder
veranstaltung beginnen konnten, wie es ihnen gerade paßte. 
Durch diese Bestimmungen über die Ankündigung des In 
stimmt worden, daß es nicht zulässig ist, im Zusammenhang 
mit dem Inventurverkauf in öffentlichen Bekanntmachungen 
oder Mitteilungen, die für einen größeren Kreis bestimmt 
sind, W aren zum Verkauf anzubieten, die nach ihrem V er
wendungszweck und dem Zeitpunkt ihrer Anschaffung und 
H erstellung durch den V erkäufer für den Vertrieb oder V er
brauch in dem  kommenden Verbrauchsabschnitt bestimmt 
sind. D agegen ist das Angebot von W aren aus früheren 
Verkaufsabschnitten zulässig.

Ferner ist zu beachten, daß Preisherabsetzungen durch Ge
genüberstellung der früheren und der während des Inven
turverkaufs gültigen Preise nicht angekündigt werden sollen. 
Hierunter fallen nicht Angaben auf Preisschildern, die an 
der W are selbst unauffällig angebracht und nicht zur B e
kanntgabe oder Mitteilung an außerhalb der Geschäftsräume 
befindliche Kauflustige bestimmt sind. E s sollen auch keine 
W aren unter der Bezeichnung „regulär“ oder einer ähnlich 
gleichbedeutenden angeboten werden. Hierdurch soll erreicht 
werden, daß die Reklame zum Inventurverkauf weniger 
m arktschreierisch gestaltet wird, wie das in früheren Jahren 
meistens der Fall war.
Die Veranstaltung von Inventur Verkäufen ist nicht für jeden 
Geschäftszweig möglich. Nach der Verordnung vom 9. 
März 1932 dürfen Inventur ver käuf e nur dann veranstaltet 
werden, wenn sie üblich sind oder wenn die Veranstaltung 
dieser Verkäufe von der amtlichen Berufsvertretung als für 
eine ordentliche und gesunde Geschäftsentwicklung notwendig 
anerkannt ist.

Im Kamm erbezirk ist. die Veranstaltung von Inventurver-- 
käufen zugelassen: für den Textilwareneinzelhandel, für den 
Schuhwareneinzelhandel und für den Lederwareneinzelhandel. 
Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen bezeichnet die 
amtliche H andelsvertretung die W aren, die im Inventurver
kauf abgesetzt werden können. Die Reichsregierung ih rer
seits hat erstmalig für den diesjährigen Inventurverkauf durch 
den Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom 5. Dezember 
1934 Bestimmungen hinsichtlich der zum Inventurverkauf zu
gelassenen W aren erlassen und auf dem Gebiet des Textil- 
wareneinzelh^ndels den Kreis der zum Inventurverkauf zu
gelassenen Artikel wesentlich eingeengt. Insbesondere w er
den die W aren ausgenommen, die einer Saisonentwertung 
nicht unterliegen. E s kommt aber vor allem noch hinzu, daß 
angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse auf dem Textil
gebiet kein Anlaß besteht, den Inventurverkauf zu einem 
allgemeinen Räumungsverkauf auszugestalten.
Auf Grund der Feststellungen der Industrie- und H andelskam 

mer dürfen im Kammerbezirk in den Inventurverkauf nicht 
einbezogen w erden:
Eisenwaren, Stahlwaren, Haushaltmaschinen, Aluminium-, 
Emaille-, verzinkte Geschirre, Zinkwaschgefäße, Holzwaren, 
Innendekorationsartikel, Haus- und Küchengeräte (z. B. E ß 
bestecke, Brotmaschinen, Fleischwölfe), Holz- und Bürsten
waren, Sportgeräte, Glas, Porzellan, Steingutwaren, Möbel 
jeder Art, Beleuchtungskörper und Zubehör, sowie E lek tro
geräte aller Art, Funkgeräte, Musäkapparate, Uhren und Gold
waren, Optik, Chirurgie —, Mechanik —, K rankenpflegear
tikel, Drogen, Seifen, Farben, Lacke, Lebens- und Genußmittel, 
Gemüse- und Obstkonserven, Papierwaren, Bücher und 
Kunstgegenstände, Antiquitäten, Tapeten, Tabakw aren, Le
derwaren, (dagegen dürfen Damentaschen, mit Ausnahme der 
sogenannten Stadttaschen, Sommerstofftaschen, Abendtaschen, 
Damengürtel, und modische kleine Lederwaren im Inventur
verkauf abgesetzt werden).

Auf dem  Gebiet des Textilwareneinzelhandels dürfen auf 
Grund des Erlasses des Reichswirtschaftsministers vom 5. 
Dezember 1934 in den Inventurverkauf folgende W aren 
nicht eingezogen werden:
H e r r e n -  u n d  K n a b e n b e k l e i d u n g :  Berufskleidung, 
Gabardinemäntel, Gesellschaftskleidung, blaue und schwarze 
Anzüge, Konfirmandenanzüge, Gummi- und Lederolmäntel, 
Lodenkleidung, Lederkleidung, Uniformen und Trachten, Ski- 
Sportkleidung, Hausjoppen, Schlafröcke; D a m e n -  u n d  
M ä d c h e n k l e i d u n g  : Gabardinemäntel, Gummi- und 
Lederolmäntel, Kamelhaarmäntel, Lodenmäntel, Batistmäntel, 
Twillkostüme schwarz und marine, Sportkleidung, Kieler 
Mädchenkleidung, BDM-Artikel, Kletterwesten, Wasch- und 
Hauskleider aus bedrucktem  Baumwollstoff; H e r r e n h ü t e :  
Velourhüte, schwarze Hüte, blaue Mützen. T e p p i c h e  und 
sonst. Fußbodenbelag, einfarbige Gardinen, Vorhang- und 
Möbelstoffe. M a n u f a k t u r w a r e n  : einfarbige Stoffe je 
der Art, gem usterte Kammgarnstoffe, einfarbige Wäschestoffe 
jeder Art; W ä s c h e :  weiße Leib- und Oberwäsche jeder 
Art, Erstlingswäsche, Bettwäsche, Küchenwäsche und H and
tücher. T r i k o  t a g e n :  Trikotunterkleidung jeder Art; 
H a n d a r b e i t e n :  H andarbeitsgam e, Stick- und Strick
materialien; K u r z w a r e n  jeder Art; B e t t  w a r e n :  In 
letts, Stepp- und Daunendecken, Reise- und Schlafdecken, 
Bettfedern, Kapok und sonstiges Bettenfüllmaterial. M a
tratzen, Reformbetten, Matratzenschoner, Bettstellen. F a h 
n e n -  u n d  F a h n e n s t o f f e  jeder Art.
Durch den E rlaß des Reichswirtschaftsministers ist bestimmt 
worden, daß die Bestimmungen des Inventurverkaufs auch 
auf die von Versandgeschäften veranstalteten Inventurver
käufe anzuwenden sind.
Man sollte annehmen, daß diese Bestimmungen über den In- 
venturverkaüf so klar und eindeutig gefaßt sind, daß Zweifel 
nicht entstehen könnten. Aber die Praxis zeigt alljährlich, daß 
auf diesem Gebiet immer noch erhebliche Unklarheiten be
stehen. Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten ergeben sich 
besonders dann, wenn versucht wird, die von der höheren 
Verwaltungsbehörde festgesetzten Fristen durch sogenannte 
verschleierte Ausverkäufe, also dadurch zu umgehen, daß 
unmittelbar vor Beginn oder nach Beendigung des In 
venturverkaufs eine Sonder Veranstaltung durchgeführt wird. 
Aus dem Grunde ist man in den letzten Jahren  dazu über
gegangen, Sonderveranstaltungen vier W ochen vor und vier 
W ochen nach Beendigung des Inventur Verkaufs nicnt mehr 
zuzulassen.
Es ist zu hoffen, daß die neuen Bestimmungen über den In 
venturverkauf auch auf diesem Gebiet allmählich eine Gesun
dung der W ettbewerbsverhältnisse bringen werden, wie wir 
sie unbedingt gebrauchen.
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Steuerzinsen und Säumniszuschlag.
Verzugszuschläge, Verzugszinsen, Aufschubzinsen, Stundungs
zinsen und ähnliche Bezeichnungen und Begriffe sind für 
den Steuerpflichtigen meist Gegenstand dauernden Aergers 
gewesen. Ueber die Unterschiede dieser verschiedenen Zin
sen und Zuschläge herrschte in Kreisen der Steuerzahler w eit
gehende Unklarheit. E rst das neue Steuergesetzgebungswerk 
der Reichsregierung vom 16. Oktober 1934 hat in diesen 
W irrwarr mit dem  § 20 des Steueranpassungsgesetzes K lar
heit gebracht und zunächst für die R e i c h s  steuern einheit
liche Richtlinien gegeben. In dem  § 20, dem sog. Antizins- 
paragraphen, heißt es wie folgt:
„D as Reich erhebt bei Reichssteuern weder Verzugszinsen 
noch Aufschubzinsen.
Bei Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, V erm ögensteuer  
und Umsatzsteuer erhebt das Reich auch keine Stundungszin
sen. Bei anderen Steuern werden, sofern nicht d a s 'Finanzamt 
im einzelnen Fall zinslose Stundung bewilligt, Stundungszinsen 
erhoben. Ihre Höhe bestimmt das Finanzamt unter Berück
sichtigung der jeweiligen Lage des einzelnen Falls.
Das Reich zahlt keine Steuerzinsen (weder bei Erstattung 
oder Vergütung noch bei H interlegung baren Geldes).“
Für die Steuern der L ä n d e r ,  G e m e i n d e n  und G e -  
m e i n d e v e r b ä n d e  blieb es hiernach zunächst bei den bis
herigen Bestimmungen über Steuerzinsen. E s war aber vor
auszusehen, daß auch für diese Steuern baldigst eine neue, 
gesetzliche Regelung in Anlehnung an den Antizinspara- 
graphen erfolgen mußte. Das S t e u e r s ä u m n i s g e s e t z  
vom 24. Dezember 1934 hat die vorhandene Lücke ausgefüllt. 
E s ist auf der einen Seite durch dieses Gesetz bestimmt, daß 
der Antizinsparagraph auf die Steuern der Länder, Gemein
den und Gemeinde verbände ausgedehnt wird (§ 9—12 des 
Gesetzes), auf der anderen Seite wird ein Säumniszuschlag 
(§ 1—8 des Gesetzes) neu eingeführt.

I- Die Ausdehnung des Antizinsparagraphen auf die Steuern 
der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände erstreckt sich 
zunächst auf die V e r z u g s z i n s e n .  Nach dem § 9 des 
Steuersäumnisgesetzes werden Verzugszinsen für die Zeit 
a b  1. J a n u a r  1 9 3 5  weder bei Reichssteuöm noch bei 
Steuern der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände e r 
hoben. Der Absatz 2 des § 9 bringt die Regelung für V er
zugszuschläge und Verzugszinsen, die auf* die Zeit v o r  
d e m  1. J a n u a r  1 9 3 4  entfallen. Sie werden bei den 
Reichssteuern und bei den Steuern der Länder, Gemeinden 
und Gemeindeverbände nicht mehr erhoben. Eine Ausnahme 
machen lediglich die Verzugszuschläge, die auf Grund des 
§ 6 des Reichsfluchtsteuergesetzes geschuldet werden.
£>er § 10 des Steuersäumnisgesetzes beschäftigt sich mit den 
S t u n d u n g s z i n s e n ,  die für nachfolgende Steuern für 
die Zeit ab 1. 1. 1935 nicht mehr erhoben werden: Einkom 
mensteuer, Bürgersteuer, Körperschaftsteuer, Vermögensteuer, 
Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hauszins
steuer.
Bei den hier nicht genannten Steuern des Reichs, der Länder 
und der Gemeinden werden Stundungszinsen, soweit nicht 
zinslose Stundung bewilligt wird, nach wie vor erhoben. 
•Die Höhe bestimmt die Steuerbehörde unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Lage des Einzelfalles.
■̂ er § 11 des Steuersäumnisgesetzes regelt schließlich die 

s c h u b z i n s e  n. Diese werden für die Zeit ab 1. J a 
nuar 1935 nicht mehr erhoben.
Dem Fortfall der Zinsen für geschuldete Steuern entspricht 
es> wenn auf der anderen Seite durch den § 12 des genannten 
Gesetzes bestimmt wird, daß das Reich, die Länder, die 
^ erneinden und die Gemeindeverbände für die Zeit ab 

Januar 1935 keine Steuerzinsen mehr z a h l e n ,  und zwar

weder bei der E rstattung oder Vergütung noch bei H inter
legung baren Geldes.
II. Als neue Einrichtung bringt das Steuersäumnisgesetz in 
seinen §§ 1—8 einen Säumniszuschlag. Für die Einführung 
dieses Zuschlages waren etwa folgende Ueberlegungen m aß
gebend :
Im Reich ist an die Stelle der *,Verzugszinsen bei den 
Reichssteuern die Liste der säumigen Steuerzahler getreten. 
Aus verwaltungstechnischen und sonstigen Gründen glaubte 
man, eine Liste der säumigen Steuerzahler bei Ländern, Ge
meinden und Gemeindeverbänden nicht einführen zu können. 
Andererseits wollte man aber auch diesen Verwaltungen die 
Möglichkeit geben, die ihnen geschuldeten Steuern recht
zeitig hereinzubekommen. Das Mittel hierfür ist der Säum
niszuschlag, ein einmaliger Zuschlag, der 2 v. H. des ge
schuldeten Steuerbetrages beträgt und fällig wird, wenn die 
Steuer mit Ablauf des Fälligkeitstages nicht gezahlt ist.
Der Gesetzgeber hat sich nicht darauf beschränkt, den 
Säumniszuschlag allein auf die Steuern der Länder, Gemein
den und Gemeindeverbände zu beschränken, sondern hat ihn 
ganz allgemein auf die Reichssteuern ausgedehnt aus dei 
Erwägung heraus, daß, wenn der Säumniszuschlag nur für 
Länder pp. Gültigkeit haben sollte, sehr wohl 'der Fall 
denkbar wäre, daß der Steuerpflichtige, um den Säumnis
zuschlag zu vermeiden, zunächst die Ländersiteuer be
zahlt und zu einer Bezahlung der Reichss teuer erst dann 
schreitet, wenn er sie gerade noch bezahlen kann, ohne auf 
die Liste der säumigen Steuerzahler gesetzt zu werden.
Im einzelnen sagt das Steuersäumnisgesetz über den Säum
niszuschlag folgendes:
Für jede Steuerzahlung, die nach dem 31. 12. 1934 fällig, 
aber nicht rechtzeitig entrichtet wird, ist mit Ablauf des 
Fälligkeitstages ein einmaliger Säumniszuschlag in Höhe von
2 v. H. des rückständigen Steuerbetrages verwirkt. Eine 
Uebergangsregelung wird für die Steuerzahlungen geschaffen, 
die vor dem 1. 1. 1935 fällig geworden sind. Für sie tritt, 
falls die Zahlung nicht bis zum 31. Januar 1935 erfolgt 
ist, mit dem Ablauf des 31. Januar 1935 ein einmaliger 
Säumniszuschlag in Kraft. Der Säumniszuschlag findet, wie 
schon oben gesagt, Anwendung auf Zahlungen, die als 
Steuern des R*eichs, der Länder, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände dem Steuergläubiger geschuldet werden. 
Die Reichsfluchtsteuer macht eine Ausnahme. Desgleichen 
findet beispielsweise auf Zinsen, Verzugszuschläge, Säumnis
zuschläge, Geldstrafen und Kosten der Säumniszuschlag keine 
Anwendung.
Für die Berechnung des Säumniszuschlages wird der rück
ständige Steuerbetrag auf volle Rm. 10.— nach unten ab 
gerundet. Mehrere Steuerbeträge werden nur dann zu einer 
Summe zusammengerechnet, wenn sie dieselbe Steuerart 
betreffen und am gleichen Tage fällig gew ord en  sind. Zu 
dieser Bestimmung ist durch einen E rlaß des Reichsmi
nisters der Finanzen vom 24. 12. 1934 folgende Ergänzung 
gegeben worden:
„Von der Erhebung des Säumniszuschlags ist bis auf weiteres 
bei den. Steuern (§ 2 StSäumG), die von Finanzämtern oder
I-Iauptzollämtern (Zollämtern) erhoben werden, abzusehen,
1. wenn der Steuerbetrag, der nacn § 3 Abs. 2 des Steuer

säumnisgesetzes der Berechnung des Säumniszuschlags 
zugrunde zu legen ist, w e n i g e r  a l s  1 0 0  R m.  b e i  
d e r s e l b e n  S t e u e r a r t  beträgt,

2. wenn der der Berechnung zugrunde zu legende rück
ständige Steuerbetrag 1 0 0  R m. o d e r  m e h r  b e 
t r ä g t ,  j e d o c h  e n t r i c h t e t  w i r d ,  b e v o r  w e g e n
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d e s  R ü c k s t a n d e s  g e m a h n t  o d e r  ö f f e n t l i c h  
e r i n n e r t  w o r d e n  i s t .

Als vor der Mahnung oder der öffentlichen Erinnerung en t
richtet im Sinn der Ziffer 2 gilt ein rückständiger Betrag,
a) wenn er entrichtet wird, bevor durch einen Beauftragten 

des Finanzamts (Vollziehungs- oder Abholungsbeamten, 
Kassenhilfsstelle) mündlich gemahnt wird, oder

b) wenn er spätestens an dem  Tag entrichtet wird, an 
dem  die Mahnung oder die Postnachnahm e von 4er 
Finanzkasse oder von einer Kassenhilfsstelle zur Post 
gegeben wird, oder an dem die öffentliche Erinnerung im 
Bezirk des Finanzamts erstm alig in einer Zeitung bekannt
gemacht oder öffentlich angeschlagen wird.“

Diese Anordnung stellt eine wesentliche Milderung des 
§ 3 des Steuersäumnisgesetzes dar, und zwar insofern, 
als einmal aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung eine 
einsehnliche Kleinbetragsgrenze eingeführt ist und zum an 
deren durch die Ziff. 2 dieser Bestimmung eine nicht unbe
deutende Schonfrist vorgesehen ist. Allerdings kann ein 
Steuerzahler sich auf diese Bestimmung nicht unbedingt 
berufen, sagt doch der Erlaß vom 24. 12. 1934 zu diesem 
Punkt noch folgendes:
„ A u c h  w e n n  d i e  v o r s t e h e n d  a n g e g e b e n e n  
V o r a u s s e t z u n g e n ,  u n t e r  d e n e n  v o n  d e r  E r 
h e b u n g  d e s  S ä u m n i s z u s c h l a g e s  a b z u s e h e n  
i s t ,  v o r  l i e g e n ,  kann das Finanzamt den Zuschlag e r  - 
h e b e n ,  wenn es sich um Steuerschuldner handelt, die 
m e h r f a c h  mit Steuerbeträgen b ö s w i l l i g  im Rückstand 
geblieben sind.“
Von W ichtigkeit für die Steuerpflichtigen sind weiter ins
besondere die Bestimmungen, die den Tag der Steuerzahlung 
festlegen. Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden 
ist, gilt:
1. bei U ebergabe oder Uebersendung von Zahlungsmitteln 
an eine S teuerbehörde:

der Tag des Eingangs;
2. bei Ueberweisung auf das Postscheckkonto einer S teuer
behörde und bei Einzahlung durch Postscheck:

Einzelhandel
G esetz  zum  Schutze d es  E in zelh an dels.
Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels nimmt 
in einem Rundschreiben zu dem Gesetze zur Aenderung des 
Gesetzes zum Schutze des Einzelhandels vom 13. Dezem 
ber 1934 wie folgt Stellung:
„1. Entgegen den bisherigen Verlängerungsgesetzen ist nun
mehr das Gesetz zum Schutze des Einzelhandels u n b e 
f r i s t e t  verlängert worden. Das bedeutet, daß bis zur 
endgültigen Neufassung des Gewerberechts auf dem Gebiet 
des Einzelhandels ein Zustand geschaffen worden ist, der es 
ermöglicht, die in der Durchführungsverordnung vom 23. Juli
1934 aufgestellten Grundsätze der Zulassung zum Einzel
handel sich auswirken zu lassen.
2. W esentlich für die Neuregelung des Einzelhandelsgewerbe- 
rechts ist, daß auf Grund des Gesetzes vom 13. Dezembetr
1934 a u c h  d i e  U e b e r n a h m e  b e s t e h e n d e r  G e 
s c h ä f t e  grundsätzlich v e r b o t  e n ist. Damit ist eine vom 
Einzelhandel nachteilig empfundene Lücke in dem bisherigen 
Gesetz zum Schutze des Einzelhandels geschlossen worden. 
Die Uebernahme eines Geschäftes ist nunmehr nur dann 
möglich, wenn der Uebernehmende seine persönliche Zuver
lässigkeit und die erforderliche Sachkunde im Sinne der 
Richtlinien des H errn Reichswirtschaftsministers vom 24. O k
tober 1934 nachweist. Für die Uebernahm e von Unternehmen

der Tag, der sich aus dem Tagesstempelabdruck 
des Postscheckamts ergibt;

3. bei Ueberweisung auf das Reichsbankgirokonto einer 
Steuerbehörde:

der Tag, der sich aus dem Tagesstempelabdruck 
der Reichsbankanstalt ergibt;

4. bei einer sonstigen Ueberweisung:
der Tag, an dem der Betrag der Steuerbehörde 
gutgeschrieben wird;

5. bei einer durch Zahlkarte oder Postanweisung bewirkten 
Einzahlung an eine Steuerbehörde:

der Tag, der sich aus dem Tagesstempelabdruck 
der Aufgabepostanstalt ergibt;

6. bei Einzahlung aus dem Ausland:
der Tag, an dem der eingezahlte Betrag bei der 
Steuerbehörde eingeht oder ihr gutgeschrieben wird. 

Die vorstehend kurz erläuterten Bestimmungen des S teuer
säumnisgesetzes zeigen, daß auch nach Fortfall der Steuer
zinsen der Steuerzahler nach wie vor darauf bedacht sein 
muß, die von ihm geschuldeten Steuern pünktlich zu bezahlen, 
wenn er sich nicht der Erhebung von Säumniszuschlägen 
aussetzen will. Säumniszuschläge werden dann nicht er
hoben, wenn Stundung beantragt und bewilligt ist. Wird 
aber Stundung erst nach E intritt der Fälligkeit beantragt 
und auch bewilligt, so ist der Zuschlag verwirkt und, soweit 
nicht die Voraussetzungen für die Nichterhebung des Z u
schlages oder Gründe für einen Billigkeitserlaß vorliegen, zu 
erheben. Deswegen sei allen Steuerzahlern geraten, wenn 
sie mit Grund eine Stundung der geschuldeten Steuern glau
ben beantragen zu können, diesen Antrag so rechtzeitig vor 
Fälligkeit der Steuer zu stellen, daß seine Bewilligung bisi 
zum Fälligkeitstermin erw irkt werden kann. Es ist heute 
mehr denn je auf die Fälligkeitstermine für die einzelnen 
Steuern zu, achten und ferner zu prüfen, ob auf dem vom 
Steuerschuldner vorgesehenen Zahlungswege auch die Ge
währ gegeben ist, daß der Betrag noch rechtzeitig bei der 
Steuerkasse eingeht. S ---------- e.

der sogenannten unerwünschten Betriebsformen, muß fernerhin 
ein Bedürfnis nachgewiesen werden. Da nunmehr die U eber
nahme aller Geschäfte der Neuerrichtung gleichgesetzt w or
den ist, sind die Bestimmungen des § 3 ZJiff. 2 und 3, die 
lediglich auf die Uebernahme von Einzelhandelsverkaufs
stellen durch Filialgeschäfte und Unternehmen der sogenann
ten unerwünschten Betriebsformen zugeschnitten waren, über
flüssig geworden.
3. An Stelle der bisherigen Prozentzahl, die bei der E rw eite
rung und der mit der Verlegung eines Geschäftes verbundenen 
Geschäftsausdehnung zugrunde gelegt wurde, ist eine ab 
solute Grenze von 25 qm als zulässige Erweiterung festgesetzt 
worden. Diese Maßnahme ist im Interesse des mittelstän
dischen Einzelhandels zu begrüßen, da nunmehr die G roß
betriebe sich nicht in verhältnismäßig großem  Umfange er
weitern können, während die kleinen und mittleren U nter
nehmen nur geringfügig sich ausdehnen konnten.
4. Die Bestimmung des § 3 Ziff. 5 des bisherigen Gesetzes 
ist durch ein in Ziff. 6 ausgesprochenes Verbot der Ausdeh
nung des Verkaufs auf Arzneimittel in Verkaufsstellen, in 
denen ausschließlich oder überwiegend andere W aren zum 
Verkauf feilgehalten werden, ergänzt worden. Diese Aus
dehnung lediglich auf die Arzneimittel kann den Wünschen 
des Einzelhandels auf eine gewisse Branchenbereinigung 
nicht gerecht werden. Wir werden deswegen bemüht sein, 
bei der endgültigen Neufassung des Einzelhandelsgewerbe- 
rechts auch auf diesem Gebiet eine stärkere Berücksichti
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gung der W ünsche des Einzelhandels auf eine den Anforde
rungen der Verbraucherschaft entsprechende Branchenberei
nigung durchzusetzen.
5. Zu der Aenderung des § 7 Abs. 2 des bisherigen Einzel- 
handelsschutzgesetzes ist folgendes zu bemerken. W aren 
bisher nur die obersten Landesbehörden ermächtigt, die vor 
dem Inkrafttreten des Einzelhandelsschutzgesetzes zum Be
trieb einer Schankwirtschaft in einem W arenhaus, Kaufhaus 
oder einer anderen Verkaufsstelle des Einzelhandels erteilten 
Genehmigung ganz oder teilweise zurückzunehmen, so kann 
nunmehr diese Erm ächtigung mit Zustimmung des Reichs
wirtschaftsministers auch auf andere Behörden übertragen 
werden. Das bedeutet, daß z. B. kommunale Verwaltungs
behörden die Ermächtigung bekommen können, S.chank- 
betriebe in den genannten Einzelharidelsunternehmen zu 
schließen. Diese Maßnahme kann vom Einzelhandel nur be
grüßt werden, da hierdurch die Frage des Betriebs einer 
Schankwirtschaft je nach den örtlichen Verschiedenheiten 
und Notwendigkeiten entschieden werden kann. Wie sich 
im übrigen diese Bestimmung auswirken wird, hängt von 
der zu erwartenden Durchführungsverordnung ab.“

U m gehung d es  R a b a ttg ese tzes  unzulässig.
In einer über den Einzelfall hinaus wichtigen Entscheidung 
hat das Kammergericht unter dem 11. 10. 34 erstmalig zum 
Rabattgesetz Stellung genommen. Die Beklagte hatte beim 
Verkauf von Treibstoffen regelmäßig ihrer Stammkundschaft 
einen Preis von 36 Pfg. berechnet; sonstigen Abnehmern 
— übrigens der weitaus geringste Teil ihrer Kundschaft — 
berechnete sie 39 Pfg. je Liter, ging jedoch auf Verlangen 
auch auf 36 Pfg. herunter. Die Beklagte hatte sich dam it 
verteidigt, daß sie in der Mehrzahl der Fälle, nämlich ihrer 
Stammkundschaft, Treibstoffe mit 36 statt 39 Pfg- verkauft 
habe — ein Preisschild an der Tankstelle fehlte —, daß also 
der um 3 Pfg. erm äßigte Preis der „allgemein geforderte! 
Preis“ sei und somit von einem R abatt keine Rede sein 
könne.
In dem Urteil weist das Kammergericht darauf hin, daß nach 
dem Rabattgesetz bei Veräußerung von W aren des täglichen 
Bedarfs im Einzelverkauf an den letzten Verbraucher ein 
Barzahlungsnachlaß zu W ettbewerbszwecken 3°/o des W aren
preises nicht übersteigen darf. Als Preisnachlaß gelten dabei 
Nachlässe von den Preisen, die der Unternehmer ankündigt 
oder allgemein fordert, oder Sonderpreise, die wegen der 
Zugehörigkeit zu bestimmten Verbraucherkreisen, Vereinen 
oder Gesellschaften eingeräumt werden.
Die Beklagte sei im Irrtum, wenn sie nur den „in der M ehr
zahl der Fälle“ von den Abnehmern verlangten Preis als 
'den a l l g e m e i n  g e f o r d e r t e n  Preis ansieht. Es wider
spräche dem  Sinn des Rabattgesetzes .und fördere geradezu 
das Preisschleudern, wenn es wirklich darauf ankomn^en 
sollte, ob  mehr u n t e r  Preis oder zum gebundenen Preis 
verkauft würde. Die W endung „allgemein gefordert“ stellt 
nicht auf das zahlenmäßige Verhältnis der mehreren Preis
angebote ab, sondern auf den Kundenkreis, an den sich das 
Angebot wendet. „ A l l g e m e i n  g e f o r d e r t “ i s t  d e r  
p r e i s ,  d e r  e i n e m  K u n d e n  a b v e r l a n g t  w i r d ,  
d e r  k e i n e  i r g e n d w i e  g e a r t e t e  S o n d e r  s t e  1 ■ 
^U n g g e n i e ß t ;  es ist der regelm äßige Preis. Dies war 
a*>er im vorliegenden Fall nach eigenen Angaben der Be
sa g te n  der von den Lieferfirmen festgesetzte Preis von 
;i9 p fg. je Liter, denn die Beklagte sagt selbst, daß sie nur 
lhrer Stammkundschaft den Preisnachlaß von 3 Pfg. je Liter 
Von vornherein gewährte. Sie gibt damit also selbst zu, daß 
sie sonst allgemein (im Regelfall) den vorgeschriebenen Preis 
Von '39 Pfg. 'forderte, , auf Verlangen aber auch hier einen 
Nachlaß von 3 Pfg. ’ gewährt hat. Nach den Vorschriften

des Rabattgesetzes dürfte die Beklagte höchstens einen B ar
zahlungsnachlaß von 3o/o gewähren. Der von ihr gewährte 
Nachlaß beträgt aber über 8o/0. Da aber auch andere als 
Stammkunden den Preisnachlaß erhielten, konnte sich die 
Beklagte nicht auf die Bestimmungen des erlaubten Sonder
nachlasses im Sinne des § 9 des Rabattgesetzes berufen.
Das Kammergericht hat also in eindeutiger W eise festgestellt, 
daß der „allgemein geforderte Preis“ derjenige Preis ist, 
der einem Kunden abverlangt wird, der keine irgendwie ge
artete Sonderstellung genießt. Der allgemein geforderte ist 
also der regelmäßige Preis. Der Schleuderer wurde dem 
nach wegen seiner Unterpreisverkäufe verurteilt, ohne daß 
das Kammergericht noch die behauptete „Handelsüblichkeit ‘ 
von Rabattgewährung an gewisse Abnehmergruppen zu unter
suchen brauchte.

Preiserrechnungsvorschriften  für T extilw aren .
Der H err Reichskommissar für Preisüberwachung hat über 

-die Preiserrechnung für Textilwaren folgende Richtlinien 
erlassen:
„1. Industrie, Großhandel und Bekleidungsindustrie sowie 
Einzelhandel liefern die W are an ihre Abnehmer zu Preisen, 
die den geltenden Vorschriften nicht zuwiderlaufen. Die 
Preiserrechnung hat nach bestem Wissen und Gewissen zu 
erfolgen. Von allen Betrieben wird eine ordnungsgem äße 
und verantwortungsvolle Selbstkostenberechnung erwartet. 
Berechnungsbasis für die Unkostenzuschläge ist der M ärz
preis 1934.
2. Bei der Preiserrechnung m ü s s e n  d i e  P r e i s b i l d u n 
g e n  (z. B. Mi s - c h  p r e i s e )  v e r w e n d e t  w e r d e n ,  
d i e  n a c h  d e n  g e l t e n d e n  V o r s c h r i f t e n  z u 
l ä s s i g  s i n d .
3. Bei der Berechnung der nach den geltenden Bestimmun
gen zulässigen Mischpreise können neben der Lagerware 
auch feste, hinsichtlich Menge und Preis bestimmte A b - 
S c h l ü s s e  ü b e r  g l e i c h a r t i g e  W a r e n  e i n b e z o 
g e n  werden, deren Erfüllung nach pflichtmäßiger und ver
antwortungsbewußter Prüfung mit Sicherheit erw artet w er
den kann.
Die Mischung der Preise hat den Zweck, die verschiedenen 
Preisstellungen, die sich durch die verschiedenen Beschaf
fungsm öglichkeiten  der Rohstoffe ergeben, auszugleichen und 
für eine bestimmte Qualität einen bestimmten Preis fest
zulegen.
4. Jeder Betriebsführer in der Textilwirtschaft ist verpflich
tet, dafür zu sorgen, daß die Belege (Buchungen, Berech
nungen, Stoffmuster usw.) für die vorgenommenen Preiser
rechnungen jederzeit vorhanden und in einwandfreiem Z u
stand sind. E r ist dafür verantwortlich, daß jederzeit eine 
Nachprüfung der vorgenommenen Preiserrechnungen ohne 
besondere Schwierigkeiten erfolgen kann.
Den Verbänden der Textilwirtschaft wird aufgegeben, eiligst 
dafür zu sorgen, daß die für die Nachprüfung erforderlichen 
Buchungen und Einrichtungen einfach und nach gleichen 
Grundsätzen erfolgen.
5. Der Textilwirtschaft wird es zur besonderen Aufgabe g e
macht, daß in den niedrigeren Preislagen genügend W are 
zum Angebot an die Bevölkerung bereit steht.
Um dieses zu erreichen, ist die B i l d u n g  e i n e s  M i s c h -  
p r e i s e s  a u c h  a u s  W a r e n  v e r s c h i e d e n e r  A r t  
u n d  G ü t e  ( b i l l i g e r  G e b r a u c h s w a r e  u n d  b e s s e 
r e r  W a r e )  i n  d e r  W e i s e  z u l ä s s i g ,  d a ß  d i e  
P r e i s e  f ü r  G e b r a u c h s w a r e  z u  L a s t e n  d e r  
b e s s e r e n  W a r e  e r m ä ß i g t  w e r d e n .  Durch diese 
Art des Mischens entstehen also nicht einer, sondern mehrere 
Preise, wobei der Preis für die billigere W are unter, für die 
bessere W are über dem eigentlich (ohne Bildung dieses
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Mischpreises) gültigen Preis liegt. Auch in diesem 'Fall 
müssen die Mischpreise im gewogenen Durchschnitt den 
geltenden Bestimmungen entsprechen und durch geeignete 
Unterlagen belegt werden.
Beispiel: E rgibt sich nach den geltenden Bestimmungen fol
gender Preis:

100 Herrenhem den ä 6 RM. — 600 RM.
50 „ a 10 RM. =  500 RM.

insgesam t 1100 RM. 
so darf z. B. wie folgt gemischt werden:

100 Herrenhem den ä 5 RM. =  500 RM.
50 „ ä 12 RM. =  600 RM.

insgesamt 1100 RM .“

Osthilfe und landwirtschaft
liche Entschuldung
Neue Entschuldungsverfahren

1. A l b n e c h t ,  F ritz und Wilhelmine geb. Wobig, Gün
tersberg.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, S targard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem 
Amtsgerich/t in Stargard i. Pom.

2. B e e r b a u m ,  Marie, Seedorf.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
28. Januar 1935 bei dem  Amtsgericht in Demmin.

3. B u t t ,  Witwe, Berta geb. Kausch, Silbersdorf, Kr. 
Saatzig.
Entscliuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, S targard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 15. Januar 1935 bei 
dem Amtsgericht in S targard i. Pom.

4. B o r c k ,  Friedrich und Luise geb. Versühmer, Zadelow, 
Kr. Saatzig.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, S targard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 15. Januar 1935 bei 
dem Amtsgericht in S targard i. Pom.

5. B e h  n k e ,  Franz,, Zartenthin.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis ca.
4. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in StepenitzS 
i. Pom.

6. B u s k e ,  Otto, Stargard i. Pom.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 15. Januar 1935 bei 
dem Amtsgericht in S targard i. Pom.

7. B ö t t c h e r ,  W alter, Groß-Stresow b. Garz a. Rg. 
Entschuldungsstelle: Deutsche Pachtbank e. G. m. b- H., 
Zweigniederlassung Stralsund. Anmeldefrist bis zum
14. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Bergen a. Rg.

8. B r e n d e m ü h l ,  Wilhelm und Emilie, Raddack. 
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
26. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Cammin i. P.

9. B o r k ,  Richard Zemlin, Kr. Cammin. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin. Anmelde
frist bis zum 26. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Cammin i. Pom.

10. B e c k e r ,  Reinhold, Treptow.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Stargard i. Pom.

11. B r a u n ,  Wilhelm, Stargard i. Pom., Jobstr. 76. 
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, S targard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Stargard i. Pom.

12. B u t e n h o f f , Gerhard, Zarben.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Greifenberg i. P. 
Anmeldefrist bis zum 30. Januar bei dem Amtsgericht 
in Treptow  a. d. Rega.

13. B a r t-ie 1, Bernhard, Rewahl.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
30. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Treptow  a. d. 
Rega.

14. B u ß ,  Karl, Langenhagen.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Stargard i. Pom.

15. B e y e r ,  M argarethe geb. Wolff, Boblin, Kr. Randow. 
Entschuldungsstelle: Landschaftliche Bank der Provinz 
Pommern, Stettin. Anmeldefrist bis zum 25. Januar
1935 biei dem  Amtsgericht in Stettin.

16. D i e d r i c h ,  Karl, Tritteiwitz.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Demmin. Anmelde
frist bis zum 17. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in

‘ Demmin.
17. D o l s ,  Otto, Lieschow bei Gingst a. Rg. 

Entschuldungsstelle: Rügensche Kreissparkasse, Bergen 
a. Rg. Anmeldefrist bis zum 1. Februar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Bergen a. Rg.

18. D u m c k e ,  Herbert, Klätkow.
Entschuldungsstelle: Kreissparkas&e Greifenberg. An
meldefrist bis zum 30. Januar 1935 bei dem Amtsgericht 
in Treptow  a. d. Rega.

19. D r e g  e r ,  Eduard, Garz a. Rg.
Entschuldungsstelle: Deutsche Pachtbank, Stralsund. An
meldefrist bis zum 3. Januar 1935 bei dem Amtsgericht 
in Bergen a. Rg. <

20. E h  1 e r t , Hermann, Gollnow-Neuhof. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Naugard. Anmelde
frist bis zum 15. Januar 1935 bei dem  Amtsgericht in 
Gollnow.

21. F i s c h e r ,  Erwin, Falkenwalde, Kr. Randow. 
Entschuldungsstelle: Provinzialbank Pommern Stettin. 
Anmeldefrist bis zum 15. Januar 1935 bei dem Amts
gericht Pölitz i. (Pom.

22. F r a n z ,  Rudolf, Giesekenhagen.
Entschuldungsstelle: Sparkasse des Landkreises Greifs
wald. Anmeldefrist bis zum 3. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in W olgast.

23. F i s c h e r ,  Otto und Marta geb. Seil, Schwendt. 
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in S targard i. Pom.

24. G u t k  n e c h  t , • Heinrich, Regenwalde. 
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
20. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Regenwalde.

.25. G i n n o  w,  Wilhelm und Hedwig geb. Steinbrink, D re
witz, Kr. Cammin.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin i. Pom. 
Anmeldefrist bis zum 26. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Cammin i. Pom.

26. G a d o w ,  Rudi, Lübzin-Ibenhorst.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Naugard. Anmelde
frist bis zum 15. Januar 1935 bei dem  Amtsgericht in 
Gollnow.

27. G ü n t h e r ,  Otto, Gollnow-Trappenqrt bei Gollnow. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Naugard. Anmelde
frist bis zum 15. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Gollnow.
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28. G a r s k e ,  Elisabeth geb. Rothaug, Dargislaff. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Greifenberg i. Pom. 
Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Treptow  a. d. Rega.

29. G r a m l o w ,  Georg, Seefeld.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Stargard i. Pom.

30. G ö r s ,  Hermann, Buchar, Kr. Demmin. 
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum 
31. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Treptow a. d. 
Tollense.

31. G r i e  s b ’a c h ,  Line geb- Heckl, Wierow. 
Entschuldungsstelle: Provinzialbank Pommern, Stettin. 
Anmeldefrist bis zum 1. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Greifenhagen.

32. G r o h n ,  Hermine und Kinder, Wintersfelde. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Greifenhagen. An
meldefrist bis zum 15. Januar 1935 bei dem Amtsgericht

• in Greifenhagen.
33. H a f e m a n n ,  Hermann, Paatzig.

Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
5. Januar 1935 bei dem  Amtsgericht in Regenwalde.

34. H a g e n ,  Otto, Neu-Kenzlin.
• Entschuldungsstelle: Prövinzialbank Pommern (Girozen

trale), Stettin. Anmeldefrist bis zum 6. Januar 1935 bei 
dem  Amtsgericht in Demmin.

35. H ü p  s e i ,  Otto, Altenwedel.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Stargard i. Pom.

36. H o p p e ,  Wilhelm, Robe.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Greifenberg i. Pom. 
Anmeldefrist bis zum 30. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Treptow  a. d. Rega.

37. H e i  m a n n ,  Fritz und Ida geb. Stabenow, Altheide. 
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist, bis zum 20. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Stargard i. Pom.

38. H ü s e l e r ,  Johannes, Zinnowitz.
Entschuldungsstelle: Sparkasse des Landkreises Usedom- 
Wollin, Swinemünde. Anmeldefrist bis zum 10. J a 
nuar 1935 bei dem Amtsgericht in Wolgast.

39. H o h e n s t e r n ,  Martha geb. Schaffer, Dorotheenthal, 
Kr. Regenwalde.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse des Kreises Regen
walde, Labes. Anmeldefrist bis zum 25. Januar 1935 
bei dem  Amtsgericht in Labes i. Pom.

40. J o n a s ,  Willy, Mesekenhagen, Kr. Grimmen. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Grimmen. Anmelde
frist bis zum 19. 1. 1935 bei dem  Amtsgericht in 
Greifswald.

41. J a h n k e ,  Paul, Plöwen, Kr. Randow. 
Entschuldungsstelle: Randower Kreissparkasse, Stettin. 
Anmeldefrist bis zum 1. Februar 1935 bei dem Amts
gericht in Stettin.

42. K l i n g  e n b  e r g ,  E rna geb- Beerbaum, Beestland.

Entschuldungsstelle: Deutsche Pachtbank e.G . m .b .H ., 
Stralsund. Anmeldefrist bis zum 14. Januar 1935 bei 
dem Amtsgericht in Demmin.

43. K l e m a n n ,  Karl und Marie geb- Kreitlow, N euen
hagen.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse des Kreises R egen
walde, Labes. Anmeldefrist bis zum 10. Januar 1935 
bei dem Amtsgericht in Regenwalde.

44. K r a u s e ,  Erich und Elfriede geb. Koltermann, T rep
tow, Kr. Saatzig.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 15. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Stargard i. Pom.

45. K r ü g e r ,  Wilhelm und Anna geb. Zastrow, Freien
walde i. Pom., W oltersdorfer Chaussee. 
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 15. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in S targard i. Pom.

46. K ö p s e 1, Hermann, Daber, Kr. Randow. 
Entschuldungsstelle: Randower Kreissparkasse, Stettin. 
Anmeldefrist bis zum 22. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Stettin.

47. K l i n g e n b e r g ,  £ rn a  geb- Wiegert, Demmin-Eichholz. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Demmin. Anmelde
frist bis zum 8. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Demmin.

48. K e  d i n g ,  Berta geb. Janke, Nadrensee, Post Tantow. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse des Kreises Randow, 
Stettin. Anmeldefrist bis zum 12. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Penkun, Kr. Randow.

49. K r ü g  e r , Gustav, N eunhagen.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse des Kreises Regen
walde, Labes. Anmeldefrist bis zum 10. Januar 1935 
bei dem Amtsgericht in Regenwalde.

50. I C r a a t z ,  Karl und Minna geb. Rünger, Saatzig. 
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard
i. Pom. Anmeldefrist bis zum 15. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Stargard i. Pom.

•51. K a m k e ,  Richard, Tonnebuhr, Kreis Cammin.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschaft's- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
26. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Cammin i. Pom.

52. K r ü g e r ,  jun. Herbert, Revenow und Raddack. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin. Anmelde
frist bis zum 15. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Cammin i. Pom.

53. K ö p k e ,  Karl, Trittelwitz.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
11. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Demmin.

54. K r ü g e r ,  Ilse, Elisabeth und Magdalene, Staewen, 
Kreis Cammin.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin i. Pom. 
Anmeldefrist bis zum 11. Januar 1935 bei dem. Amts
gericht in Cammin i. Pom.

55. K a s d o r f f ,  Karl, Meesiger.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Demmin. Anmelde
frist bis zum 1 . Februar 1935 bei dem  Amtsgericht 
in Demmin.
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56. L o n d k o  w s k i ,  Franz und Frau E rna geb. Schwarz, 
Lühmann sdorf.
Entschuldungsstelle: Sparkasse des Landkreises Greifs
wald, Greifswald. Anmeldefrist bis zum 8. Februar 1935 
bei dem Amtsgericht in Wolgast.

57. L u c h t e r h a n d ,  Willi, Sandkrug bei Pasewalk. 
Entschuldungsstelle: Kreis- und Stadtsparkasse U ecker
münde. Anmeldefrist bis zum 26. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Pasewalk.

58. L e w e r e n z ,  Hedwig geb. Köpke, Drewitz. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin. Anmelde
frist bis zum 26. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Cammin i. Pom.

59. N a c k ,  Hedwig geb. Riebe, Altdamm, Fürstenstr. 8. 
Entschuldungsstelle: Randower Kreis,Sparkasse, Stettin. 
Anmeldefrist bis zum 1. Februar 1935 bei dem Amts
gericht in Altdamm.

60. N e u  m a n n ,  Paul, Dobberphul, Kreis Cammin. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin. Anmelde
frist bis zum 15. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Cammin i. Pom.

61. N a c k ,  Friedrich (Fritz), Belkow.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum 
15. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Greifenhagen.

62. N i t s c h k e , Max, Zemitz.
Entschuldungsstelle: Sparkasse des Landkreises Greifs
wald. Anmeldefrist bis zum 1. Februar 1935 in W olgast.

63. O e h m k e ,  Franz, Beestland.
Entschuldungsstelle: Landw. Bank der Provinz 
Pommern, Stettin. Anmeldefrist bis zum 4. Februar 1935 
bei dem Amtsgericht in Demmin.

64. P e t e r s ,  Hermann, Grimmen-Ausbau. 
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum 
30. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Grimmen.

65. P i e p e r ,  Wilhelm und Luise geb. Seeck, Friedrichs
dorf, Kreis Randow.
Entschuldungsstelle: Randower Kreissparkasse, Stettin. 
Anmeldefrist bis zum 1. Februar 1935 bei dem Amts
gericht in Altdamm.

66. Q u  e i  s n e  r ,  Annemarie geb. Schweitzer, Schwing
mühle bei Naugard.
Entschuldungsstelle: Kreissparkass Naugard. Anmelde
frist bis zum 18. Januar 1935 bei dem  Amtsgericht in 
Naugard.

67. S e l l i n ,  Artur und Frieda geb. Wurow, Fribsow, Kr. 
Cammin.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin. Anmelde
frist bis zum 26. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Cammin i. Pom.

68. S c h l e y ,  Gustav, Klemmen.
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin. Anmelde
frist bis zum 26. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Cammin i. Pom.

69. S e n e c h a l ,  Albert, Ploewen, Kreis Randow. 
Entschuldungsstelle: Randower Kreissparkasse, Stettin. 
Anmeldefrist bis zum 1. Februar 1935 bei dem Amts
gericht in Stettin.

70. S p e i i t h ,  H erbert, Zimdarse.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
10. Februar 1935 bei dem Amtsgericht in Trepto'w 
a. d. Rega.

71. S o m m e r ,  Erdmann, Grambin.
Entschuldungsstelle: Kreis- und Stadtsparkasse, U ecker

münde. Anmeldefrist bis zum 16. Februar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Ueckermünde.

72. S o m m e r ,  Ferdinand und Karoline geb. Hintzie, Zemiitz. 
Entschuldungsstelle: Sparkasse des Landkreises Greifs
wald. Anmeldefrist bis zum 3. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in W olgast.

73. S c h ü t t ,  Willi, Zemitz.
Entschuldungsstelle Sparkasse des Landkreises Greifs
wald. Anmeldefrist bis zum 10. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in W olgast.

74. S c h ü t z l e r ,  Gustav und Emma, Kehrberg, Kreis 
Greifenhagen.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
1. Februar 1935 bei dem Amtsgericht in Fiddichow.

75. T e m p l i n ,  Gustav und Martha geb. Wenz, Louisenhof. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse des Kreises Regen - 
walde, Labes. Anmeldefrist bis zum 10. Januar 1935 bei 
dem Amtsgericht in Regenwalde.

76. T h u r o  w,  Erich, Glansee.
Entschuldungsstelle: Kreissparkass Greifenberg i. Pom. 
Anmeldefrist: bis zum 30. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Treptow  a. d. Rega.

77. U n v e r s e h r t ,  Anna, verw. Hein geb. Bock, Raven
stein.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard 
Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Stargard i. Porti.

78. W i n k l e r ,  Hedwig geb. Ick, A lt-Zarrendorf. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Grimmen.. Anmelde
frist bis zum 4. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Grimmen.

79. W e 11 n i  t z , Martin, Falkenwalde.
Entschuldungsstelle: Saatziger Kreissparkasse, Stargard. 
Anmeldefrist bis zum 20. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Stargard.

80. W i l k  e ,  Emil, Tressin.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschaft- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
30. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Treptow
a. d. Rega.

81. Z i m m e r  m a n n ,  Karl, Lodmannshagen. 
Entschuldungsstelle: Sparkasse des Landkreises Greifs
wald. Anmeldefrist bis zum 13. Januar 1935 bei dem 
Amtsgericht in Wolgast.

82. Z a h n o w ,  Oskar, Tonnebuhr, Kreis Cammin. 
Entschuldungsstelle: Kreissparkasse Cammin. Anmelde
frist bis zum 26. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in 
Cammin.

83. Z ü h l s d o r f f ,  Karl, Crüssow C.
Entschuldungsstelle: Sparkasse des Kreises Pyritz. An
meldefrist bis zum 25. Januar 1935 bei dem Amtsgericht 
in Stargard i. Pom.

84. Z y b e l l ,  Wilhelmine geb. Steifer und Mitinhaber, 
Me wegen, Kreis Randow.
Entschuldungsstelle: Pommersche Landesgenossenschafts- 
kasse e. G. m. b. H., Stettin. Anmeldefrist bis zum
15. Januar 1935 bei dem Amtsgericht in Stettin.

85. P o h l i t ,  Emilie und Mitinhaber, W ar so w, Stettin I- 
Land.
Entschuldungsstelle: Randower Kreissparkasse, Stettin. 
Anmeldefrist bis zum 25. Januar 1935 bei dem Amts
gericht in Stettin.

Aufgehobene Sicherungsverfahren
1. L e e w e ,  Wilhelm, W indebrack, Kreis Grimmen.
2. T o d e ,  Erich, Bretwisch, Kreis Grimmen.
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Kreditschutz
Firma u. Geschäftszweig: S itz: 
Kaufmann Walter Stett in 
Israel, Inh. d. Fa.
Wisra, Textilgroß
handlung und Ein
kaufshaus W. Israel 
Mühlenbesitzer Labes
Paul Puchstein

Eröffnete Konkurse.
Tag der An

ordnung Aufsichtsperson: 
20.12.1934 H. Hodemacher, 

Stettin

10.12.1934

Beendete Konkurse.
Fritz Guhrsch,Kaufm., Stettin 29.11.1934
Weiß- u. Kurzwaren-
handlung

Eröffnete Vergleichsverfahren.
Bernhard Hutz Stargard 29.11.1934
Kauf m. Arnold Böhm Stralsund 19.12*1934

Beendete Vergleichsverfahren.
Bernhard Hutz Stargard 27.12.1934

Verkehrswesen
Eisenbahn-Güterverkehr *)
a) Deutsche Tarife
Durdifuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deutsche See
häfen — deutsch-tschechoslowakische Grenzübergangsbahn- 
höfe und umgekehrt). Mit Gültigkeit vom 27. Dezember 
1934 wurde eine neue Abteilung 44 für Natronsalpeter, n a
türlicher (Chilesalpeter) und künstlicher eingeführt. 
Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife).
In den Ausnähmetarifen 

3 B 7 (Dachziegel)
7 U 1 (Eisenerz usw.)

11 S 4 (Phosphate)
12 U 1 (Chinarinde usw.)
14 B 3 (Benzin)
18 A 1 (frisch geschlachtetes Vieh und frisches Fleisch) 

wurden die Gültigkeitsvermerke geändert in „längstens bis 
31. Dezember 1935“ .
b) Ausländische Tarife
Tschechoslowakisch - Oesterreichischer Verbands - Gütertarif.
Mit Gültigkeit vom 1. Januar 1935 wurden ^nachstehend 
genannte Tarife eingeführt:

a) Heft 1 (reglementarische und tarifarische Bestimmun
gen, Güter einteilung),

b) Verzeichnis der B eförderungsgegenstände,
c) Heft 2, Schnitt C (Bestimmungen über die Frachtberech

nung, Entfernungen und Frachtsätze der Tarifklassen 
von und nach den tschechoslowakischen Bahnhöfen, 
besondere Bestimmungen für die .tschechosl. Donau-, 
Elbe- und Moldau-Umschlagplätze),

d) H eft 2, Schnitt Ö (Bestimmungen über die Frachtbe
rechnung, Entfernungen .und Frachtsätze der Tarif
klassen von und nach den österr. Bahnhöfen),

e) Heft 3 A (Bestimmungen über die Frachtberechnung, 
Richtungstarife in der Richtung nach Oesterreich),

f) Heft 3 B (Bestimmungen über die Frachtberechnung, 
Richtungstarife in der Richtung nach der Tschecho
slowakei),

*) Bearbeitet vom Verkehrsbüro der Industrie- und Handels
kammer zu Stettin, das allen Interessenten für Auskünfte in 
Eisenbahntarifangelegenheiten gegen geringe Gebühr zur V er
fügung steht.

g) Anhang (allgemeine Bestimmungen über die R ücker
stattung von Frachtunterschieden, Tarifnachlässe),

h) Kilometerzeiger für den Güter- und Kohlenverkehr.
c) Verschiedenes
Aenderung eines Bahnhofsnamens. Mit Gültigkeit vom 1. J a 
nuar 1935 wurde der Bahnhofsname „N eustadt (Saale)“ in 
„Bad Neustadt (Saale)“ geändert.
Kursänderungen. Im Verkehr mit nachstehenden Ländern 
wurden die Kurse wie folgt festgesetzt:

Verkehr mit a) Erhebungskurs b) VersandÜber
weisungskurs

D änem ark 
Schw eden 
N orw egen 
England

F rank re ich  \  
Saarbahnen  J 
N orw egen 
Ö sterreich  
Polen
der Schw eiz 
Spanien 
d. T schecho

slow akei

a b  2 1. D e z e m b e r  1 9 3 4
1 Kr. = 5 5  Rpf. 1 RM. =
1  Kr. = -  Rpf. 1 RM. =
1 Kr. =  62 Rpf. 1 RM. =
1 engl. Pfd. 5= 1229 Rpf. 1 RM. =

a b  1. J a n u a r  1 9 3 5

1,83 Kr.
1,58 Kr.
1,62 Kr. 
0,082 engl. Pfd.

1 Fr.
Kr.
Schilling
Zloty
Fr.
P ese ta

=  16,5 Rpf.
=  62 Rpf. 
=  49 Rpf. 
=  47.1 Rpf. 
=  80,8 Rpf. 
=  34,1 Rpf.

1 RM. =  6,09
RM. — 
RM. =  
RM. =  
RM. =  
RM. =

Fr.
Kr.1,63 

2,05 Schilling 
2,13 Zloty 

Fr.
Peseten

1,24
2.94

1  Kr. =  10,4 Rpf. 1 RM. =  9,62 Kr.
Bestimmungen über die Gewährung einer Frachtermäßigung 
für die Beförderung von Heu, Stroh usw. zur Verwendung 
in landwirtschaftlichen Betrieben im Deutschen Reich. Mit
Gültigkeit vom 10. Januar 1935 wurden die Bestimmungen 
unter Aufhebung der Ausgabe vom 30. August 1934 neu

Post, Telegraphie
N euerungen  im  Fernsprechverkehr m it dem  
A usland.
Vom 1. Januar 1935 ab treten im F e r n s p r e c h v e r k e h r  
m i t  d e m  A u s l a n d  folgende Neuerungen in Kraft: 
Falsche Angabe der Rufnummer.
H at ein Teilnehmer bei d e r  Anmeldung für die verlangte. 
Sprechstelle eine falsche Rufnummer genannt oder hat er die 
von der Vermittlungsstelle falsch verstandene Rufnummer bei 
der Wiederholung nicht berichtigt, so wird für eine solche 
Verbindung mit der unrichtigen Sprechstelle statt der Gebühr 
für ein Dreiminutengespräch der bestellten Gattung nur die 
Gebühr für eine Minute (Drittelgebühr) erhoben, wenn der 
Anmelder unverzüglich ein neues Gespräch für die «gleiche 
Verkehrsbeziehung anmeldet.
Konferenz- oder Sammelferngespräche.
Zu einem Sammelferngespräch können auf deutscher Seite 
bis zu 5 Teilnehmer oder Fernleitungen an eine zwischen
staatliche Leitung angeschlossen werden, und zwar über 
eine besondere Schaltvorrichtung, die Sammelgabel. Im Ge
biet der Deutschen Reichspost ist zur Zeit nur das Fernam t 
Berlin als Sammelamt mit einer solchen Vorrichtung aus
gerüstet. Die Gebühr für ein Konferenz- oder Sammelfem- 
gespräch setzt sich im Verkehr mit dem europäischen Aus
land zusammen aus: a) der Hauptgebühr, bestehend aus der 
Gebühreneinheit für ein Gespräch zwischen dem Sammelamt 
und der fremden Grenzausgangs- (Eingangs)anstalt, ohne 
Rücksicht auf die Zahl der zu verbindenden Teilnehmer, 
b) den Zuschlaggebühren, bestehend aus den Gesprächs
gebühren für die an das Sammelamt anzuschließenden F ern 
leitungen des inneren Verkehrs und einer festen Gebühr für 
jede anzuschaltende Sprechstelle oder Fernleitung als Bei
trag zu den Schaltungskosten. Im Berieich der Deutschen
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Reichspost beträgt diese Gebühr je 2 RM. Die Gesamt - 
gebühr hat der Anmelder zu zahlen.
Wochen gespräche.
Gespräche, die täglich zur gleichen im voraus vereinbarten 
Zeit zwischen denselben Teilnehmersprechstellen stattfinden 
und für 7 aufeinanderfolgende Tage oder ein Vielfaches d a 
von bestellt werden, sind W ochengespräche. Sie können an 
einem beliebigen Tage der W oche beginnen. Sonn- und 
Feiertage werden in den 7 tägigen Zeitraum eingerechnet. 
Nach Ablauf der 7 T age oder ihres Vielfachen müssen 
W ochengespräche neu angemeldet werden. Im übrigen gelten 
sinngemäß die Bestimmungen für Monatsgespräche.
Die Gesprächsgebühren kann der angerufene Teilnehmer 
zählen.
Die Gebühren für Gespräche können auf Wunsch des An
melders und mit Einverständnis des Verlangten von diesem 
bezahlt werden. Für solche Gespräche wird neben der Ge
bühr für das Gespräch ein Zuschlag in Höhe der Gebühr 
für eine Minute eines gewöhnlichen Gesprächs derselben 
Verkehrszeit erhoben. W eigert sich der Angerufene, das 
Gespräch und die Zuschlaggebühr zu zahlen, so hat der 
Anmelder die Zuschlaggebühr zu entrichten, auch wenn er 
nunmehr das Gespräch selbst bezahlt.
Zuschlaggebühr für Börsengespräche.
Die Zuschlaggebühr für Börsengespräche nach ausländischen 
Börsenämtern wird nicht mehr erhoben. 
Benachrichtigungsgebühr im Funkfernsprechverkehr.
F ür die Vorbereitung der Gespräche über Funkverbindungen 
wird künftig auch bei gewöhnlichen Gesprächen eine B e
nachrichtigungsgebühr erhoben, wenn der Anmelder seine 
Anmeldung — nachdem sie auf den Funkweg weitergegeben 
wurde — zurückzieht, wenn der Anmelder oder der ver
langte Teilnehmer das Gespräch ablehnt und wenn der An
melder nicht zu errufen, die Sprechstelle aber betriebs
fähig ist.
Neue Bestimmungen über Geschäftspapiere.
Bekanntlich dürfen Rechnungen oder deren Abschriften, 
Doppel usw. an andere Personen als den Schuldner des 
Rechnungsbetrags dann als Geschäftspapiere durch die Post 
versandt werden, wenn sie aus früherer Zeit stammen und 
ihren ursprünglichen Zweck schon erfüllt haben. In Aus
legung dieser Vorschrift ist jetzt vom Reichspostministerium 
bestimmt worden, daß die Versendung von Rechnungsab- 
,Schriften, die schon ganz kurze Zeit nach der Ausstellung 
ihrer Ursprungsrechnung an dritte abgesandt werden, als 
Geschäftspapiere n i c h t  z u l ä s s i g  ist. Zwischen dem  Aus
stellungstag der Ursprungsrechnung und dem Einlieferungs- 
tag der für einen Dritten bestimmten Abschrift muß vielmehr 
ein Zeitraum von mindestens 7 Tagen liegen. Dasselbe gilt 
für Ursprungsrechnungen, die vom Em pfänger an einen 
Dritten weitergeschickt werden sollen.
Neu ist ferner, daß bei den als Geschäftspapiere zugelassenen 
Schriftstücken und Urkunden im Inlandsverkehr durch ein 
im Drucksachenverkehr zugelassenes Vervielfältigungsverfah
ren Angaben jeder Art angebracht werden können. Bei der 
Versendung von Rechnungen als Geschäftspapiere sind z. B. 
mit Stempel hergestellte Bemerkungen wie „Rest folgt“ nicht 
als persönliche Mitteilungen zu beanstanden, wenn die Sen
dungen sonst den Bestimmungen für Geschäftspapiere ent
sprechen.

Außenhandel
Deutsche Handelskammer für die Niederlande.
Die Deutsche Handelskam m er für die Niederlande stellt in 
regelmäßigen Abständen vertrauliche Listen von holländischen

Firmen zusammen, bei denen es ratsam  erscheint, vor E in
gehen von geschäftlichen Verbindungen nähere Erkundigun
gen einzuziehen. Die Deutsche Handelskammer für die N ie
derlande, Amsterdam, Jan  Luykenstr. 23, hat der Industrie- 
und Handelskammer jetzt eine neue derartige „Schwarze 
Liste“ übersandt, die Interessenten auf dem Büro der Kammer 
einsehen können. Die Listen sind auch direkt von der D eut
schen Handelskam m er zu beziehen. Ebenso ist sie bereit, 
Auskünfte über die einzelnen in den Listen aufgeführten 
Firmen zum Gebührensatz von 1.50 hfl. für Mitglieder und 
von 1.80 hfl. für Nichtmitglieder der Kammer zu er teilen. 
In Anbetracht der sehr bedeutsamen Verluste, die deutsche 
Exportfirm en immer noch erleiden, weil sie an unzuverlässige 
Firmen in Holland verkauft haben, dürfte dieser Hinweis im 
allgemeinen Interesse liegen.

Devisenbewirtschaftung
T ransithandel.
Nach den bisherigen Bestimmungen konnten Einzelgeneh
migungen, die zum E r w e r b  von Devisen berechtigen, für 
die Abwicklung von Transitgeschäften nur dann erteilt w er
den, wenn im einzelnen Fall binnen kurzer Frist, nämlichj 
binnen 14 Tagen nach H ergabe von Devisen durch die 
Reichsbank, ein außergewöhnlich hoher Devisenüberschuß 
anfällt. Im Einvernehmen mit der Reichsbank hat sich die 
Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung nunmehr damit ein
verstanden erklärt, daß diese Ablieferungsfrist von 14 Tagen 
bis zu 4 Wochen verlängert wird. Diese für den Transit- 
handel sehr wesentliche Erleichterung ist mit sofortiger 
W irkung, und zwar auch für bereits laufende Anträge in 
Kraft getreten.
D ev isen a n trä g e  an d ie  R eichsbank.
Die Reichsbank hat ein neuerliches Schreiben an die am t
lichen Organe der W irtschaft gerichtet, in dem erneut darum 
gebeten wird, davon abzusehen, Anträge auf Devisenzutei
lung oder Devisenfreigabe an das Reichsbank-Direktorium zu 
richten. Die Reichsbank weist darauf hin, daß sie noch 
immer mit Anträgen auf Zuteilung von Devisen und in letzter 
Zeit auch mit W ünschen auf Freigabe anfallender Devisen 
aus W irtschaftskreisen überflutet wird, ohne daß die V oraus
setzungen für eine Devisenab- oder -freigabe erfüllt sind. 
Derartige, an die Reichsbank gerichtete Anträge können d a 
her von ihr nur abgelehnt werden. Im übrigen ist auf fol
gendes hinzuweisen:
I. D e v i s e  n a b -  u n d  - f r e i g a b e  a u ß e r h a l b  d e r  
S t i l l h a l t u n g .
Seit Inkrafttreten der Neuordnung der Devisenbewirtschaf
tung (ani 24. September 1934) bestimmt lediglich das Reich 
durch die von ihm eingesetzte, der Reichsstelle für Devisen
bewirtschaftung angegliederte Devisen-Zuteilungs-Kommission 
über die Zuteilung der bei der Reichsbank gegenw ärtig 
und zukünftig eingehenden Devisen. Diese Kommission ver
teilt die Deviseneingänge auf die Devisenstellen (für den 
Kapital verkehr) und die Ueberwachungsstellen (für den 
W arenverkehr). Devisenstellen und Ueberwachungsstellen 
schreiben daraufhin nach von der Reichsstelle für Devisen
bewirtschaftung erlassenen Richtlinien Devisenbescheinigungen 
bzw. Genehmigungsbescheide aus, welche von der Reichs
bank honoriert werden. — Es *ergibt sich daraus, daß nur, 
wenn eine entsprechende Devisenbescheinigung oder ein 
Genehmigungsbescheid der besagten Stellen vorliegt, die 
Reichsbank

1. Devisen abgeben oder
2. Devisenanfall freigeben kann.

Die Firmen wenden sich deshalb zweckmäßigerweise wegen 
Abgabe von Devisen oder Freigabe von Devisenanfall erst
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dann an die Reichsbank, wenn sie von den betreffenden 
Reichsstellen Devisenbescheinigungen oder Genehmigungen 
'zur Verwendung von anfallenden Devisen in Händen haben.
I I .  D e v i s e n a b g a b e  u n d  - f r e i g a b e  f ü r  Z w e c k e  
d e r  S t i l l h a l t u n g .
Für Devisenab- und -freigabe für Zwecke der Stillhalteab
kommen ist nach wie vor die Reichsbank allein zuständig.

Steuern und Zölle
Neues Umsatzsteuergestez.
Das von H errn Rechtsanwalt Dr. Alfred H i  11 e r  heraus- 
gegebene U m s a t z s t e u e r b l a t t  ist auf Grund der 
neueren Gesetzgebung in neuer Auflage wesentlich erweitert 
erschienen. E s enthält unter Beibehaltung der nach Form und 
Inhalt bew ährten Darstellungsweise die vom 1. Januar 1935 
an geltenden neuen Bestimmungen. Insbesondere behandelt 
es auch die Vorschriften über Einfuhr, verlängerte Einfuhr, 
Durchfuhr, Ausfuhr, Veredelungsverkehr und besonders ein
gehend auch die neuen Vorschriften für den Groß- und E inzel
handel.
Das M erkblatt ist zum Preise von RM. 0,90 einschl. Versand
spesen direkt bei Rechtsanwalt Dr. Alfred Hiller, Krefeid, 
K önigstraße, 140, — Postscheckkonto Köln 199 80 zu 
beziehen.

Innere Angelegenheiten
Verleihung von Ehrenurkunden.
Von der Industrie- und Handelskammer zu Stettin sind für 
langjährige und treue Dienste Ehrenurkunden verliehen w or
den an:

1. H errn Emil L a n g e  (25 Jahre bei der Bohrisch-Brauerei 
A.G., Stettin).

2. H errn Otto B l i e f e r n i c h  (40 Jahre bei der Schult- 
heiß-Patzenhofer Brauerei A.G., N iederlage Stettin).

3. H errn August M ü l l e r  (27 Jahre bei der Stettiner 
Brauerei A.G. Elysium und der' übernommenen Victoria- 
Brauerei, Stettin).

• 4. H errn Reinhold S c h ü n e m a n n  (30 Jahre  bei der 
Stettiner Brauerei A.G. Elysium und der übernommenen 
Victoria-Brauerei, Stettin).

5. H errn Carl H e l l e r  (40 Jah re  bei der Iduna-Ger
mania Lebens-Versicherungs A.G.).

6. H errn Robert L i s t  (25 Jahre bei der Fa. Carl Kursch, 
Stargard).

7. H errn Richard K a s a c k  (25 Jah re  bei der Pomm. 
landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft e. G. m. b. H., 
Stettin).

8. H errn Ferdinand L e n t z  (25 Jah re  bei der Fa. W il
helm Fibelkorn, Hammermühle b. Altdamm).

9. H errn Ferdinand T h i e s s  (25 Jah re  bei der Fa. Theo
dor Barkow, vorm. J. Kacza, Stettin).

10. H errn Adolf A l b e r t  (27 Jah re bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

11- H errn Robert A lb  r e c h t  (27 Jahre bei der Fa. W il
helm Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

12. H errn E m st B a l l s c h m i e  t e r  (28 Jah re  bei der Fa. 
Wilhelm Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

13. H errn Paul B r u n k o w  (28 Jah re  bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

14. H errn E m st F e l i t a n  (25 Jahre bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

15. H errn Karl G e s k e  (37 Jah re  bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

16- H errn August K ä s l i n g k  (28 Jahre  bei der Fa. W il
helm Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

17. H errn August K n a a c k  (29 Jahre  bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

18. Frau Therese K n ü p p e l  (28 Jah re  bei der Fa. W il
helm Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

19. Frau M arta K r a a t z  (38 Jahre  bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

20. H errn Adolf K r ü g e r  (34 Jahre  bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

21. H errn Herrn. N a u j o c k  (28 Jahre bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

22. H errn Karl N e u e n f  e l d t  (29 Jah re  bei der Fa. W il
helm Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

23. Frau Auguste P i e p e r  (38 Jahre bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

24. H errn Albert S t e i n b e c k  (38 Jah re  bei der Fa. W il
helm Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

25. Frau Emma S t r a u ß  (34 Jah re  bei der Fä. Wilhelm 
Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

26. H errn Franz T o d t  (36 Jah re  bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, H errenkleiderfabrik, Stettin).

27. Frl. Marie V i e r o w  (25 Jahre bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

28. H errn Emil W i c h t e l  (30 Jahre bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

29. Frau Meta W i e n k e  (31 Jah re  bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

30. H errn Wilh. W i l k e  (25 Jahre  bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

31. H errn Wilh. Z o d t n e r  (35 Jahre bei der Fa. Wilhelm 
Vordemfelde, Herrenkleiderfabrik, Stettin).

32. H errn Georg N i e s s e n  (25 Jahre bei der Reichs- 
monopolverwaltung für Branntwein, Berlin, Abteilung 
Stettin).

33. H errn Karl A n d r e s  (30 Jahre bei der Fa. Carl 
Herrn. Boldt, Stettin).

34. H errn H ans Z e i  s i n g  (25 Jahre bei der Fa. Otto 
Krüger, Demmin).

35. H errn Leopold H ö f s  (25 Jah re  bei der Fa. Rud. 
Christ. Gribel, Stettin).

36. Frl. Katharina K ü h n  (25 Jahre  bei der Pom. landw. 
Hauptgenossenschaft e. G. m. b. H., Stettin).

Messen und Ausstellungen
Internationale Mustermesse in Posen (Poznan).
Wie der Kammer vom Konsulat der Republik Polen in 
Stettin mitgeteilt worden ist, findet die diesjährige In ter
nationale Mustermesse in Posen vom 28. April bis zum
5. Mai 1935 statt. In Anbetracht der Beziehungen, die 
zwischen dem Stettiner W irtschaftsbezirk und der W irtschaft 
der nordwestpolnischen Gebiete schon immer bestanden 
haben, wird auf diese Messe mit besonderem Nachdruck hin
gewiesen. Bekanntlich hat die Kammer im vorigen Jahre  
eine Delegation zum Besuch der damaligen Posener M uster
messe entsandt, worüber auch im Ostsee-Handel ausführlich 
berichtet wurde. Auf die Stettiner Teilnehmer dieser Dele
gation hat das auf der Messe Gebotene einen nachhaltigen 
Eindruck gemacht und in vieler Beziehung anregend gewirkt. 
Es ist nicht daran zu zweifeln, daß auch der Besuch der dies
jährigen Posener Mustermesse lohnend sein wird. E r ist d a 
her den Interessenten des Kammerbezirks durchaus zu em p
fehlen. Das der Kammer vorliegende Prospektm aterial be
sagt u. a., daß der leitende Gedanke der diesjährigen Messe 
vor allem auch ist, in weit größerem  Rahmen als bisher 
Warenkompensationen mit denjenigen Ländern durchzuführen, 
die wie Deutschland Devisenbewirtschaftung haben. In ter
essenten kann von der Kammer das ihr zugegangene P ro 
spektmaterial zur Verfügung gestellt werden.
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Verschiedenes
Verlängerung der Sperre für Neugründungen auf dem Ge
biete des Korrespondenz- und Nachrichtenwesens.
Nach einer Mitteilung des Präsidenten der Reichspresse- 
kam mer !hat er im Anschluß an seine Anordnung vom
2. Mai 1934 die Frist, während der Neugründungen von 
Korrespondenz- und Nachrichtenbüros nicht vorgenommen 
werden dürfen, bis zum 31. März 1935 verlängert.

Buchbesprechungen
„Meißler’s Auskunft-Kalender 1935“
für den internationalen Handelsverkehr, ein Verzeichnis ver
trauenswürdiger Auskunf t er teil er an allen für den Geschäfts
verkehr in Betracht kommenden Orten Deutschlands und den 
Handelsplätzen der Welt, liegt in seinem 35. Jahrgang vor. 
E r dient der direkten Auskunfterteilung und ist abge
stellt auf die Vermeidung von Unkosten und Zeit
verlust. Man wendet sich bei M eißler’s Auskunft- 
Kalender auf naturgem äß verbilligtem und beschleunigtem 
W ege stets d irekt an den zuständigen Ortskorrespondenten, 
vermeidet hierdurch unnötige Verzögerungen und schaltet 
veraltete Archivauskünfte aus.
Dieser Auskunft-Kalender verzeichnet ein nach Ländern und 
Erdteilen übersichtlich geordnetes Adressenmaterial von rund
10 000 Auskunftei-Korrespondenten. E r erscheint in dem im 
Jahre  1900 gegründeten Verlag Heinrich Meißler, Berlin W 35.

Angebote und Nachfragen
11 790 H a m b u r g  sucht für Stettin H andelsvertreter für

den Verkauf von Terpentinöl, Harz und Talkum.
12 024 K i 11 e r  /  Hohenzollern. Peitschenfabrik sucht V er

treter, der regelm äßig das Sattlergewerbe in Pom 
mern besucht.

12 100 Eisengießerei in R a d e b e u l  /  Dresden sucht für den 
Kamm erbezirk V ertreter für den Vertrieb ihrer E r 
zeugnisse (Kartoffel- und Möhrenschälmaschinen, Ge

schirrspülmaschinen, Kaffeemühlen, Passiermaschinen, 
Reibe- und Schneidemaschinen, Küchenherde, Messer - 
putzmaschinen, Fleischwölfe, Brotschneidemaschinen, 
Konservendosen-Verschluß- u. -Abschneidemaschinen). 

12 156 H a m b u r g  sucht V ertreter für den Verkauf von 
Mineralölen.

12 334 N ü r n b e r g  sucht V ertreter für den Absatz von 
allen Sorten Schul- und Bürobleistiften sowie R e
klamestiften.

12 364 H a m b u r g  sucht für den Verkauf einer Seegras
Isoliermatte, die in Siedlungsbauten, Arbeitsdienst
lagern, Kasernen usw. Verwendung findet, Vertreter, 
der bei Baubehörden, Bauunternehmungen und Archi
tekten gut eingeführt ist.

12 538 W i e n  sucht Vertreter oder Vertreterbüro für den 
Verkauf von elektrischen Lichtbogen-Schweißmaschi
nen und Automaten, sowie Elektrom otoren, Transfor
matoren, Generatoren usw.

12 592 Deutscher Kaufmann in A r g e n t i n i e n  (Buenos 
Aires) wünscht Vertretungen für Reißbrettstifte, Sal
miakpastillen, Haarpflegemittel und sonstige E xport
waren zu übernehmen.

12 778 S e v i l l a  sucht Vertreter, der bei Korkholzimpor- 
teuren gut eingeführt ist.

12 868 S o n n e b e r g  /  Thür, sucht für den Verkauf von
Puppen . und Spielwaren Vertreter, der bei Spiel
waren-Spezialgeschäften, Haushaltungswaren- und Le
derwarengeschäften gut eingeführt ist. Zu besuchen 
ist Pommern, Grenzmark, Mecklenburg und nördl. 
Brandenburg.

13 008 Glashüttenwerke in P i e s a u /  Thür, suchen für den
Kammerbezirk zum Verkauf ihrer Glasfüllartikel, mit 
Zuckerperlen gefüllt, Vertreter^ der bei Zuckerwaren- 
großisten gut eingeführt ist.

Die Adressen der anfragenden Firmen sind im Büro der 
Industrie- und Handelskammer zu Stettin (Frauenstr. 3 0 II), 
Zimmer 13, für legitimierte V ertreter eingetragener Firmen 
werktäglich in der Zeit von 8—13 und 15—18 Uhr (außer 
Sonnabends nachmittags) zu erfahren (ohne Gewähr für die 
Bonität der einzelnen Firmen).

Landesverkehrsverband Pommern e. V.
Die Reichsbahnzentrale für den Deutschen Reiseverkehr
G. m. b. H., Berlin W. 35, Potsdam er Privatstr. 121b, teilt 
uns mit, daß sie an die wichtigsten Frem denverkehrsorte 
unseres Verbandsgebietes ein Rundschreiben geschickt hat, 
in dem um Bemusterung des W erbematerials, welches für 
das Ausland in Frage kommt, ersucht wird.
Wir möchten unsere Mitglieder darauf hinweisen, daß es 
außerordentlich wichtig ist und im Interesse unserer Mit
glieder liegt, wenn sie dieser Aufforderung schnellstens 
entsprechen.
Die R.D.V. legt W ert darauf, recht bald dieses Material für 
die W erbung im Ausland zu haben. Vorher muß sie an Hand 
der Muster die Auflage, die sie von den einzelnen Stücken 
für das Ausland gebrauchen kann, bestimmen.
Betrifft: Ausstellung „Das Wunder des Lebens“, Berlin 1935. 
Der Bund Deutscher Verkehrsverbände und Bäder e. V., 
Berlin, gibt uns folgende Mitteilung:
„Die Berliner Ausstellungs-, Messe- und Frem denverkehrs 
G. m. b. H. hat an die Landesverkehrsverbände und an eine

Reihe von Städten Aufforderungen zu einer Beteiligung an 
der A u s s t e l l u n g  „ D a s  W u n d e r  d e s  L e b e n s "  hin
ausgesandt. Wir haben uns mit der Stelle in Verbindung 
gesetzt wegen einer allgemeinen Beteiligung an dieser Aus
stellung. Wir bitten deshalb, vor E ingang weiterer Mittei
lungen k e i n e  b i n d e n d e n  A b m a c h u n g e n  zu treffen 
und auch Ihre Mitglieder hiervon in Kenntnis zu setzen.“

Wir bitten unsere Mitglieder um gefällige Beachtung dieses 
Hinweises.

Das Reichshandbuch der Deutschen Fremdenverkehrsorte
„Reichsbäderadreßbuch“ hat uns mitgeteilt, daß es unseren 
Mitgliedern ein Informationsschreiben zugeschickt hat, um 
dessen baldige Beantwortung zugleich gebeten worden ist. 
Wir ersuchen unsere Mitglieder, der Forderung des Reichs
handbuches zu entsprechen und die Antworten schnellstans 
einzusenden. In diesem Nachschlagewerk über die deutschen 
Frem denverkehrsorte, das ein lückenloses werden soll, dürfte 
keines unserer Mitglieder fehlen.
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Länder  beric
Sdiweden

Außenhandel. Nach dem offiziellen Bericht des Handelsamts 
betrug die schwedische A u s f u h r  i m N o v e m b e r  120,5 
Millionen Kronen gegen 114,6 im Oktober, während die 
E i n f u h r  mit 128,3 Mill. Kronen fast u n v e r ä n d e r t  
war. Der Einfuhrüberschuß hat sich somit auf 7,8 Mill. 
vermindert.
Die Zunahme der Ausfuhr im November ist in erster Linie 
zurückzuführen auf erhöhte Verschiffungen von Z e l l s t o f f  
und P a p i e r .  Der Gesamtwert der Ausfuhr während der 
e r s t e n  e l f  M o n a t e  des Jahres 1934 stellt sich auf 1155,1 
Mill. Kr. gegen 971,3 Mill. Kr. in der entsprechenden Zeit 
des Vorjahres. Die Einfuhr belief sich in der gleichen Zeit 
auf 1188,6 gegen 992,9 Mill. Kr. Der Einfuhrüberschuß be
trägt somit 33 Mill. Kr.
Zum Ursprungsbezeichnungszwang. 1. Die zuständigen Stellen 
haben erklärt, daß schwedischerseits das W ort „Germajiy“ 
bis auf weiteres im allgemeinen als ausreichende Bezeichnung 
für den deutschen Ursprung einer W are gutgeheißen werden 
dürfte. Ausdrückliche Voraussetzung für eine solche Geneh
migung ist jedoch, daß die Importbezeichnung deutlich und 
leicht in die Augen fallend angebracht ist.
2. Der Zusatz über die Zweckbestimmung zu den unter die 
Zollpositionen 710 und 712—714 fallenden Glaswaren (,,für 
Einmachezwecke“) bezieht sich auf Gläser u n d  Flaschen. 
Andere P'laschen und Gläser, die nicht diesem Zwecke dienen, 
wie beispielsweise auch 1 Thermosflaschen, fallen n i c h t  unter 
die Verordnung vom 15. 12. 33.
Erläuterungen zur Durchführung des Verrechnungsabkom
mens mit Deutschland. Das Clearingnämnden hat folgende 
Erläuterungen zur Durchführung des Verrechnungsverkehrs 
mit Deutschland erlassen:

W a s  h a t  d e r  V e r k ä u f e r  d e u t s c h e r  W a r e n  
a u s  K o n s i g n a t i o n s l a g e r  z u  b e a c h t e n  ?

Wenn der Kommissionär die W are zur Verzollung anmeldet, 
hat er eine Einfuhrerklärung auszufüllen wie jeder Im por
teur. An Stelle des Rechnungsbetrages gibt er in Spalte 4 
der Einfuhrerklärung „den Zollwert der W are“ -an, berechnet 
auf Grund des § 4 der Zollgebührenverordnung (nähere Auf
schlüsse hierüber werden von der Zollverwaltung erteilt).
Die Einzahlungsverpflichtung auf Clearingkonto tritt für den 
Kommissionär ein, wenn er mit seinem Auftraggeber (sei es 
irgend jemand in Deutschland oder auch eine in einejm 
anderen Lande befindliche vorgeschobene Firma für den 
wirklichen deutschen Verkäufer) die Bezahlung für die von 
dem Lager verkauften W aren verrechnen muß. Wenn eine 
derartige Abrechnung vierteljährlich erfolgt, hat also auch 
der Kommissionär die Einzahlungen auf Clearingkonto) viertel
jährlich vorzunehmen. Bei Bezahlungen, die durch eine 
Bank erfolgen, hat der Kommissionär eine E in
zahlungsnota auszufüllen und auch die Einfuhrerklärungen 
keizufügen, die sich auf die W aren beziehen, die diie E in
zahlung vorsieht. Hierbei können jedoch Schwierigkeiten ent-

hte
stehen, falls es sich um ein W arenlager handelt (z. B. E r 
satzteile), das nach und nach erneuert wird. (Anm. In diesem 
Fall bedarf es keiner Einfuhrerklärung und auf der E inzah
lungsnota braucht die Tabelle unten auch nicht ausgefüllt zu 
werden, doch muß in der Anweisungsspalte angegeben w er
den, daß sich die Einzahlung auf Verkaulf von W aren aus 
Konsignationslager bezieht.)

W a s  A g e n t e n  d e u t s c h e r  F i r m e n  
i n  S c h w e d . e n  z u  b e a c h t e n  h a b e n .

a) W enn der Agent W aren aus Konsignationslager in 
Schweden verkauft, hat er das oben Gesagte zu beachten.
b) Wenn der Agent nur den Verkauf von W aren vermittelt 
und die Lieferung direkt von dem deutschen Verkäufer an 
den schwedischen Käufer erfolgt, ist folgendes zu beaochten:
1. Ist durch das Kaufabkommen vereinbart worden, daß die 
Bezahlung für die W are von dem schwedischen Käufer an 
den Agenten erlegt werden soll, so ist dieser berechtigt, die 
Bezahlung zu erheben, und wenn er später den Betrag mit 
seiner deutschen Hauptfirma verrechnet, hat er den Betrag 
nicht direkt zu überweisen, sondern ihn auf Clearingkonten 
einzuzahlen.
Der schwedische Importeur hat in seiner Einfuhrerklärung 
anzugeben, daß die Bezahlung gemäß Abkommen an den 
Agenten geleistet werden soll, und gleichzeitig hat er Namen 
und Adresse des Agenten anzugeben.
2. H at der Agent das Recht, seine Provisionsfofrderung a b 
zuziehen? Ja, das hat er, aber nur die Prövisionsfordertuing, 
die er auf Grund des in Frage kommenden Geschäftes hat. 
Sollte er außerdem  für andere Verkäufe ausstehende Provi
sion sforderungen haben, so darf er derartige Beträge bei der 
Abrechnung nicht abziehen.
3. Wie erhält der Agent sonst seine Provision? Ist der Agent 
nicht jn  der Lage, die Provision auf die Weise abzuziehen, 
wie unter Punkt 2 hier oben angegeben worden ist, dann 
muß er seine deutsche Hauptfirma ers'uchen, den P ro
visionsbetrag in Reichsmark bei der deutschen Reichsbank 
einzuzahlen, wonach der Agent in gewöhnlicher Weise den 
Gegenwert in Kronen vom Clearingkonto in Stockholm aus- 
bezahlt bekommt.

P r i v a t e  I n k a s s o a u f t r ä g e .
Wenn ein schwedischer Importeur, der gem äß • Clearing
bekanntmachung die Einzahlung bei einer Bank vornehmen 
soll, der Zahlung aber nicht nachkommt, von einem Inkasso|- 
biiro die Aufforderung bekommt, an dieses z.u zahlen, dann 
hat er nicht das Recht, die Zahlung an das Büro vorzu
nehmen, sondern er muß an die Bank zahlen und hat 
dem  Inkassobüro danach mitzuteilen, daß die Einzahlung 
erfolgt ist.
Der Ciearingausschüß wird indessen bestimmte Inkassöbüros 
bevollmächtigen, derartige Beträge entgegenzunehmen, und 
dann hat der Schuldner gegebenenfalls an das Büro zu zahlen. 
Das Inkassobüro ist jedoch verpflichtet, den Betrag, der 
dem Auftraggeber (der deutsche Verkäufer) überwiesen wer-

I Sdiitls-u.KeMelreinigung, Tanhreinigen u.Zementieren 
| Bodenansfridi jg Paul B r u h n

11H  STETTIN, Gustav-Adolf-Str. 29, Fernspr. 36009



22 O S T S E E - H A N D E L Nummer 2

den soll, der Bank einz.uzahlen, um dem Clearingkonto zu
geführt zu werden.
Frachten im Dezember behauptet. Der Svenska Handels- 
bankens Frachtindex zeigt für den Dezember 1934 im Ver
gleich zu den Vormonaten die folgende Entwicklung:

Dez. 1933 Nov. 1934 Dez. 1934
Kr. Gold Kr. Gold Kr. Gold

Generalindex 105 66 103 58 105 59
Eingehende Frachten 93 58 87 50 91 52
Ausgehende Frachten 117 73 11,9 67 118 66
Kohlenfrachten 81 51 76 43 83 47
Getreidefrachten 105 66 98 56 99 56
Holzfrachten 115 72 108 61, 108 61
Papierm assefrachten 120 75 129 74 127 71
Bemerkenswert ist hiernach, daß sich im Vergleich zum D e
zember 1933 das Frachtenniveau in  K r o n e n  b e h a u p t e t  
hat, daß dagegen in G o l d  ein R ü c k g a n g  um  7 Einheiten 
erfolgt ist.
Schließung des Göta-Kanals. Wie aus Linköping gemeldet 
wird, wird nach Mitteilung des Kanalkontors in Motala der 
Göta-Kanal A n f a n g  d e r  z w e i t e n  J a n u a r w o c h e  
1925 für den Verkehr geschlossen werden. Infolge des milden 
W interwetters hat der Kanal in dieser Saison verhältnis
mäßig lange benutzt werden können.

Norwegen
Außenhandel. Die Außenhandelsziffern für N o v e m b e r  
ergeben eine G e s a m t e i n f u h r  von 63,2 Kr. gegen 58,7 
Mill. Kr. im November 1933 und eine G e s a m t a u s f u h r  
von 50,7 Mill. Kr. gegen 52,3 Mill. Kr. Die E infuhrsteige
rung entfällt vor allem auf Oele und F ette (6 Mill. Kr. gegen 
3,3 Mill. Kr. im November 1933), Kolonialwaren (3,8 gegen 
2,9 Mill. Kr.), Obst und Gemüse (4 gegen 2,7 Mill. Kr.). Auf 
der Ausfuhrseite ist ein Rückgang bei Kunstdünger von 6,7 
auf 3,5 Mill. Kronen zu verzeichnen.
In den ersten 11 Monaten ergab sich eine Gesamteinfuhr 
von 671,1 Mill. Kr. gegen 612 Mill. Kr. i. V. und eine Ge
samtausfuhr von 523,6 Mill. Kr. gegen 507,6 Mill. Kr. i. V. 
Neues Abkommen zwischen Deutschland und Norwegen. 
Am 31. 12. 34 ist in Berlin ein Abkommen zwischen der 
Deutschen und der Königlich Norwegischen Regierung un 
terzeichnet worden, durch das gewisse Bestimmungen des 
Abkommens über die Zahlungen im W arenverkehr zwischen 
Deutschland und Norwegen vom 6. 9. 34 geändert worden 
sind. Das neue Abkommen ist am 1. 1. 35 in Kraft g e 
treten. E s w urde im „Reichsanzeiger“ veröffentlicht (kann 
auch in der Redaktion des „O .-H .“ eingesehen werden). 
Zunahme des Osloer Hafenverkehrs. Der Rechenschaftsbe
richt der Osloer Hafen Verwaltung für das H aushaltsjahr 
1933/34 zeigt eine Gesamteinnahme von 3 293 000 Kr. gegen
3 158 000 Kr. i. V. und Ausgaben von insgesamt 3 218 000 Kr. 
gegen 3 417 000 Kr. i. V., so daß sich ein U e b e r s c h u ß  
von 75 000 Kr. gegenüber einem Verlust von 259 000 Kr. 
i. V. ergibt.
Die Gesamtlänge des Kais beträgt jetzt 11407 m, davon 
sind 6520 m für Seeschiffe geeignet.
Im Ueberseeverkehr liefen 2881 Schiffe mit 5 324142 BRT 
ein gegen 2782 Schiff e mit 4 979 501 BRT i . , V., im Küsten
verkehr 22 440 Schiffe mit 3171396 BRT gegen 20 077 
Schiffe mit 2 984 797 BRT i. V. Die Z u n a h m e  ist stär
ker als in irgendeinem vorhergehenden Jahre.
Handbuch der Walfanggesellschaften. Der 9. Jahrgang des 
von der Thrane-Nielsen A /S  unter dem Titel N orske Hval- 
fangerselskaper herausgegebenen W alfanghandbuches ist e r 
schienen. Es enthält ausführliche Angaben über alle nor
wegischen und m ehrere ausländische Gesellschaften, Bilanzen 
und W alfangstatistik.

Polnisch-norwegische Verständigung über die Kohlenausfuhr.
Die „G azeta H andiow a“ berichtet, daß zwischen den polni
schen Kohlenexportfirmen und norwegischen Importfirmen 
eine Verständigung darüber erzielt wurde, daß nach dem 
polnisch-englischen Kohlenabkommen der Anteil der pol
nischen Kohle an der norwegischen Kohleneinfuhr im bis
herigen Umfange erhalten bleibt. Wie bereits früher be
richtet wurde, bemühen sich einzelne norwegische Im port
firmen, einen Zusammenschluß der Kohlenimporteure N or
wegens zu erreichen. Falls dieser Zusammenschluß Zustande
kommen sollte, so würden die polnischen Kohlen export- 
firmen sich verpflichten, Kohle nur an die organisierten A b
nehmer zu liefern. Man hofft in den interessierten polnischen 
W irtschaftskreisen auf eine günstige Auswirkung dieser V er
einbarungen.

Dänemark
Die Markguthaben der Nationalbank. Nach dem  Ausweis der 
dänischen Nationalbank vom 15. 12. 34 belaufen sich die 
Guthaben der Bank bei der schwedischen Reichsbank, der 
norwegischen Bank und der Reichsbank in Berlin auf 7,5 
Mill. Kronen gegenüber 6,5 Mill. Kronen am 8. 12. und 5,3 
Mill. Kronen am 1. 12. Es ist aus dem Ausweis nicht er
sichtlich, bei welchen drei Banken das Guthaben der däni
schen Nationalbank gestiegen ist, doch dürfte die Steigerung 
hauptsächlich das Guthaben bei der Deutschen Reichsbank 
betreffen. Es handelt sich hierbei um M arkbeträge, die von 
deutschen Schuldnern auf das Sonderkonto der Nationalbank 
bei der Deutschen Reichsbank eingezahlt und für Zahlungen 
dänischer Schuldner in Deutschland verwandt werden. Die 
Zunahme dieser Beträge, scheint auf eine augenblicklich bei 
^dänischen Kaufleuten vorhandene Neigung zurückzuführen 
sein, die Begleichung von Markschulden solange wie möglich 
hinauszuschieben.

Lettland
Außenhandel. I m  N o v e m b e r  1 9 3 4  betrug der W ert der 
E i n f u h r  9,2 Mill. Lat, der W ert der A u s f u h r  8,8 Mill. 
Lat, mithin der Einfuhrüberschuß 0,4 Mill. Lat, gegenüber
3,2 Mill. Lat im November 1933.
Lettlands Einfuhr im ersten Viertel 1935. In einer P resse
unterredung erklärte der lettländische Finanzminister E  h k i s , 
daß die von der Bank von Lettland für den Warenimpolrt 
im ersten Viertel 1935 bewilligten 8 Mill. Lat vollständig 
ausreichen würden, wenn diese Summe auch kleiner sei 
als in den verflossenen Quartalen. Erfahrungsgem äß sei 
der Im port zu Beginn des Jah res immer geringer als in 
der zweiten H älfte und zum Schluß des Jahres. A ußer
dem  seien in den beiden letzten Quartalen mehr Warein 
eingeführt worden, als für den laufenden Bedarf zu diesem 
Zeitpunkt erforderlich war. Dies betrifft vor allem die 
Steinkohleneinfuhr. Außerdem müsse in Betracht gezogen 
werden, daß ein großer Teil des lettländisehen W arenimports 
auf dem  Clearin|gwege bezahlt werde und hierfür keine 
Devisen erforderlich seien. Eins dieser Clearingländer sei 
D e u t s c h l a n d ,  wohin die lettländische Einfuhr in der 
letzten Zeit erheblich zugenommen habe. Selbstverständ- 
habe sich auf dem  Kompensationswege auch der le tt
ländische Im port aus Deutschland erhöht. Inbezujg awf 
diejenigen Staaten, mit denen Lettland eine aktive H andels
bilanz habe, seien keine Veränderungen zu erwarten, da 
diese Staaten nicht die Absicht hätten, ihren Handel mit 
Lettland einzü schränken. Am Schluß der Presseunterredjumg 
betonte der Finanzminister, daß in den folgenden Monaten 
ein Mangel an ausländischen W aren nicht zu befüchten sei. 
Das Gesetz über die Handels- und Industriekammer. Zuj dem 
vom lettländischen M inisterkabinett am 21. Dezember 1934
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angenommenen Gesetz über die Handels- und Industriekam 
mer teilte der Finanz,minister E h k  i s in einer Presse'- 
unterredung mit, daß die neue Kammer zweierlei Aufgaben 
haben werde. Einerseits sei die Kammer eine Vertretungs- 
organisation des Handels und der Industrie, anererseits diene 
die Kammer dem Staat als Beratungsorgan sowie als In 
stitution des öffentlichen Rechts zum Zwecke der Förderung 
von Handel und Industrie und der allgemeinen volks
wirtschaftlichen Entwicklung. Als Beratungsorgan stellt die 
Kammer Gutachten auf über Gesetze, Verordnungen Und 
wichtige Bestimmungen hinsichtlich ih re r  Zweckmäßigkeit 
vom Standpunkt des Handels und der Industrie sowie über 
entsprechende Gesetzentwürfe. Um eine engere Verbindung 
zwischen dem  Finanzministerium als der leitenden Stelle 
der W irtschaftspolitik und der Kammer zu schaffen, sind 
Vertreter des Finanzministeriums im Präsidium der Kammer, 
in dor Revisionskommission und den Sektionen vorgesehen. 
Vor Eröffnung einer Handwerkskammer. Nachdem die staat
liche Handels- und Industriekammer am 2. Januar ihre vor
läufig noch der eigenen Gestaltung dienende Tätigkeit auif- 
genommen hat, wird einer der nächsten. Schritte der staat
lichen W irtschaftsleitung die Schaffung einer H andw erks
kam m er sein, die gleichfalls alle bisherigen privatwirtschaft
lichen Gründungen dieser Art zu überragen haben wird. 
Wie es scheint, besteht auch die Absicht, den Trennungs
strich zwischen Handwerk und Gewerbe, deren Grenzen 
oft noch ineinanderfließen, schärfer zu ziehen. 
Butterausfuhrzentrale ab 1. 1. 35. Der Ministerrat hat be
schlossen, die in Aussicht genommene lettländische Butter- 
Ausfuhrzentrale am 1. 1. ins Leben zu ifuifen. Ihr gehören 
an: der Zentralverband der Genossenschaftsmolkereien Lett
lands, die Akti-Ges. Pollock & Co., die A.-G. Milch-Export, 
die Lettgallische Zentrale landwirtschaftlicher Genossenschaf
ten und die Firma Möller-Holdt. Das Grundkapital der neuien 
Gesellschaft beträgt 100 000 Lat, verteilt auf 100 Anteilscheine, 
die nicht börsenfähig sind. Der Vorstandsleiter wird vom 
Landwirtschaftsminister ernannt. Die drei Verwaltungsmit
glieder werden gewählt. Die neue Ausfuhrzentrale hat von 
allen d azu  berechtigten Firmen wirtschaftliche Erzeugnisse 
aller Art zu empfangen, sie zur Ausftuhr zu bringen oder 
dem Binnenhandel zuzuführen. Die Gesellschaft hat besonders 
die Ausfuhr wi 1 chwirtschaftliclier Erzeugnisse z'u entwickeln, 
aber auch ihre Erzeugnisse zu fördern und den Binnenhandel 
zu regeln. Ihr stehen Monopolrechte zu.
Zunächst 72 Holzausfuhrfirmen für 1935. Die Zulassung 
von Firmen zur Holzausfuhr für 1935 ist bisher soweit g e 
diehen, daß in Riga 53, in Libau 8, in Windau 10 und 
in W alk 1 Firma die Lizenz erhalten haben. Es ist anzu
nehmen, daß weitere Zulassungen noch stattfinden. 
Zollamtliche Plombierung patentierter Arzneimittel. Nach 
einer Verordnung des Finanzministeriums vom 7. 12. 34, 
erschienen im Regierungsanzeiger (Valdibas Vestnesis) Nr. 
281 vom 11. 1.2. 34, müssen alle ausländischen Arzneimittel, 
die im Verzeichnis der in Lettland zur Einfuhr freigegebenen 
Arzneimittel nicht aufgeführt sind, aber auf Grund einer 
Erlaubnis der pharmazeutischen Verwaltung zur Einfuhr 
zugelassen wurden, zollamtlich plombiert werden.

Rückzahlung des Einfuhrzolls für Leinsaat und Hopfen.
In das Verzeichnis derjenigen W aren, für die auf Grund der 
Anmerkung zum Artikel 598 des Zollgesetzes eine Rück
zahlung des Einfuhrzolls gewährt wird, sofern sie wieder 
ausgeführt werden, ist unter Nr. 2 Leinsaat und unter Nr. 3 
Hopfen aufgenommen worden. Die entsprechenden V erord
nungen Nr. 164 vom 11. 1(0. 34 und Nr. 216 vom 18. 12. 34 
sind im Regierungsanz'eiger (Valdibas Vestnesis) Nr. 234 
vom 16. 10. 34 und Nr. 291 vom 22. 12. 34 veröffentlicht 
worden.
Irrtümlich erhobener Mindestzoll darf nicht nachträglich er
höht werden. Das administrative Departement des Senats 
hat einen Präzendenzfall dahin entschieden, daß ein einmal 
erhobener, sei es auch irrtümlich berechneter Mindestzoll 
nicht wieder rückgängig gemacht werden kann, so daß eine 
nachträgliche Berechnung des Höchstsatzes nicht in Frage 
kommt.
Der Eisbrecher Kr. W aldemars ist am 5- Januar d. J. zu 'einer 
Probefahrt in den Rigaschen Meerbusen ausgelaufen.

Estland
Außenhandel. Im  N o v e m b e r  1934 betrug der W ert der 
E i n f u h r  5,6 Mill. K r o n e n ,  der W ert der A u s f u h r  
5,7 MiH. Kronen, mithin der Ausfuhrüberschuß 0,1 Mill. 
Kronen, ebenso wie im November 1933.
Schiffahrt. In den Hafen R e v a l  liefen im November 1934 
in der Auslandsfahrt ein 111 Schiffe mit 66 385 Nrgt. und 
gingen aus 101 Schiffe mit 63 087 Nrgt. Im Eingang 
gleicht die Tonnenzahl der von November 1933, im Ausgang 
ist die Tonnenzahl im Vergleich zum November 1933 um 
rund 4000 Nrgt. gestiegen.
Das Abkommen über den Warenverkehr mit Deutschland 
unterzeichnet. Am 4. 1. 35 ist im Auswärtigen Amt ein Ab
kommen über den deutsch-estnischen W arenverkehr unter
zeichnet worden, das vom 14. 1. 35 ab vorläufig angewendet 
werden wird. Das Abkommen läuft bis zum 31. 12. 3o und 
wird jeweils um ein Jah r verlängert, falls es nicht bis zum 
1. 12. von einem der vertragschließenden Teile gekündigt 
wird. Es wird demnächst im Reichsanzeiger veröffentlicht. 
Bei dem  nunmehr nach langwierigen Verhandlungen zu
stande gekommenen Abkommen handelt es. sich praktisch 
um ein Zusatzabkommen zum deutsch-estnischen Handels
abkommen vom 7. 12. 28. Das bisher bestehende Zusatz
abkommen vom 29. 3. 34 ist am 31. 12. 34 .abgelaufen. Die 
Tatsache, daß das neue Zusatzabkommen erst 2 Wochen nach 
Außerkrafttreten des alten Zusatzabkommens vorläufig An
wendung findet, ist für die deutsche Ausfuhr praktisch ohne 
Bedeutung, da das alte Abkommen keine die Zoll- und Kon
tingentsbehandlung deutscher Ausfuhrwaren in Estland be
treffenden Vereinbarungen enthielt und die in Art. 2 des alten 
Abkommens enthaltene Zusage der estnischen Regierung die 
Einfuhr aus Deutschland im Rahmen der Devisenbewirt
schaftung nicht zu diskriminieren, von Estland im Geiste des 
neuen Abkommens weiter loyal erfüllt werden dürfte.
Das neue Abkommen bringt eine Anzahl von estländischen 
Zoll- und Kontingentszugeständnissen für die deutsche Aus
fuhr, die eine Belebung des W arenaustausches für die Zu-

Hansa-flpctheKce Ccnrad Manischer, Stettin
Große Lastadie 56, an der Hansabrücke, Fernsprecher N r. 33828 , nächste A potheke am Freihafen
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kunft ermöglichen dürften. Von deutscher Seite sind nach 
estnischen Meldungen insbesondere .in der Frage der Butter
und Eiereinfuhr Zugeständnisse gemacht worden.
Neue Grundsätze der Eesti Bank für den Zahlungsverkehr 
mit Deutschland. Um ein Gleichgewicht im Warenaustausch, 
mit Deutschland herbeizuführen, das die Voraussetzung für 
ein normales Funktionieren des Clearings ist, hat die Eesti 
Bank neue Grundsätze für den Zahlungsverkehr mit D eutsch
land aufgestellt. Grundsätzlich werden die aus der Ausfuhr 
nach Deutschland anfallenden Reichsmarkbeträge von der 
Eesti Bank nicht wie früher sofort angekauft, sondern den 
betreffendein Exporteuren auf Sonderm arkkonten gutge
schrieben. Je  nach der Art der W aren, die zur Ausfuhr nach 
Deutschland gelangen, wird eine unterschiedliche Behandlung 
eingeführt. Reichsmarkerlöse für Waren, wie Butter und 
Eier, deren Ausfuhr von Staatswegen durch Zuzahlungen 
unterstützt wird, werden wie früher seitens der Eesti Bank 
gegen Kronen angekauft. Handelt es sich aber um W aren, 
die in beträchtlichem Maße importierte Rohstoffe enthalten, 
wie z. B. Baumwollgarne, so werden die Erlöse den E x 
porteuren in Sondermajrk gutgeschrieben, über die sie zum 
Zwecke der Einfuhr deutscher Erzeugnisse oder zur Be
zahlung von Schulden in Deutschland frei verfügen können. 
Der Ankauf aller übrigen, aus dem Exportgeschäft mit 
Deutschland anfallenden Reichsm arkbeträge hängt von einem 
jedesmaligen Beschluß des Aufsichtsrats der Eesti Bank ab. 
Die Eesti Bank hofft, daß die Exportfirmen durch diese Art 
der Regelung z u m  I m p o r t  d e u t s c h  e r  W a r e n  a n 
g e r e g t  werden und daß dadurch die Handelsbilanz Estlands 
im Verkehr mit Deutschland allmählich einen ausgegllicbenen 
Charakter erhalten wird.
Estlands Butterausfuhr 1934. Die estländische B.utterausfuhr 
weist im Jahre  1934 im Vergleich zum Vorjahre eine Zu
nahme auf. Nach amtlichen Angaben wurden im verflossenen 
Jahr aus Estland insgesamt 198 178 Faß Butter ausgeführt 
gegen 182 544 Faß im Jahre 1933. Von der gesamten B utter
ausfuhr gingen 63 Proz. nach England (1933 48 Proz.) und
35 Proz. (39 Proz.) nach Deutschland. Mithin sind 98 Proz. 
der Buttermenge auf dem englischen und deutschen Markt 
abgesetzt worden.
Beschäftigung und Zusammensetzung der Handelsflotte. In
der Zeit vom September bis Anfang November war nahezu 
die gesamte Handelstonnage beschäftigt. In der ersten Hälfte 
des November trat ein R ü c k g a n g  ein, so daß am 15. 11. 
34 laut Bericht der Handelskammer etwa 1200 Brgt., d. h. 
annähernd 10 Proz. der Gesamttonnage, aufgelegt waren.
Die Schiffe waren hauptsächlich im H o l z t r a n s p o r t  
von Estland und Finnland nach England beschäftigt. Für 
den W inter ist eine Anzahl von Schiffen auf Zeitcharter nach 
England vergeben worden, während es in diesem Jahr zu 
keinen Verträgen mit der UdSSR gekommen ist.
Auf Grund des amtlichen Schiffsregisters 1934 setzt sich die 
p r i v a t e  H a n  d. e l s f 1 o 1 1  e wie folgt zusam m en: 201 
Segler mit 17 997 Brgt., 39 Segler mit Hilfsmotor mit 6037 
Brgt., 19 Motorschiffe ' mit 2925 Brgt., 76 Dampfer mit 
95 983 Brgt. und 50 Leichter mit 4393 Brgt. — insgesamt 
385 Einheiten mit 127 334 Brgt.
Ab 1. Januar 1935 neiuer gesetzlicher Höchstzinssatz in Est
land. Am 1. Januar 1935 läuft die Geltung des Gesetzes vom
1. November 1933 über die zeitweilige Festsetzung des zu
lässigen Höchstzinssatzes auf 7 Proz. ab. Wie das W irt
schaftsministerium mitteilt, beabsichtigt die Regierung nicht, 
die Geltungsdauer des Gesetzes zu verlängern, so daß ab 1 . 1 .
1935 der höchstzulässige Zinssatz, wie bis zum 1. 11,: 33, 
wieder 8 Proz. betragen wird. Ein Festhalten an der 
7-Proz.-Grenze wird angesichts der dauernden Flüssigkeit des 
Geld- und Kreditmarktes nicht mehr für nötig befunden, um

so weniger, als der W ettbewerb zwischen den Banken den 
Diskontsatz bereits auf 6 Proz. und weniger heruntergebracht 
hat. Die Erhöhung des zulässigen Satzes auf 8 Proz. wird 
daher keine weiteren Folgen haben. Allerdings dürfte die 
Verzinsung der Häuserhypotheken, die bisher 7 Proz. betrug, 
wieder auf 8 Proz. steigen.

freie Sfadl Danzig
dp. Danzigs seewärtiger Warenverkehr im November 1934.
Gegenüber dem  November 1933 ist im Berichtsmonat eine 
E r h ö h u n g  der Einfuhrzahlen und eine V e r m i n d e -  
r u n g der Ausführzahlen im seewärtigen W arenverkehr fest
zustellen.
Der seewärtige W a r e n e i n g a n g  belief sich auf 73 785,3 to 
(gegen 46 549,6 to im Vergleichs monat des Vorjahres), der 
der seewärtige W a r e n a u s g a n g  auf 477 832,3 to (gegen 
496 952,3 to).
Die Steigerung der E i n f u h r  beruht fast ausschließlich auf 
dem vermehrten Eingang an Massengütern. An Erzen (ein 
schließlich Schwefelkies) gingen ein 30 293,5 to (November 
1933: 7 904,7 to), an Phosphoriten 6 485,5 to  (1000,1). Im 
übrigen war ein stärkerer Eingang noch zu verzeichnen für 
Sämereien 1661,7 to (784,8), Kaffee — roh — 287,0 to 
(193,1), Melasse 3 309,9 to (—), W ollgarne 48,1 to (27,6), 
sowie Eisen und Stahl — neu — 2 376,2 to (300,3(). 
Geringere Einfuhren wiesen dagegen auf Kakao 163,3 to 
(232,6), Salzheringle 4 853,4 to (5 291,2>), tierische Fette und 
Oele 1018,6 to (1 725,5), Wolle — roh — 25,4 to (6 2 » , 
Baumwollgarn 147,2 td (203,4), Roheisen 71,0 to (11/5,7) 
und Schrott — (500,0 to).
Die A u s f u h r  war stärker als im Vorjahre bei Gerste 
33 650,1 to (16 176,7), Mehl 3 737,9 to (360,0), Paraffin' 
1 640,5 to (913,4),' Oelkuchen 1 254,5 to (1 180,5), Schnitt
holz 51 477,6 to (45 546,7) und Zink 968,1 to (329,1). Eine 
Abnahme der Verschiffungen fand dagegen statt bei Roggen
14 553 to (42 845,3), Hülsenfrüchten 1519,0 to (5 544,8), 
Bacons 116,5 to (132,5), Kohlen 317 586,2 to (340 619,31), 
Schmierölen 118,7 to (1088,3), Treibölen 591,9 to (1781,0) 
und Zucker 0,4 to (334,6).
Schiffahrt. Im  D e z e m b e r  1 9 3 4  zeigte der seewärtige 
Schiffsverkehr in Danzig folgende Zahlen: E i n g a n g  396 
Schiffe mit 293 897 Nrgt, davon mit Ladung 139 Schiffio 
mit 101417 Nrgt, A u s g a n g  391, Schiffe mit 281121 Nrgt, 
davon mit Ladung 370 Schiffe mit 267 818 Nrgt.
Danzig und Gdingen im Jahre 1934. Nach den bisher vor
liegenden inoffiziellen Zahlen über den Verkehr in den 
beiden Häfen von Danzig und Gdingen betrug der seewärtige 
W arenumschlag im abgelaufenen Jahre in Gdingen rund
7,2 Mill. to gegenüber 6,1 Mill. to, wovon etw a 1 Mill. auf 
die Einfuhr und 6,2 Mill. to auf !’die Ausfuhr entfallen. 
Der Umschlag im Hafen von Danzig bezifferte sich 
auf 6,3 Mill. to gegenüber 5,13 Mill. to im Jahre 1933. 
Die Zunahme des W arenverkehrs ist also in beiden Häfen 
gleich groß gewesen.
In den ersten elf Monaten des Jahres 1934 sind in Gdingen
4 213 Schiffe mit insgesamt 3 799 800 Brt eingelaufen, in 
Danzig jedoch 4 848 Schiffe mit 2 881 100 Brt.

Polen
Richtlinien für die Durchführung von Kompensatiaonsge- 
schäften mit Polen. Die Deutsche Handelskammer für Polen, 
Zweigstelle Berlin, teilt mit:
„N a c h  A b s c h l u ß  eines G e s c h ä f t e s  mit einem pol
nischen Abnehmer hat der deutsche Exporteur der Berliner 
Zweigstelle der Polnischen Gesellschaft für den Kompen
sationshandel (Berlin W 8, Friedrichstr. 176/179 — Kaiser
hotel) die auf den Namen des polnischen Abnehmers aus
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gestellte F a k t u r a  zwecks Visierung v o r z u l e g e n .  Die 
Faktura ist in v i e r f a c h e r  Ausfertigung einzusenden. Sie 
muß auf R e i c h s m a r k  lauten und darf keine Gold- bzw. 
Valutaklausel enthalten. Die Zahlungsbedingungen sind 
genau anzugeben; bei K r e d i t g e s c h ä f t e n  ist in der 
Faktura der Skontosatz anzugeben, der bei Entwicklung des 
Geschäftes per Kassa Anwendung finden wird. Lieferungen 
gegen Vorauszahlung sind dagegen im Rahmen des Abkom
mens nicht möglich. Falls der polnische Im porteur an den 
deutschen Exporteur bereits Anzahlungen auf die Ware bzw. 
auf die Transportkosten geleistet hat, sind dieselben in der 
Faktura gesondert anzugeben und von der Rechnungssumme 
in Abzug zu bringen.
Die Faktura muß sämtliche N e b e n k o s t e n ,  wie Fracht, 
Versicherung, Provision usw. loco deultsch-polniache Grenze 
bzw. cif oder fob Danzig-Gdynia enthalten. Die T ransport
kosten ab Lager bis zur deutsch-polnischen Grenze sind 
vom deutschen Exporteur zu entrichten und müssen in 
jedem Falle in der Faktura gesondert angegeben werden 
Hierbei ist genau kenntlich zu machen, ob diese T ransport
kosten in dem Fakturabetrag bereits enthalten oder zur 
Rechnungs summe hinzuzuschlagen sind. Der Zoll ist vom 
Em pfänger zu entrichten, daher ist die W are unverzollt 
zu senden.
Die Rechnung muß eine ausführliche Bezeichnung der Ware 
enthalten. Das Gesamt-Bruttogewicht sowie das Gesamt- 
Nettogewicht der Sendung sind in der Faktura anzugeben. 
Die Fakturen müssen ferner folgende, durch den deutschen 
Exporteur unterschriebene e i d e s s t a t t l i c h e  E r k l ä r u n g  
enthalten:
„Wir versichern an Eides Statt, daß

1. der obige Rechnungsbetrag mit unseren ordnungsmäßig 
geführten Geschäftsbüchern übereinstimmt und die an 
geführten Preise unsere normalen Exportpreise sind;

2. die W are deutschen Ursprungs ist und der Anteil der 
Kosten an ausländischen Rohstoffen 25 Proz. des Rech
nungsbetrages nicht übersteigt.“

Den Fakturen sind nach Möglichkeit P r e i s l i s t e n  bei- 
zufügen.
Soweit Z o l l e r m ä ß i g u n g  oder Z o, 11 b e f r e i u n g in 
Anspruch genommen werden, sind U r s p r u n g s z e u g 
n i s s e  erforderlich. Diese können von den deutschen Zoll
behörden, den Außenhandelsstellen, der zuständigen Industrie- 
und Handelskammer oder der Hauptabteilung II der Landes
bauernschaften ausgestellt werden. Ursprungszeugnisse, die 
nicht von den Zollbehörden ausgestellt sind, bedürfen der 
Beglaubigung durch das zuständige polnische Konsulat.
Die Ursprungszeugnisse sind nicht an die Berliner Zweigstelle 
der Polnischen Gesellschaft für den Kompensationshandel, 
sondern an den Abnehmer direkt zu senden.
Die E i n f u h r g e n e h m i g u n g  für die nach Polen aus
zuführenden W aren kann n i c h t  der  d e u t s c h e  E x 
p o r t e u r  beantragen. Dies ist vielmehr Sache des polnischen 
Abnehmers, der sich in dieser Angelegenheit an die Pol
nische Gesellschaft für den Kompensationshandel (Polkie 
Towarzystow Handlu Kompensacyjnego Sp. z. o. o. in W ar
schau (W arszawa/Polen, Moniuszki 10) wenden muß.
Diie entsprechend ausgestellten Fakturen werden durch die 
Berliner Zweigstelle und den Beauftragten der Deutschen  
Handelskammer für Polen bei dieser mit dem V i s u m  ver
sehen und umgehend an die zuständigen Stellen weiter
geleitet. Das für den -polnischen Abnehmer bestimmte 
E xempiar wird demselben von der Zentrale der Gesellschaft 
ln Warschau zugestellt.
Polnische Firmen zur Zahlung von Koimpensationsprämien 
bereit. — Möglichkeit einer Beschleunigung der deutschen 
Kompensationsausfuhr. Die Deutsche Handelskammer für

Polen, Berlin NW 7, Dorotheenstr. 11, teilt mit, daß die 
Einfuhr deutscher W aren nach Polen innerhalb des Kom
pensationsabkommens teilweise Schwierigkeiten begegnet, da 
die deutschen Exporteure preislich gegenüber Lieferanten . 
aus anderen Ländern, welche durch Zolliermäßigung oder 
Valutavorteile begünstigt sind, nicht konkurrieren können. 
Auf der anderen Seite sind die polnischen Exporteure stark 
daran interessiert, daß die Einfuhr deutscher W aren im 
Rahmen des Kompensationsabkommens, die den Gegenwert 
der polnischen Ausfuhr nach Deutschland noch lange nicht 
erreicht hat, nach Möglichkeit beschleunigt und gesteigert 
wird. Denn nur auf diesem W ege besteht für die polnischen 
Exporteure die Aussicht, bald eine Bezahlung für ihre 
Exportlieferungen zu erhalten. Es ist in letzter Zeit erfreu
licherweise zu beobachten, daß die polnischen Exporteure sich 
durch Prämienzahlung an die polnischen Importeure bemühen, 
den Import von Deutschland nach Polen zu fördern. Da d;ie 
polnischen Exporteure für die in Betracht kommenden 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse erheblich höhere Preise als 
in Polen oder auch auf anderen außerpolnischen Märkten 

'erhalten, so können größtenteils sie nicht unerhebliche P rä
mien bezahlen. In allen Fällen, wo infolge eines zu hohen > 
Preises ein Geschäft mit dem polnischen Importeur nicht 
zustande kommen kann, wird es sich daher für den deut
schen Exporteur e m p f e h l e n ,  d e n  p o l n i s c h e n  I m 
p o r t e u r  a u f  d i e  M ö g l i c h k e i t  d i e s e r  P r ä m i e n 
z a h l u n g  h i n z u  w e i s e n .  E s ist zu hoffen, daß hier
durch die Durchführung einer Reihe von Geschäftsabschlüssen, 
welche sonst unterbleiben müßten, ermöglicht wird. 
Autonome Zolleirmäßigung für frische Aepfel. Auf Grund 
einer im ,,Dzisnnik U staw “ Nr. 107 unter Position 553 ver
öffentlichten Verordnung können mit jedesmaliger Genehmi
gung des Finanzministeriums für frische Aepfel die folgenden 
ermäßigten Zölle gewährt werden:

Position d. ermäßigter Zoll für
Zolltarifs Warenbezeichnung 100 kg in Zloty

aus 53 und frische Aepfel, lose in 
aus Anm. jeder Art von Verpackung 

von 15—18 kg, eingeführt 
in der Zeit:
a) vom 16. November 34 

bis 15. Dezember 34 
einschließlich . . . 55,—

b) vom 16. Dezember 34 
bis 15. März 1935 
einschließlich . . . 65,—

Die Verordnung ist am  15. 12. 34 in Kraft getreten. 
Einfuhrverbot für Sesamsamen. Durch eine im Staatsgesetz
blatt „Dziennik U staw “ Nr. 107 veröffentlichte V erord
nung ist mit W irkung vom 15. 12. 34 das Einfuhrverbot für 
Oelsaaten und Oelfrüchte nach Art. 24 und Anmerkungen 
des polnischen Zolltarifs auch auf Sesamsamen ausgedehnt 
worden. Die vor Inkrafttreten der Verordnung erteilten E in 
fuhrbewilligungen für Sesamsamen zur fabrikmäßigen Ver
arbeitung behalten ihre Gültigkeit.

Rußland
Der Brothandel ohne Karten. Am 1. Januar hat der freie 
Großhandel in Sowjetrußland begonnen und die Sowjetpresse 
bringt aus den verschiedensten Teilen des Landes ausführliche 
Berichte darüber, wie der Brothandel ohne Karten in den 
ersten Tagen verlaufen ist. Wie angesichts der kurzen 
Zeit, die für die Vorbereitungen zur Umstellung der B rot
versorgung zur Verfügung stand, nicht anders zu erw arten 
war, haben sich in den ersten Tagen verschiedene Schwie
rigkeiten ergeben. Die Bevölkerung war keineswegs davon 
überzeugt, daß die staatlichen Brotläden über ausreichende
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Mengen Brot verfügen werden und die Käufer haben in 
dessen vielfach Schlangen vor den Lägen gebildet. Aus 
verschiedenen Orten wird berichtet, daß das Brot in den 
Läden in der Tat für die Versorgung nicht ausgereicht hat 
Lund daß im Zusammenhang damit Stockungen in der 
Brot Versorgung eintraten. Dies hängt zum erheblichen Teil 
dam it zusammen, daß die Belieferung der Läden mit Brot 
seitens der Brotfabriken und Bäckereien vielfach noch schlecht 
funktioniert. Eine überraschend starke Nachfrage macht 
sich nach W eißbrot bem erkbar, die verschiedentlich nicht 
befriedigt werden konnte. Ueber Stockungen in der B rot
versorgung wird aus verschiedenen Orten Nordwestnußlands, 
W eißrußlands, Sibiriens, der Sowjetuikraine usw. berichtet. 
Besonders groß scheinen die M ißstände in Swerdlowsk g e 
wesen zu sein. In der Sowjethauptstadt selbst hat der Brot
handel auf den städtischen M ärkten schlecht funktioniert. 
Am 1. Januar hat es auf dem Arbatskim arkt bis zur M ittags
zeit überhaupt kein Brot zum Verkauf gegeben. Die Stockun
gen in der Brotversorgung der Moskauer M ärkte werden 
darauf zurückgeführt, daß die Brotbäckereien sich mit dem 
Brotbacken verspätet haben. In den Moskauer Vororten 
haben Kolchosbauern, die ihre Produkte auf den M arkt brach
ten, Brot in den staatlichen Läden gekauft. — Der stellver
tretende Volkskommissar für Binnenhandel der Sowjetunion 
Bolotin hat in einem Rundfunkvortrag die staatlichen B ro t
handelsorganisationen vor allzu großem  Optimismus hin
sichtlich des weiteren Verlaufs des freien Brothandels gewarnt 
und darauf hingewiesen, daß „die heißen Tage noch bevor- 
steW n“ .
Die Verteuerung der Lebenshaltung der Sowjetarbeiterschaft.
In der erst jetzt veröffentlichten Rede K a g a n o w i t s c h s  
vor der Moskauer Parteiorganisation über die Ergebnisse der 
Novembersession des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion sind besonders interessant seine M it
teilungen über die Neuregelung der Löhne und Gehälter, 
die von der Sowjetregierung im Zusammenhang mit der 
Aufhebung des Brotkartensystems durchgeführt wird. Aus 
Kaganowitschs Ausführungen geht hervor, daß ab 1. J a 
nuar 1935 nicht nur die Preise für Brot, Grütze und andere 
wichtige Lebensmittel erhöht werden, sondern auch der 
Preis für das Essen in den öffentlichen Speiseanstalten und 
Arbeiterspeisehallen. Gegenwärtig stellt sich der Preis für 
ein Mittagessen beispielsweise in der Speisehalle der W erk
zeugmaschinenfabrik „O rdshonikidse“ auf 70 Kop. bis 1,10 
Rubel, ist also schon jetzt ziemlich hoch. Besonders bem er
kenswert ist die Mitteilung Kaganowitschs, daß durch die im 
Gange befindliche Erhöhung der Löhne „der weit über
wiegende Teil der Differenz, die der Arbeiter und Ange
stellte im Zusammenhang mit den neuen Preisen für Brot, 
Grütze und das Essen in den öffentlichen Speiseanstalten 
zu zahlen haben wird, ausgeglichen“ werde. Auch Stalins 
nächster M itarbeiter gibt damit zu, daß die Lohnerhöhung 
jedenfalls keinen vollen Ausgleich für die Verteuerung der 
Lebenshaltung der Sowjetarbeiterschaft schaffen wird.

Finnland
Zur Aenderung der Ausfuhrprämie für Eier. Die durch Be
schluß des Staatsrats vom 8. 12. 34 neu festgesetzten Aus
fuhrprämien sind durch Beschluß vom 10. 12. 34 dahin ab 
geändert worden, daß die Ausfuhrprämie für E ier von 2 
auf 3 Fmk. für 1 kg heraufgesetzt, aber für die Ausfuhr von 
Eiern nach Deutschland nicht mehr gezahlt wird.
Für diese M aßnahme mag ausschlaggebend gewesen sein, 
daß der Eierexport nach Deutschland ganz erheblich g e 
stiegen ist, d ie Zahlung einer Ausfuhrprämie daher nicht 
mehr als gerechtfertigt angesehen wird.

Wie erheblich der finnische E ierexport nach Deutschland 
z. B. im Verhältnis zu dem früheren Großabnehm er England 
zugenommen hat, veranschaulichen die folgenden zoll- 
statistischen Angaben (W ert der Ausfuhr in Mill. Finnm ark):

1934 Juli August November 
Deutschland . . . .  2 1,9 11,3 (450 t), 
England . . . . .  8 7,5 0075 (715 kg)., 

Keine staatlichen Exportgarantien für die Ausfuhr nach 
Deutschland. Der Staatsrat hat sich mit der Frage der B e - 
w i 11 i g u n g von A u s f u h r g a r a n t i e n  und - k r e d i t e n  
für die nach Deutschland auszuführenden und bereits aus
geführten W aren befaßt und sich gleichzeitig mit der Frage 
beschäftigt, ob der Höchstbetrag der Exportkredite, die vom 
Staat gew ährt werden, von 120 auf 200 Mill. Fmk. heraufge
setzt werden soll. Der S taatsrat hat die A n t r ä g e  a b g e 
l e h n t .
Verzollung von Kleie. Der Staatsrat hat aih 14. 12. 34 unter 
Aufhebung seines am 25. 1. 34 gefaßten Beschlusses über 
die Verzollung von Kleie verordnet, daß als Kleie nach Nr. 49 
im Zolltarif folgende bei der Vermahlung von Roggen und 
Weizen entstandene Erzeugnisse verzollt werden sollen:
a) Roggenkleie, deren natürlicher Aschegehalt mehr als 4,5 
Prozent von ihrer Trockensubstanz beträgt;
b) Roggenfuttermehl, dessen natürlicher Aschegehalt 3,2 bis 
4,5 Prozent seiner Trockensubstanz sowie Weizenkleie und 
-futtermehl, deren natürlicher Aschegehalt mindestens 3,2 
Prozent ihrer Trockensubstanz beträgt, sofern dieselben nicht 
mit mineralischen Stoffen vermischt worden sind und auf 
die von der Zollverwaltung vorgeschriebene Art und Weise 
gefärbt sind.
Zolländerungen zum 1. 1. 35. Der fdnnländische Reichstag 
hat mit Geltung ab 1. 1.'35 folgende Zolländerungen im finn- 
ländischen Einfuhrzolltarif beschlossen:
Tarif nr. Menge Zollsatz

in Fmk.
31 H a f e r ......................... . . . .  1 kg 0,50
32 W e i z e n .........................1,35

Anmerkung zur Nr. 32: Eine Mühle,.
die in ihrer Vermahlung für den all
gemeinen Handel auch einheimischen 
W eizen als Rohware verwendet, ist 
berechtigt, eine gleich große Menge 
ausländischen Weizens zu einem Zoll
satz von 1,10 Fmk.- je kg einzuführen 
unter Bedingungen, die der S taats
rat festsetzt.

*34 M a i s ..............................................................1 „ 0,10
*42a Hafermehl und Hafergrütze . . . 1 „ 1,45 
44 Weizenmehl, gesichtet, auch Granular-

m e h l .................................................  1 „ 2,40
*49 Kleie aller A r t ........................................... 1 „ 0^15
*70 Oelkuchen, Kuchen, gepreßt, aus g e 

mahlenem Maismehl; Eicheln, gem ah
len oder ungemahlen, sowie Erdnüsse . 1 ,, 0,10 

71 a) Futterkalk . . . . . . . frei
b) Viehfutter, anderer Art, nicht be

sonders g e n a n n t ...............................1  „ 0,10
*84 Die Anmerkung für Tom atpüre wird 

auch auf das von der H eeresverw al
tung eingeführte ausgedehnt.

*279 Anmerkung: Für Gewebe aus natür
licher Ganz seide, das unter diese Po
sition fällt, ist ein Zoll von 50 Fmk. 
je kg zu zahlen, wenn es als Rohware 
für eine Fallschirmfabrik eingeführt 
wird, jedoch unter den Bedingungen, 
die der Staatsrat festsetzt.
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Menge Zollsatz
417 Glas-, Sand-, Schmirgel- und anderes in Fmk.

Polier- oder Schleifpapier 0,80
*4€8 Häute und. Felle, nicht R auch

waren, in Stücken von netto 2 kg 
oder w eniger:

c) in Stücken, mit einem N ettoge
wicht von weniger als 0,5 kg V 10% W ertzoll 

aber wenigstens je kg  10,— Fmk.
487/88 Aus der Ueberschrift werden 

„sowie Pazkungen und Dichtungen“ 
ausgeschlossen.

514 Hand pumpen sind aus dieser Position 
entfernt worden, stattdessen \yerden 
sie in Nr. *683 übergeführt.

537 Blechwaren. Die Ueberschrift erhält 
den Zusatz „auch aus rostfreiem 
Stahl oder Eisen hergestellte Blech
waren“ (bisher nach Tarifnummer 
541/43 verzollt).
Roll- und Schlittschuhe, sowie Teile 
dazu:

583
lk g

584
*663

vernickelt, verzinnt oder mit anderen 
unedlen Metallen überzogen .
anderer A r t ......................... . . . 1 „
Galvanische Elem ente (die Nr. erhielt 
einen Stern, der Grundzoll kann also 
vervierfacht werden).

7001/2 Neue Position:
Armaturen und Teile, davon, für Ma
schinen, Einrichtungen und Rohrlei
tungen, getrennt ins Land eingeführt: 
hauptsächlich aus Eisen oder Stahl 
hergestellt:
a) im Gewicht von höchstens 1 kg . 1 „
b) im Gewicht von mehr als 1 kg, 

aber nicht mehr als 10 kg . •. . 1  „
c) im Gewicht von mehr als 10 kg, 

aber nicht mehr als 50 kg je Stück 1 „
d) im Gewicht von mehr als 50 kg je 

S t ü c k ..................................................1 „
e) übrige:

1. geätzt, vernickelt, mit Chrom 
behandelt, poliert oder lackiert . 1  „

2. anderer Art . ............................... 1 „
b) feuerfeste Ziegel; der Schmelz

punkt wurde auf 1790° C (bisher 
1900° C) gesenkt.

Fensterglas ohne Schliff erhielt 
einen Stern).
Leinöl, roh, und Chinaholzöl (Text 
n e u ) ...........................................
a) Rizinus- und Rapsöl, Japanwachs;

Tran, nicht gehärtet, Degras, 
Lebertran; Klauen- und Knochenöl, 
Schmieröl, das eine Mischung aus 
Fettöl und Mineralöl darstellt; so
wie Wollfett und Lanolin . . ' v  1 „

b) andere 1  „

787

*795

816

*817

4-

4.80 

1,70 

2,10

1.80

9,—
6,—

0,65

0,50
1,50

Die gleiche Anmerkung gilt jetzt 
nur für 817 b).

886 Zwei neue Anmerkungen:
Anm. 1. Die Verpackung ward 

nach der Beschaffenheit verzollt.
Anm. 2. Bei der Einfuhr von 

flüssigem Chlor ist die Verpackung 
zollfrei, wenn die W are im Namen 
eines Papierindustrieunternehmens ver
zollt wird und bei der Verzollung 
eine auf E hre und Gewissen abge
gebene V erpachtung  des Leiters des 
betreffenden industriellen U nterneh
mens darüber, daß die Verpackung 
seinerzeit aus dem  Lande wieder aus
geführt wird, abgegeben wird.

932 Gelatine und Gelatinekapseln.
Anmerkung: Für Gelatine, die ins 

Land eingeführt wird zur Herstellung 
von Walzmasse, wird ein Zoll von 
0,50 Fmk. je 1 kg bezahlt, doch unter 
Bedingungen, die der S taatsrat fest
stellt.

Die oben angegebenen Zölle beziehen sich auf den Grund- 
zoll. Irrtüm er bleiben Vorbehalten, da der endgültige Ge
setzestext noch nicht veröffentlicht ist.
Sternzolle 1935.
Der Staatsrat hat mit W irkung ab  1. 1. 35 die gleichen Stern
zölle wie 1934 festgesetzt, jedoch mit folgender Aenderung: 
Tarifnr. * 19 Austern und Muscheln Grundzoll Fm k 30 je kg  
Tarifnr. * 128 Zimt Grundzoll Fmk 12 je kg
(Der Staatsrat verzichtet auf Anwendung der bisherigen 
Stern-Zollsätze von Fm k 100 für Tarifnr. 19 und Fmk 30 für 
Tarifnr. 128.)
Häute und Felle anderer Art 
Tarifnr.* 468 a—b) unverändert.

c) in Stücken, im Gewicht von
netto weniger als 0,5 kg.
1. Leder, welches laut einer Be

scheinigung einer Behörde 
Chevreau (Ziegenleder) ist 
und von einer Schuhfabrik 
zwecks Herstellung von
Schuh waren eingeführt wird 10% v. W.

Mindestzoll Fm k 20 je kg
2. Leder, ungefärbt, welches 

laut der Rechnung oder einer 
anderen Bescheinigung F u t
terleder ist . . . . .  15o/o v. W.

Mindestzoll Fm k 10 je kg
3. andere A r t e n .........................15% v. W.

Mindestzoll Fm k 26 je kg
Neue Fabriken und Erweiterungen. D i e  K a r h u l a - P a -  
p i e r m a s s e n f a b r i k  wird gegenwärtig erweitert. Die 
Produktionsleistung der Fabrik soll um 30o/0 gesteigert 
werden.
D i e  n e u e  S u l f a t f a b r i k  d e r  K o n z e r n e  „ E n s o -  
G u t z e i t “ u n d  „ T o r n a t o r “, die gegenwärtig am Süd
ufer des Saimasees, 6 km nördlich vom Imatra-Fall, gebaut 
wird, wird die größte Fabrik dieser Art in Europa sein. Die 
Fassade der Fabrik hat eine Länge von 500 m.

da« <&anerinserat bringt den nachhaltigen 
Gricig und verbilligt die Werbungstccstenl
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Mitteilungen des Vereins zur Förderung überseeischer 
Handelsbeziehungen zu Stettin e.V.
Aus Mexiko berichtete außer unserem H errn Beschoren m ehr
fach auch ein anderes unserer Mitglieder, das vor etwa zehn 
Jahren auf eigene Faust seine Ausreise dorthin antrat und sich 
im Auf und Ab der wirtschaftlichen Verhältnisse tapfer 
und unverdrossen durchgesetzt hat mit dem Erfolg, daß es 
nach Ueberwindung mancherlei Wechselfälle zusammen mit 
einem Teilhaber ein eigenes Unternehmen gründen konnte. 
Aus den letzten Briefen dieses nicht genannt sein wollen
den Mitgliedes lassen wir heute einige Abschnitte folgen. 
„D er H öhepunkt der Krise scheint, selbst nach Ansicht der 
Regierung, überschritten zu sein, tatsächlich kann man von 
einer merklichen Besserung der allgemeinen Lage sprechen. 
Mexikos W irtschaft macht sich immer mehr selbständig und 
unabhängig, und wenn es in diesem Maße fortschreitet, wird 
es auf Jah re  hinaus für eine Einwanderung nicht, in Frage 
kommen. Die Einwanderungsbestimmungen werden von Tag 
zu Tag schärfer gehandhabt, und wir sind heute schon dahin 
gekommen, daß die Migracion von jedem, der hier länger 
als sechs Monate bleibt, die Summe von 20 000 Pesos zu 
sehen verlangt. Diejenigen deutschen Häuser, die unbe
dingt deutsches Personal haben wollen, decken heute ihren 
Bedarf aus den hier ansässigen deutschen Familien, deren 
Söhne in der hiesigen vorzüglichen deutschen Schule so 
gut deutsch wie wir sprechen. Ich möchte heute keinem 
jungen Deutschen raten, auf gut Glück hierher zu kommen, 
wie ich es einst tat, er würde heute in Mexiko recht trübe 
Erfahrungen machen. — Man glaubt kaum, wie schnell dieses 
Land Fortschritte macht. Die H auptstadt wird von Tag zu 
Tag moderner, wir haben hier schon einige W olkenkratzer, 
wenn auch nicht ganz so hoch wie in den Staaten, die 
S traßen sind in Boulevardform aufs feinste angelegt. Das 
M enschenmaterial und seine Ausbildung • zwingt jedem Aus
länder hohe Achtung ab. Wir haben unter den Hiesigen 
z. B. Aerzte, die sich selbst drüben als Kapazität niederlassen 
könnten, die städtischen Krankenhäuser sind auf das neuzeit
lichste eingerichtet und  sehr viel wird in Bezug auf Volks
hygiene vom Staate kostenfrei geleistet. Mancher mag viel
leicht noch denken, Mexiko sei das Land, wo das Mess es:' 
und der Revolver regieren; das können aber nur Menschen 
in die W elt setzen, die man als Sensationsmacher bezeichnen 
muß, denn in der Tat steht der heutige gute Mexikaner an 
Umgangsform und allgemeiner Bildung dem Europäer nicht 
mehr viel nach. Klug und aufnahmefähig ist das Volk, wie 
kaum ein anderes. Daher auch der schnelle Aufschwung 
in jeder Hinsicht.
Der Außenhandel mit Mexiko wird für kein Land der Welt 
noch jemals große Früchte tragen, wie es einst der Fall war, 
und daran hat im Grunde derselbe Ausländer schuld, der 
hierher kam, um seinen Lebensstandard zu verbessern. Viel
fach sind Fachleute herübergekommen, nur um den Hiesigen 
Fabriken einzurichten, und der M exikaner hatte es bald h er
aus, die Sache selbst zu machen. Und Rohprodukte sind 
in Hülle und Fülle vorhanden. Die Industrie wird in jedeir 
Weise vom Staate gestützt und gefördert. Aus diesem Grunde 
‘können wir heute hier im Lande die hauptsächlichsten G e
brauchsartikel mit unserem relativ schlechten Peso erstehen, 
während wir sonst wohl infolge der Valuta Phantasiepreise 
zahlen müßten. Bedauerlicherweise ist der mexikanische 
Peso gegenüber den ausländischen W ährungen nicht viel 
wert. So zahlen wir gegenwärtig für einen Dollar U.S.A. 
3,50 Pesos und mitunter auch noch mehr. Im Lande hat

das Geld aber an Kaufkraft nicht viel eingebüßt, und die hier 
hergestellten Artikel, wie Kleider, Schuhe sind billig. Für 
etwa 10 Pesos bekommt man schon einen sehr guten, hier 
hergestellten Schuh, und ähnlich ist es mit Wäsche und 
Kleidern.
Vor kurzem  war hier eine große landwirtschaftliche Aus
stellung, bei der auch wir mit unserem Artikel vertreten 
waren. Wir hatten einen sehr guten Verkauf zu verzeichnen 
und außerdem  wurde uns noch die „Medaille de Bronce“ ver
liehen, was uns als Ausländern im Geschäft sehr viel hilft, 
haben wir uns doch auf früheren Ausstellungen bereits drei 
Jah re hintereinander einen ersten Preis geholt. —
Ueber die politische Lage zwischen Kirche und Staat bin ich 
nicht viel besser unterrichtet, als Sie dort, weil ich mich um 
diese Angelegenheit wenig kümmere. Was ich weiß und 
sehe, ist nur, daß man für 100 000 Einwohner nur einen 
Geistlichen belassen will und langsam eine Kirche nach der 
anderen schließt. Dagegen empört sich natürlich die Kirche 
und die Regierung verhaftet einen Geistlichen nach dem an 
deren wegen Rebellion.
Im Dezember trat der neugewählte. Präsident Cardenas sein 
Amt an. Dem geschiedenen Präsidenten Rodriguez trauert 
sicherlich eine Menge des Volkes nach, er hatte Sym pa
thien und unter seiner klugen Leitung ist das Land der furcht
baren W irtschaftskrise der letzten Jah re  entronnen. Es 
herrschte Ruhe und Zutrauen beim Volke, wichtige Faktoren 
für die wirtschaftliche Entwickelung eines Landes. Das 
H eer steht hinter dem  jeweiligen Präsidenten und läßt sich 
nicht mehr für irgend ein Revolutionsunternehmen kaufen. 
Hoffentlich geht unter dem  neuen Präsidenten der alte Kurs 
weiter, und wir werden dann einen fortschreitenden Auf
schwung erleben.“

Unsere Weihnachtsfeier am 29. Dezember war diesmal zu 
einer J  a h r e s a b s  c h i e d s f  e ie  r erweitert worden. Den 
weihnachtlichen Teil feierte H err P r o f e s s o r  P i e t z c k e r  
mit einer von abgeklärter Anschauung getragenen und in 
stiller Andacht aufgenommenen Ansprache. Mit besonders 
herzlichen W orten gedachte er unserer Freunde im Auslande, 
die jetzt z. T. einen nicht leichten Stand haben. Treue um 
Treue solle auch im neuen Jah re  die gegenseitige Losung 
sein. — Mittelpunkt der J  a h r e s w e n d f e i e r  bildete nach 
einer kurzen Einführung in die Entwickelung des deutschen 
Laienspiels ein von Lichtbildern begleitetes, „von Mitgliedern 
und Freunden des Vereins vorgetragenes Hörspiel, das die 
T a h r e s w e n d  e als Anlaß zu d i c h t e r i s c h e r  G e 
s t a l t  u n g d e r  d e u t s c h e n  S c h i c k s a l s w e n d e  
nimmt. Mit seinem hohen, in würdiger Weise w ieder- 
gegebenen Gehalt hinterließ die Dichtung, von Musikstücken 
umrahmt, bei den Zuhörern eine tiefe W irkung. Die V eran
staltung wurde auf Wunsch am 5. Januar wiederholt und 
fand auch an diesem Abend gleichen Anklang. —

Für Mittwoch, den 23. Januar, hat sich dankenswerterweise 
unser Vorsitzer, H e r r  K o n s u l  E d u a r d  G r i b e l ,  mit 
einem Vortrage mit Lichtbildern über das Them a „D i e 
v e r k e h r s w i r t s c h a f t l i c h e  L a g e  S t e t t i n s  i m  
O s t r a u m “ zur Verfügung gestellt. Mittwoch, den 30. Ja
nuar, hören wir nach längerer Zeit wieder einmal einen V or
trag aus der W arenkunde, unser H e r r  A l b e r t  R a d t k e  
behandelt die W arengruppe der „ H ü l s e n f r ü c h t e “ . Zu 
beiden Vorträgen erw arten wir regen Besuch.
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Sachverständige
von der Industrie- u. Handelskammer zu Stettin öffentlich angestellt und beeidigt.
Der Aufnahmepreis für diese am 15. jedes Monats erscheinende Tafel beträgt pro

Veröffentlichung RM 3.—.

Abdichtungs materialien
STETTIN 

F. W. Straube
Fernsprecher 32504

Baumaterialien
STETTIN 

J. Opfermann
Fernsprecher 24775

Drogen- u. Parfümerien
STETTIN

E. Clajus
Fernsprecher 20306

Holzbearbeitungmasch. 
und Werkzeuge sowie 
T r ocknungsanlagen
STETTIN 
W. Neumann

Fernsprecher 32720

Mehl
STETTIN 

R. Faber
Fernspr. 30111, 36014

Motorfahrzeuge
STETTIN

F. Bogs
Fernsprecher 34681

Ziegeleierzeugnisse
STOLZENHAGEN- 
KRATZWICK 

H. Lindke
Fernsprecher 22409

Bucherrevisoren
STETTIN 

Dr. Palmen
Fernsprecher 20557 
Edmund Zander
Fernsprecher 33186/87

L o h n b u c h
Lohnabrechnung
A r b e i t e r k o n t o
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buchholtung dkg»
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Die Elevatorenverwaltung
derlndustrie-und Handelskammer zuStettin

Fernsprecher 35341 und 347 66
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Fischer & Schm idt, Stettin.
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Billigster Getreideumschlag
aus Kähnen und Eisenbahnwagen 
in Seeschiffe und umgekehrt durch

schwimmende Elevatoren
mit Leistungsfähigkeit bis zu 100 to stündlich


